
Organisatorische Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung der bauauf-
sichtlichen Verfahren (Organisations- und Verfahrenserlass) 

Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 29. Juni 
2023 – IV 542-515-429/2016-8147/2019-UV-60582/2023 

Im Benehmen mit dem 

− Ministerium für Justiz und Gesundheit, 

− Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur, 

− Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, 

− Finanzministerium, 

− Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, 

− Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleich-
stellung und 

− Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucher-
schutz 

erlässt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport folgenden Er-
lass zu den organisatorischen Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung 
der bauaufsichtlichen Verfahren (Organisations- und Verfahrenserlass). 

Der Erlass soll den unteren Bauaufsichtsbehörden ergänzend zur Vollzugsbekannt-
machung Landesbauordnung (VollzBekLBO) Hinweise für eine rechtssichere und zü-
gige Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren geben, so insbesondere 

− zur Beteiligung der Gemeinde und der (Fach-)Behörden bzw. sonstiger Stellen 
und 

− zur Verfahrenskoordination, d. h. für die Einholung fachrechtlicher Zulassun-
gen für das nicht aufgedrängte Fachrecht. 

Darüberhinausgehend soll durch den Erlass sichergestellt werden, dass – soweit öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften nicht mehr im Baugenehmigungsverfahren geprüft 
werden (§ 72 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 i. V. m. § 63 Absatz 1 Satz 1 bzw. § 64 
Satz 1 der Landesbauordnung – LBO), den gefahrenabwehrrechtlichen Belangen der 
Fachbehörden dadurch Rechnung getragen wird, dass sie durch die untere Bauauf-
sichtsbehörde über Bauvorhaben unterrichtet werden. 
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1. Organisation 

Die Vereinfachung und Beschleunigung der bauaufsichtlichen Verfahren setzen 

− einen zweckmäßigen organisatorischen Aufbau, 

− eine ausreichende und qualifizierte personelle Besetzung, 

− eine gute technische Ausstattung sowie 

− regelmäßige Aus- und Fortbildung des eingesetzten Personals 

der unteren Bauaufsichtsbehörden voraus. Darüber hinaus sind die Vorgaben des 
§ 57 Absatz 3 LBO für die Träger der Bauaufsichtsbehörden zu beachten (VollzBe-
kLBO zu § 57 Absatz 3). 

2. Bauberatung 

Der fachlichen Beratung der Bauherrinnen und Bauherren kommt großes Gewicht 
zu. Deshalb sollten regelmäßige Sprechstunden eingerichtet werden. Die Beratung 
soll insbesondere Missverständnisse ausräumen, Verfahrensfragen klären, auf das 
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im Einzelfall zu beachtende Baunebenrecht sowie auf die planungsrechtlichen Vor-
gaben hinweisen. 

Die Bauherrin oder der Bauherr ist darauf hinzuweisen, dass sie oder er 

− bei verfahrensfreien Vorhaben (§ 61 LBO; Tz. 3.1.1) und 
− im Genehmigungsfreistellungsverfahren (§ 62 LBO; Tz. 3.1.6), 

soweit andere Behörden zuständig sind, die nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaub-
nisse vor Baubeginn selbst einzuholen hat (§ 59 Absatz 2 LBO). Eine Verfahrensko-
ordination (Tz. 3.5.1) durch die untere Bauaufsichtsbehörde (§ 68 Absatz 2 Satz 3, 
§ 72 Absatz 4a LBO) findet in diesen Fällen nicht statt. Überdies entscheidet die un-
tere Bauaufsichtsbehörde – mangels eines Baugenehmigungsverfahrens (§§ 63 ff. 
LBO) – auch nicht über aufgedrängtes Fachrecht (Tz. 3.4.2), sodass die Bauherrin 
oder der Bauherr die betreffenden Zulassungen oder Ausnahmen bei der jeweils zu-
ständigen Fachbehörde selbst zu beantragen hat. 

3. Verfahrensregelungen 

Vor dem Beginn eines Baugenehmigungsverfahrens ist zunächst zu prüfen, ob das 
Vorhaben überhaupt einer separaten Baugenehmigung bedarf. Einer separaten Bau-
genehmigung bedarf es z. B. dann nicht, wenn andere fachrechtliche Genehmi-
gungsverfahren die Baugenehmigung mitumfassen (Konzentrationswirkung) oder 
eine Genehmigungsfreistellung erfolgt. Auch sind die Fälle der Verfahrensfreiheit zu 
beachten, so u. a. bei einer Beseitigung von Anlagen. Eine Beseitigung nicht freiste-
hender Gebäude ist anzeigepflichtig (Tz. 3.1). 

Für ein genehmigungspflichtiges Bauvorhaben sieht die Landesbauordnung – neben 
oder ergänzend zur eigentlichen Baugenehmigung – verschiedene Instrumente zur 
Zulassung eines Bauvorhabens vor, so z. B. den Bauvorbescheid und die Typenge-
nehmigung, durch die zur Verfahrensbeschleunigung vorab über die Genehmigungs-
fähigkeit im Hinblick auf bestimmte im Baugenehmigungsverfahren zu prüfende Vor-
schriften entschieden werden kann. Was das eigentliche Baugenehmigungsverfah-
ren angeht, ist zu beachten, dass die Erstellung und ggf. bauaufsichtliche Prüfung 
der bautechnischen Nachweise (z. B. zur Standsicherheit und zum Brandschutz) un-
abhängig vom jeweiligen bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt und erst zu Baubeginn 
vorliegen müssen (Tz. 3.2).  

Zur bauaufsichtlichen Prüfung der bautechnischen Nachweise beauftragt die untere 
Bauaufsichtsbehörde ein Prüfamt oder eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur 
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für Standsicherheit (§ 13 Absatz 1 Satz 1 PPVO) bzw. für Brandschutz (§ 24 Ab-
satz 1 PPVO), es sei denn, die untere Bauaufsichtsbehörde prüft 

− Standsicherheitsnachweise für Tragwerke von sehr geringem Schwierigkeits-
grad nach Maßgabe des § 13 Absatz 1 Satz 2 PPVO oder 

− Brandschutznachweise gemäß § 66 Absatz 2a Satz 3 oder Absatz 3 Satz 3 
LBO 

selbst. Zur Erteilung der Prüfaufträge vgl. VollzBekLBO zu § 66 Absatz 3.  

Im Baugenehmigungsverfahren holt die untere Bauaufsichtsbehörde zunächst die 
Stellungnahme der Gemeinde nach § 68 Absatz 1 Satz 2 LBO ein, prüft inzwischen 
die Vollständigkeit der Bauvorlagen und fordert ggf. unvollständige Bauvorlagen nach 
(§ 69 Absatz 2 LBO; Tz. 3.3). Die untere Bauaufsichtsbehörde klärt die Bauherrin o-
der den Bauherrn über die Weiterverarbeitung ihrer oder seiner Daten auf (Tz. 3.3.1) 
und prüft ggf. das Erfordernis der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Tz. 3.3.2). 

Liegen die Bauvorlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde ordnungsgemäß (d. h, voll-
ständig und ohne sonstige erhebliche Mängel) vor, beteiligt die untere Bauaufsichts-
behörde 

− (erneut) die Gemeinde, dies u. a., um ein ggf. erforderliches gemeindliches 
Einvernehmen einzuholen (Tz. 3.4.1), 

− Behörden, deren Beteiligung gesetzlich vorgeschrieben ist, so insbesondere 
um das für die Entscheidung über aufgedrängtes Fachrecht erforderliche Be-
nehmen oder Einvernehmen herzustellen (Tz. 3.4.2), 

− Behörden und sonstige Stellen, ohne deren Stellungnahme die Genehmi-
gungsfähigkeit des Bauantrags nicht beurteilt werden kann (Tz. 3.4.3) sowie 

− erforderlichenfalls die Nachbarinnen und Nachbarn bzw. die Öffentlichkeit 
(Tz. 3.4.4). 

Weiterhin holt die untere Bauaufsichtsbehörde für die Bauherrin oder den Bauherrn 
die für das Bauvorhaben erforderlichen fachrechtlichen Zulassungen bei den jeweils 
zuständigen Fachbehörden ein (Verfahrenskoordination; Tz. 3.5.1). Die Verfahrens-
koordination erstreckt sich nicht auf Betriebserlaubnisse (Tz. 3.9). Überdies ist zu be-
achten, dass eine fachrechtlich geregelte Verfahrenskoordination (z. B. nach § 11a 
Absatz 3 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) für den Abbau oberflächenna-
her Bodenschätze, Abgrabungen, Aufschüttungen) der bauaufsichtlichen Verfahrens-
koordination vorgeht, die Fachbehörde dann also die Baugenehmigung einholt 
(Tz. 3.5.2). 



Verfahrensregelungen Stand: 6/ 2023 
 

– 5 – 
 

Abseits der Beteiligung nach aufgedrängtem Fachrecht und der Verfahrenskoordina-
tion ist eine Beteiligung der Fachbehörden im Baugenehmigungsverfahren in der 
Landesbauordnung nicht vorgesehen. Gleichwohl sollen die unteren Bauaufsichtsbe-
hörden die Fachbehörden insbesondere im Falle von im Hinblick auf das Fachrecht 
(potenziell) gefahrträchtigen Bauvorhaben unterrichten, um die Fachbehörden bei ih-
rer Aufgabe der Gefahrenabwehr zu unterstützen. Dazu wird das bauaufsichtliche Er-
messen durch diesen Erlass z. T. fachaufsichtlich gebunden. Auch ist eine Unterrich-
tung mitunter im Fachrecht gefordert (Tz. 3.6). 

Weiterhin sollte die Bauherrin oder der Bauherr in der Baugenehmigung bzw. erfor-
derlichenfalls bereits bei der Bauberatung (Tz. 2) auf besondere Rechtspflichten, 
z. B. im Hinblick auf die Kampfmittelbeseitigung, hingewiesen werden (Tz. 3.7). Auch 
insoweit wird das bauaufsichtliche Ermessen durch diesen Erlass z. T. fachaufsicht-
lich gebunden. Schließlich sind die Maßgaben zur Übersendung der Baugenehmi-
gung an andere Stellen zu beachten (Erl. 3.8). 

Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren 
zu prüfen sind (§ 72 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 LBO). Dabei sind die Prüfpro-
gramme des § 63 Absatz 1 Satz 1 LBO im vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
ren (Tz. 3.2.1) und im Übrigen, d. h. insbesondere im Falle von Sonderbauten (§ 2 
Absatz 4 LBO) des § 64 Satz 1 LBO maßgeblich (Tz. 3.2.2). Zu den besonderen Fäl-
len des fehlenden Sachbescheidungsinteresses siehe VollzBekLBO zu § 63 Absatz 1 
Satz 1 und zu § 72 Absatz 1 und 3. 

3.1 Fehlende Baugenehmigungspflicht 

Gemäß § 59 Absatz 1 LBO bedürfen die Errichtung, Änderung und Nutzungsände-
rung von Anlagen der Baugenehmigung nach § 72 LBO, soweit 

− das Vorhaben nicht nach § 61 LBO verfahrensfrei bzw. lediglich anzeigepflich-
tig ist (Tz. 3.1.1), 

− nicht andere fachrechtlichen Gestattungsverfahren vorrangig sind (Tz. 3.1.2) 
oder das Fachrecht eine Konzentrationswirkung (Tz. 3.1.3) vorsieht, 

− die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung nicht einer Bau-
dienststelle des Bundes oder des Landes übertragen ist (§ 77 LBO; Tz. 3.1.4), 

− es sich nicht um Fliegende Bauten handelt (§ 76 LBO; Tz. 3.1.5) oder 

− das Vorhaben nicht nach § 62 LBO genehmigungsfrei gestellt wurde 
(Tz. 3.1.6). 
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3.1.1 Verfahrensfreie bzw. lediglich anzeigepflichtige Vorhaben 

Verfahrensfreie Bauvorhaben bedürfen keiner Baugenehmigung. Verfahrensfrei ist 

− die Errichtung oder Änderung der in § 61 Absatz 1 LBO aufgeführten Anlagen 
(Tz. 3.1.1.1) sowie eine Nutzungsänderung dieser Anlagen (§ 61 Absatz 2 
Nummer 2 LBO), 

− eine Nutzungsänderung anderer Anlagen, wenn für die neue Nutzung keine 
anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen als für die bisherige Nutzung in 
Betracht kommen, die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen sind (§ 61 Ab-
satz 2 Nummer 1 LBO; Tz. 3.1.1.2) und 

− die Beseitigung von Anlagen nach § 61 Absatz 3 Satz 1 LBO; im Übrigen, ins-
besondere bei nicht freistehenden Gebäuden, ist die Beseitigung anzeige-
pflichtig (Tz. 3.1.1.3) bzw. unterfällt im Falle kerntechnischer Anlagen der 
fachrechtlichen Konzentrationswirkung (Tz. 3.1.2.3). 

Die Verfahrensfreiheit von Bauvorhaben entbindet die Bauherrin oder den Bauherrn 
nicht von der Einhaltung der berührten bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen 
und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§ 59 Absatz 2 LBO) etwa des Um-
welt- oder Denkmalschutzrechts, die im Ergebnis ein verfahrensfreies Vorhaben 
auch unzulässig machen können (VollzBekLBO zu § 61 Absatz 1). Dabei ist zu be-
achten, dass mangels eines Baugenehmigungsverfahrens eine Zuweisung durch das 
aufgedrängt Fachrecht (Tz. 3.4.2) nicht erfolgen kann und es daher insoweit der Er-
teilung von Zulassungen oder Ausnahmen durch die betreffende Fachbehörde be-
darf. Stehen einem verfahrensfreien Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften ent-
gegen, kann neben der unteren Bauaufsichtsbehörde eine (ggf. fachlich vorrangig 
betroffene) andere Behörde gefahrenabwehrrechtlich einschreiten (VollzBekLBO zu 
§ 58 Absatz 2, §§ 78 bis 80 LBO). 

3.1.1.1 Anlagen nach § 61 Absatz 1 LBO 

Die Verfahrensfreiheit der Errichtung oder Änderung der in § 61 Absatz 1 LBO aufge-
führten Anlagen setzt voraus, dass es sich um ein selbstständiges Vorhaben handelt. 
Andernfalls unterfällt die Anlage als unselbstständiger Teil dem dafür erforderlichen 
bauaufsichtlichen Verfahren (VollzBekLBO zu § 61 Absatz 1). 

3.1.1.2 Nutzungsänderungen 

Eine Nutzungsänderung ist verfahrensfrei, wenn für die neue Nutzung keine anderen 
öffentlich-rechtlichen Anforderungen als für die bisherige Nutzung in Betracht kom-
men, die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen sind (§ 61 Absatz 2 Nummer 1 
LBO). Dabei ist es unerheblich, ob die Anlage zuvor baugenehmigungspflichtig oder 
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verfahrensfrei war. Ergeben sich beispielsweise aus der neuen Nutzung andere An-
forderungen hinsichtlich eines prüfpflichtigen Standsicherheits- und oder Brand-
schutznachweises, ist das Vorhaben nicht verfahrensfrei (VollzBekLBO zu § 61 Ab-
satz 2 Nummer 1) und bedarf einer Baugenehmigung. 

3.1.1.3 Beseitigung 

Verfahrensfrei ist die Beseitigung 

− von Anlagen, die nach § 61 Absatz 1 LBO verfahrensfrei sind (§ 61 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 LBO), 

− von freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3 (§ 61 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 LBO), wobei die Beseitigung von zwei Gebäuden der Ge-
bäudeklasse 2 – sofern diese als einheitliche Maßnahme erfolgt – als Beseiti-
gung eines (freistehenden) Gebäudes der Gebäudeklasse 1 behandelt wer-
den kann (VollzBekLBO zu § 61 Absatz 3), 

− von sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 Me-
ter (§ 61 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 LBO). 

Eine nicht verfahrensfreie Beseitigung 

− von nicht unter § 61 Absatz 3 Satz 1 LBO aufgeführten Anlagen und Gebäu-
den sowie 

− von Kulturdenkmalen (§ 61 Absatz 3 Satz 2 LBO) 

hat die Bauherrin oder der Bauherr mindestens einen Monat zuvor der unteren Bau-
aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 61 Absatz 3 Satz 3 LBO). Im Falle nicht freistehen-
der Gebäude ist die Standsicherheit der Gebäude, die an das zu beseitigende Ge-
bäude angebaut sind, nach Maßgabe des § 61 Absatz 3 Satz 5 bis 7 LBO nachzu-
weisen. Die Bauherrin oder der Bauherr hat zudem den Beginn der Beseitigung an-
zuzeigen (§ 61 Absatz 3 Satz 8 LBO). 

Die Anzeige zur Beseitigung von nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmi-
gungspflichtigen Anlagen soll der zuständigen Immissionsschutzbehörde durch die 
untere Bauaufsichtsbehörde mitgeteilt werden. 

Über alle sonstigen Anzeigen zur Beseitigung baulicher Anlagen sind die Landrätin-
nen und Landräte der Kreise und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
kreisfreien Städte als untere Abfallentsorgungsbehörden rechtzeitig zu unterrichten, 
damit sie die Gelegenheit haben, die ordnungsgemäße Getrennthaltung und Entsor-
gung der beim Abbruch entstehenden Abfälle zu überwachen. Darüber hinaus wird 
empfohlen, Bauherrschaft und Unternehmen auf das Merkblatt zur Abfallentsorgung 
bei Abbrucharbeiten des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und 
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Natur aufmerksam zu machen. Das Merkblatt ist auf den Seiten des für Abfallrecht 
zuständigen Ministeriums zu finden. 

Die genehmigungsbedürftige Beseitigung kerntechnischer Anlagen ist von den Rege-
lungen zur verfahrensfreien bzw. anzeigepflichtigen Beseitigung ausgenommen (§ 61 
Absatz 3 Satz 4 LBO). Es bedarf hier einer Genehmigung nach § 7 des Atomgeset-
zes (AtG), wobei das Erfordernis einer separaten Baugenehmigung dann aufgrund 
des fachrechtlichen Vorrangs des Gestattungsverfahrens entfällt (Tz. 3.1.2). 

3.1.2 Vorrang anderer Gestattungsverfahren 

Folgende fachrechtliche Gestattungsverfahren sind nach § 60 Satz 1 LBO vorrangig, 
sodass das Erfordernis einer separaten Baugenehmigung (ebenso wie im Fall einer 
fachrechtlichen Konzentrationswirkung, Tz. 3.1.3) entfällt. Vorrangig sind 

− (produktsicherheitsrechtliche) Erlaubnisse nach § 18 Absatz 1 der Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV) vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146), z. B. für Tankstel-
len (Tz. 3.1.2.1), 

− Erlaubnisse für Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 in Laboratorien 
(Tz. 3.1.2.2) und 

− Genehmigungen zur Errichtung, wesentlichen Änderung oder Beseitigung 
kerntechnischer Anlagen (Tz. 3.1.2.3). 

Die für die fachrechtliche Genehmigung oder Erlaubnis zuständige Behörde ent-
scheidet im Benehmen (Tz. 3.4.2) mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Dies ist 
regelmäßig die untere Bauaufsichtsbehörde, bei Anlagen nach § 7 AtG die oberste 
Bauaufsichtsbehörde (§ 60 Satz 2 LBO). 

3.1.2.1 Erlaubnisse nach § 18 Absatz 1 BetrSichV 

Einer (produktsicherheitsrechtlichen) Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 BetrSichV bedür-
fen insbesondere 

− Dampfkessel- und Druckbehälteranlagen, 
− Benzin- und Gastankstellen sowie 
− Lageranlagen für leicht- und hochentzündliche Flüssigkeiten mit einem Volu-

men von mehr als 10.000 Litern. 
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Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis ist die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei 
der Unfallkasse Schleswig-Holstein (§ 1 Absatz 1 der Betriebssicherheits-Zuständig-
keitsverordnung vom 12. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 621), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 2. September 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 575)). 

3.1.2.2 Erlaubnisse für Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 in Laboratorien 

Einer Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 der Biostoffverordnung vom 15. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2514), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 3115), bedürfen Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 in Laboratorien (hochpatho-
gene Keime, Bakterien oder Viren). Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis ist die 
Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Schleswig-Holstein (§ 1 der 
Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach der Biostoffverordnung vom 
12. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 621)). 

3.1.2.3 Genehmigungen zur Errichtung, wesentlichen Änderung oder Beseiti-
gung kerntechnischer Anlagen 

Die Errichtung, wesentliche Änderung oder Beseitigung (d. h. die endgültige Stillle-
gung und der Abbau) einer kerntechnischen Anlage bedarf der Genehmigung nach 
§ 7 AtG. Zuständig für die Erteilung der Genehmigungen ist das für Atomrecht zu-
ständige Ministerium als Reaktorsicherheitsbehörde (§ 24 Absatz 2 Satz 1 AtG, § 1 
Absatz 1 der Zuständigkeitsverordnung Atomgesetz vom 18. Mai 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. 351)). Zu unwesentlichen Änderungen kerntechnischer Anlagen vgl. 
Tz. 3.6.9. Überdies wird auf den Organisations- und Verfahrenserlass über das Zu-
sammenwirken von Betreiber, atomrechtlicher Genehmigungs- und Aufsichtsbe-
hörde, oberster und unterer Bauaufsichtsbehörde des Ministeriums für Inneres, länd-
liche Räume und Integration vom 20. September 2017, Az. IV 534 – 516.99 hinge-
wiesen. 

3.1.3 Konzentrationswirkung anderer fachrechtlicher Verfahren 

Eine Baugenehmigung wird nicht separat erteilt, sondern im Rahmen anderer Ge-
nehmigungen und Zulassungen ersetzt, wenn fachrechtliche Zulassungen andere die 
Anlage betreffende behördliche Entscheidungen, wie auch die Baugenehmigung ein-
schließen (Konzentrationswirkung). Konzentrationswirkung haben 

− immissionsschutzrechtliche Genehmigungen (Tz. 3.1.3.1),  
− Planfeststellungen bzw. Plangenehmigungen (Tz. 3.1.3.2), 
− gentechnische Anlagengenehmigungen (Tz. 3.1.3.3) und 
− sprengstoffrechtliche Lagergenehmigungen (Tz. 3.1.3.4). 
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Die Konzentrationswirkung bündelt lediglich die materiellen Zulassungsentscheidun-
gen des einkonzentrierten Fachrechts. Die sich aus dem betreffenden Fachrecht 
(z. B. aus der Landesbauordnung, aus dem Landeswassergesetz oder Abfallgesetz) 
ergebenden Überwachungsbefugnisse anderer Fachbehörden bleiben davon unbe-
rührt. 

Im Rahmen von Verfahren in denen die Baugenehmigung mit einkonzentriert ist, 
sollte die Stellungnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde gegenüber der Fachbe-
hörde möglichst elektronisch erfolgen. 

3.1.3.1 Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen 

Die Genehmigung des Landesamtes für Umwelt (LfU) nach § 4 Absatz 1 und den 
§§ 8 und 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) schließt andere die 
Anlage betreffende behördliche Entscheidungen, auch die Baugenehmigung, ein 
(§ 13 BImSchG). Die untere Bauaufsichtsbehörde nimmt im Rahmen der Beteiligung 
in bauordnungsrechtlicher Hinsicht (Tz. 3.2.2) Stellung. Für 

− die Einholung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Absatz 1 Satz 1 
des Baugesetzbuchs (BauGB; Tz. 3.4.1) und 

− die Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit (Tz. 3.2.1) 

kann sich das Landesamt der Amtshilfe der unteren Bauaufsichtsbehörden bedienen. 

3.1.3.2 Planfeststellungen bzw. Plangenehmigungen 

Durch eine Planfeststellung bzw. eine Plangenehmigung wird die Zulässigkeit des 
Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen 
im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. Neben der 
Planfeststellung bzw. der Plangenehmigung sind andere behördliche Entscheidun-
gen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, 
Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 75 Ab-
satz 1 Satz 1, § 74 Absatz 6 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG); 
§ 142 Absatz 1 Satz 1, § 141 Absatz 6 Satz 2 des Landesverwaltungsgesetzes 
(LVwG)). Dies gilt – soweit im Fachrecht nichts anderes bestimmt ist – auch für Bau-
genehmigungen. 

Planfeststellungen bzw. Plangenehmigungen sind u. a. vorgesehen im 

− Eisenbahnrecht (Tz. 3.1.3.2.1), 
− Wasser- und Küstenschutzrecht (Tz. 3.1.3.2.2), 
− Abfallrecht (Tz. 3.1.3.2.3) und 
− Bergrecht (Tz. 3.1.3.2.4), ferner im 
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− Straßenrecht (§§ 17 ff. des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) bzw. §§ 40 ff. 
des Straßen- und Wegegesetzes (StrWG), 

− Wasserstraßenrecht (§§ 14 ff. des Bundeswasserstraßengesetzes – WaStrG), 
− Recht zum beschleunigten Netzausbau (§§ 43 ff. des Energiewirtschaftsgeset-

zes – EnWG; §§ 18 ff. des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertra-
gungsnetz), 

− Personenbeförderungsrecht (§§ 28 ff. des Personenbeförderungsgesetzes) 
und 

− Flurbereinigungsrecht (§ 41 Absatz 5 des Flurbereinigungsgesetzes), 

wobei die Beschränkungen des Anwendungsbereichs der Landesbauordnung nach 
§ 1 Absatz 2 LBO zu beachten ist. 

Keine Konzentrationswirkung im Hinblick auf die Baugenehmigung haben Planfest-
stellungen bzw. Plangenehmigungen des Luftfahrtverkehrsrechts (§§ 8 f. des Luftver-
kehrsgesetzes – LuftVG), da diese gemäß § 9 Absatz 1 LuftVG nicht für Entschei-
dungen der Baugenehmigungsbehörden auf Grund des Baurechts gelten. 

3.1.3.2.1 Eisenbahnrecht 

Planfeststellungsverfahren werden für 

− Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes durch das Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) – Außenstelle Hamburg/ Schwerin –, Schanzenstraße 80, 20357 Ham-
burg, 

− die nicht bundeseigenen Eisenbahnen durch das Amt für Planfeststellung Ver-
kehr, Hopfenstraße 29, 24103 Kiel 

durchgeführt. Die Planfeststellung schließt, soweit sie bauliche Anlagen im Sinne der 
Landesbauordnung regelt, die Baugenehmigung ein. Dabei ist zu beachten, dass An-
lagen des öffentlichen (Eisenbahn-)Verkehrs einschließlich Zubehör, Nebenanlagen 
und Nebenbetriebe, ausgenommen Gebäude, gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 1 LBO 
dem Anwendungsbereich der Landesbauordnung nicht unterfallen. 

Die Planfeststellung erstreckt sich auf alle für den Betrieb der Schienenwege notwen-
digen Anlagen (Betriebsanlagen nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes). Zu 
den Betriebsanlagen gehören alle Grundstücke, Bauwerke und sonstigen ortsfesten 
Einrichtungen der Eisenbahn, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- und Güterzugverkehrs auf der Schiene 
erforderlich sind, einschließlich Anlagen, die das Be- und Entladen sowie den Zu- 
und Abgang ermöglichen oder fördern. Zu den Betriebsanlagen zählen insbesondere 

− Gleisanlagen, Erdbauwerke, Kunstbauten, 
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− Stellwerks-, Blockstellen-, Schrankenpostengebäude, 

− Anlagen zur Bahnübergangssicherung, 

− Signal- und Fernmeldeanlagen, 

− Empfangsgebäude, Reisezentren, Güterabfertigungen, 

− Anlagen der Servicebetriebe, soweit sie im unmittelbaren Zusammenhang mit 
anderen Betriebsanlagen der Eisenbahn stehen (z. B. Serviceeinrichtungen in 
Bahnhöfen, wie Verkaufsstätten zur Deckung des Bedarfs der Reisenden, 
z. B. Zeitungs- und Buchläden oder Gaststätten, die vorwiegend für Reisende 
bestimmt sind), 

− Bahnhofsvorplätze, Zufahrtswege, Ladestraßen, 

− Lagerplätze, soweit sie für den Schienenverkehr erforderlich sind, 

− Anlagen für den elektrischen Zugbetrieb, Bahnstromfernleitungen (110 kV) 
und Bahnstromumformerwerke. 

Keine Betriebsanlagen sind diejenigen Grundstücke, Bauwerke und sonstigen orts-
festen Einrichtungen der Eisenbahn, die zur Abwicklung des Reise- und Güterver-
kehrs auf der Schiene nicht erforderlich sind. Keine Betriebsanlagen sind Geschäfte 
mit Angeboten, die ein größeres Sortiment haben, als zur Deckung des Reisebedarfs 
erforderlich ist (Super-/ Fachmarkt, Unterhaltungselektronik). Zur Unterrichtung über 
Anlagen in der Nähe von Bahnanlagen, die keine Betriebsanlagen sind, vgl. 
Tz. 3.6.7. 

3.1.3.2.2 Wasser- und Küstenschutzrecht 

Wasserrechtliche und küstenschutzrechtliche Planfeststellungsverfahren nach den 
§§ 67 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und §§ 83 ff. des Landeswasserge-
setzes (LWG) besitzen nach § 84 Absatz 1 LWG i. V. m. § 142 Absatz 1 LVwG Kon-
zentrationswirkung. Sie schließen u. a. die erforderlichen Baugenehmigungen mit 
ein. Dies betrifft folgende Verfahren: 

− Errichtung oder wesentliche Änderung eines Handelshafens in oder an einer 
Seeschifffahrtsstraße, eines Hafens für die Binnenschifffahrt an einem schiff-
baren Gewässer erster Ordnung oder eines Landungssteges zum Laden und 
Löschen von Schiffen mit mehr als 1.350 t Tragfähigkeit (§ 95 Absatz 1 Satz 1 
LWG); Planfeststellungsbehörde ist nach § 4 der Hafenverordnung das Amt 
für Planfeststellung Verkehr (APV), 
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− Ausbau von Gewässern (§ 67 Absatz 2 Satz 1 WHG); Planfeststellungsbe-
hörde sind die Landrätinnen und Landräte und die Bürgermeisterinnen und die 
Bürgermeister der kreisfreien Städte als untere Wasserbehörden (§ 101 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 LWG), 

− Bau von Deichen und Dämmen i. S. von § 67 Absatz 2 Satz 3 WHG und sons-
tigen Hochwasserschutzanlagen, die den Binnenhochwasserabfluss beeinflus-
sen; Planfeststellungsbehörden sind die unteren Wasserbehörden, 

− die Errichtung und Veränderung von Deichen (Landesschutzdeichen, Regio-
naldeichen in der Trägerschaft des Landes), Sicherungsdämmen und Sperr-
werken (§ 63 Absatz 1 LWG); Planfeststellungsbehörde ist das für Hochwas-
serschutz zuständige Ministerium, und 

− Errichtung und Veränderung der übrigen Deiche (Regionaldeiche und Mittel-
deiche; § 63 Absatz 1 LWG); Planfeststellungsbehörde ist der Landesbetrieb 
für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz als untere Küstenschutzbe-
hörde, 

wobei die Verstärkung oder Änderung von Deichen, Sicherungsdämmen oder Sperr-
werken unter den Voraussetzungen des § 63 Absatz 2 LWG auch ohne Durchfüh-
rung eines Planfeststellungsverfahrens oder Plangenehmigungsverfahrens zugelas-
sen werden kann (vgl. dazu Tz. 3.5.2.3). 

3.1.3.2.3 Abfallrecht 

Abfallrechtliche Planfeststellungen nach § 35 Absatz 2 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes (KrWG) und Plangenehmigungen nach § 35 Absatz 3 KrWG durch das Landes-
amt für Umwelt (LfU) besitzen Konzentrationswirkung (§ 142 Absatz 1 Satz 1, § 141 
Absatz 6 Satz 2 LVwG). Sie schließen u. a. die erforderlichen Baugenehmigungen 
ein. Die untere Bauaufsichtsbehörde nimmt im Rahmen der Beteiligung in bauord-
nungsrechtlicher Hinsicht (Tz. 3.2.2) Stellung. Für die Beurteilung der planungsrecht-
lichen Zulässigkeit des Vorhabens (Tz. 3.2.1) kann sich das LfU (als planfeststel-
lende Behörde) der Amtshilfe der unteren Bauaufsichtsbehörden bedienen. 

3.1.3.2.4 Bergrecht 

Bergrechtliche Planfeststellungsverfahren nach § 52 Absatz 2a des Bundesbergge-
setzes (BBergG) i. V. m. § 57a BBergG besitzen nach § 5 BBergG i. V. m. § 75 Ab-
satz 1 VwVfG Konzentrationswirkung. Sie schließen u. a. die erforderlichen Bauge-
nehmigungen mit ein. 
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3.1.3.3 Gentechnische Anlagengenehmigungen 

Wenn das für Gentechnik zuständige Ministerium als nach dem Gentechnikgesetz 
(GenTG) zuständige Genehmigungsbehörde nach § 8 GenTG Genehmigungen für 
die Errichtung und den Betrieb gentechnischer Anlagen erteilt, schließen diese an-
dere die gentechnische Anlage betreffende behördliche Entscheidungen und damit 
auch erforderliche Baugenehmigungen ein (§ 22 GenTG). Die untere Bauaufsichts-
behörde nimmt im Rahmen der Beteiligung in bauordnungsrechtlicher Hinsicht 
(Tz. 3.2.2) Stellung. Für 

− die Einholung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Absatz 1 Satz 1 
BauGB (Tz. 3.4.1) und 

− die Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit (Tz. 3.2.1) 

kann sich die nach dem Gentechnikgesetz zuständige Genehmigungsbehörde der 
Amtshilfe der unteren Bauaufsichtsbehörden bedienen. 

3.1.3.4 Sprengstoffrechtliche Lagergenehmigungen 

Einer sprengstoffrechtlichen Genehmigung bedürfen 

− die Errichtung und der Betrieb von Lagern, in denen explosionsgefährliche 
Stoffe zu gewerblichen Zwecken im Rahmen einer wirtschaftlichen Unterneh-
mung oder eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes oder im Rahmen 
der Beschäftigung von Arbeitnehmern aufbewahrt werden, 

− die wesentliche Änderung der Beschaffenheit oder des Betriebes solcher La-
ger. 

Die Genehmigung schließt andere das Lager betreffende behördliche Entscheidun-
gen, insbesondere Entscheidungen auf Grund baurechtlicher Vorschriften ein (§ 17 
Absatz 1 des Sprengstoffgesetzes), so erforderliche Baugenehmigungen (§ 72 LBO) 
und bauaufsichtliche Zustimmungen nach § 77 LBO (Tz. 3.1.4). Zuständig für die Er-
teilung der sprengstoffrechtlichen Lagergenehmigung ist die Staatliche Arbeits-
schutzbehörde (§ 2 Absatz 1 der Ausführungsverordnung Sprengstoffrecht vom 
5. August 1977 (GVOBl. Schl.-H. S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 16. November 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 954)). 

Die Bauaufsichtsbehörde hat gegenüber der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde eine 
Stellungnahme in bauordnungsrechtlicher Hinsicht (Tz. 3.2.2) abzugeben. Für 

− die Einholung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Absatz 1 Satz 1 
BauGB (Tz. 3.4.1) und 

− die Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit (Tz. 3.2.1) 
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kann sich die Staatliche Arbeitsschutzbehörde der Amtshilfe durch die unteren Bau-
aufsichtsbehörden bedienen. 

3.1.4 Entwürfe der Baudienststellen des Bundes oder des Landes 

Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedürfen keiner Baugenehmigung (§ 72 LBO), 
Genehmigungsfreistellung (§ 62 LBO) und Bauüberwachung (§ 81 LBO), wenn die 
Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung einer Baudienststelle des 
Bundes oder eines Landes übertragen ist (§ 77 Absatz 1 Satz 1 LBO). Baudienststel-
len sind insbesondere 

− die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) AöR (§ 1 Absatz 4 des 
Gesetzes zur Errichtung der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein vom 
15. Juni 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
4. März 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 302)), 

− der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (§ 2 der Lan-
desverordnung über die Errichtung des Landesamtes für Straßenbau und Ver-
kehr Schleswig-Holstein vom 10. November 1969, zuletzt geändert durch die 
Landesverordnung zur Neuordnung der Straßenbauverwaltung vom 6. De-
zember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 456)) und 

− der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schles-
wig-Holstein (§ 2 Absatz 4 des Organisationserlasses für den Landesbetrieb 
für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein – 
LKN.SH vom 23. März 2016 (Amtsbl. Schl.-H. S. 328)). 

Anstatt einer Baugenehmigung sieht § 77 LBO eine bauaufsichtliche Zustimmung vor 
(§ 77 Absatz 3 LBO). Das Zustimmungserfordernis entfällt gemäß § 77 Absatz 1 
Satz 3 und 4 LBO für 

− den Fall, dass die Gemeinde dem Bauvorhaben nicht widerspricht und, soweit 
ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von Abweichungen, Ausnahmen 
und Befreiungen berührt sein können, die Nachbarinnen und Nachbarn dem 
Bauvorhaben zustimmen (Tz. 3.4.4), 

− Baumaßnahmen in oder an bestehenden Gebäuden, soweit sie nicht zu einer 
Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungs-
änderung (Tz. 3.1.1.2) führen, sowie für 

− die Beseitigung baulicher Anlagen (Tz. 3.1.1.3). 

Zuständig für die Erteilung der Zustimmung ist die untere Bauaufsichtsbehörde. 
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3.1.5 Fliegende Bauten 

Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an ver-
schiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, wie z. B. Achterbah-
nen, Karusselle, Luftschaukeln, Riesenräder, Tribünen, Buden, Bier- und Zirkuszelte 
sowie Bauten für Wanderausstellungen. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste 
sind keine Fliegenden Bauten (§ 76 Absatz 1 LBO; VollzBekLBO zu § 76 Absatz 1). 

Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genom-
men werden, einer Ausführungsgenehmigung (§ 76 Absatz 2 Satz 1 LBO). Dies gilt 
nicht für die Fliegenden Bauten, die nach § 76 Absatz 2 Satz 2 LBO genehmigungs-
frei sind (VollzBekLBO zu § 76 Absatz 2). 

Fliegende Bauten, die einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, sind Sonderbauten 
(§ 2 Absatz 4 Nummer 18 LBO). Es sind u. a. die Verwaltungsvorschriften über Aus-
führungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen 
(Amtsbl. Schl.-H. S. 426) zu beachten (VollzBekLBO zu § 2 Absatz 4 Nummer 18). 

Zuständig für die Erteilung, Verlängerung, Änderung und Übertragung von Ausfüh-
rungsgenehmigungen für Fliegende Bauten ist die untere Bauaufsichtsbehörde bei 
der Stadt Kiel. Sie wird vertreten durch das dortige Prüfamt für Standsicherheit (§ 1 
der Landesverordnung zur Übertragung der Zuständigkeit für die Ausführungsgeneh-
migungen von Fliegenden Bauten vom 15. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 4)). 

Die Aufstellung von genehmigungspflichtigen Fliegenden Bauten ist der unteren Bau-
aufsichtsbehörde vor Ort vor Inbetriebnahme unter Vorlage des Prüfbuches anzuzei-
gen (§ 76 Absatz 7 Satz 1 LBO). Die untere Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetrieb-
nahme von einer Gebrauchsabnahme abhängig machen (§ 76 Absatz 7 Satz 2 LBO) 
und auch Nachabnahmen durchführen (§ 76 Absatz 9 LBO). 

3.1.6 Genehmigungsfreistellung 

Infolge einer Genehmigungsfreistellung (§ 62 LBO) entfällt die Baugenehmigungs-
pflicht  

− einen Monat, nachdem die Bauvorlagen (Tz. 3.3) vollständig bei der Ge-
meinde eingereicht wurden (§ 62 Absatz 3 Satz 2 LBO) und 

− wenn die Gemeinde sich gemäß § 62 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 4 LBO in-
nerhalb der Monatsfrist nicht gegen die Genehmigungsfreistellung des Vorha-
bens erklärt, d. h. nicht die Durchführung eines vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahrens (Tz. 3.1.1) verlangt oder eine vorläufige Untersagung des 
Vorhabens nach § 15 Absatz 1 Satz 2 BauGB beantragt, 
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bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen des § 62 LBO („Bauen ohne Bauge-
nehmigung“). 

Durch die Möglichkeit, sich gegen die Genehmigungsfreistellung zu erklären, erhält 
die Gemeinde Gelegenheit, ihre bauplanungsrechtlichen Belange auch ohne Bauge-
nehmigungsverfahren zu wahren und so insbesondere die Bauleitplanung zu sichern 
(§ 36 Absatz 1 Satz 3 BauGB). 

Die Genehmigungsfreistellung kann noch vor Ablauf der Monatsfrist erfolgen, wenn 
die Gemeinde der Bauherrin oder dem Bauherrn mitteilt, dass sie nicht beabsichtigt, 
sich nach § 62 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 4 LBO gegen die Genehmigungsfreistel-
lung des Vorhabens erklären zu wollen (sog. Freistellungserklärung). Die Gemeinde 
hat die untere Bauaufsichtsbehörde über eine Freistellungserklärung zu unterrichten 
(§ 62 Absatz 3 Satz 3 LBO). Hierfür ist die Anlage 4 des Erlasses zur Einführung ein-
heitlicher Vordrucke für die bauaufsichtlichen Verfahren nach der Landesbauordnung 
(sog. Vordruckerlass) vom 30. August 2022 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1365; § 1 Absatz 3 
der Bauvorlagenverordnung – BauVorlVO) zu verwenden. 

Eine Genehmigungsfreistellung ist möglich 

− für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer genehmigungs-
pflichtigen Anlage, dies 

− mit Ausnahme von Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 LBO (§ 62 Absatz 1 
Satz 1 LBO); dann bedarf es der Durchführung eines Baugenehmigungsver-
fahrens nach § 64 LBO (Tz. 3.2.2); und 

− nicht in gefahrträchtiger Nähe zu einem sog. Störfallbetrieb (§ 62 Absatz 1 
Satz 2 LBO); Daten zu Störfallbetrieben kann die untere Bauaufsichtsbehörde 
bei dem jeweils örtlich zuständige Regionaldezernat Technischer Umwelt-
schutz des Landesamtes für Umwelt (LfU) als Immissionsschutzbehörde erfra-
gen. 

Weiterhin müssen für den Anwendungsbereich der Genehmigungsfreistellung die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen des § 62 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 LBO 
vorliegen. Danach muss das Vorhaben 

− im Geltungsbereich eines (qualifizierten) Bebauungsplans (§ 30 Absatz 1, 
§§ 12, 30 Absatz 2 BauGB) liegen, 

− den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen; sind Ausnahmen oder 
Befreiungen nach § 31 BauGB erforderlich, ist ein vereinfachtes Baugenehmi-
gungsverfahren durchzuführen (Tz. 3.2.1); und 
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− die Erschließung i. S. des Baugesetzbuchs gesichert sein (Tz. 3.4.3.2); Anga-
ben hierzu macht die Gemeinde in der Anlage 4 des Vordruckerlasses. 

Überdies müssen die 

− Bauvorlagen durch eine umfassend bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasse-
rin oder durch einen (umfassend) bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser 
i. S. des § 65 Absatz 2 LBO (§ 65 Absatz 5 LBO) und 

− die (nicht prüfpflichtigen) bautechnischen Nachweise (§ 66 Absatz 2 Satz 1, 
Absatz 3 Satz 2 LBO) durch eine prüfbefreite Nachweiserstellerin oder durch 
einen prüfbefreiten Nachweisersteller (§ 66 Absatz 2 Satz 6 LBO) 

erstellt worden sein. Fehlt es an der erforderlichen Bauvorlageberechtigung, bedarf 
es eines Baugenehmigungsverfahrens nach § 64 LBO (Tz. 3.2.2). Was die Gebäude 
der Gebäudeklasse 4 und 5 angeht, sind die bautechnischen Nachweise nach Maß-
gabe des § 66 Absatz 2a und 3 LBO bauaufsichtlich zu prüfen. Die Beauftragung der 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit bzw. für Brandschutz er-
folgt – wie im Baugenehmigungsverfahren (Tz. 3) – durch die untere Bauaufsichtsbe-
hörde (VollzBekLBO zu § 66 Absatz 3). 

Bei dem Genehmigungsfreistellungsverfahren handelt es sich um ein bauaufsichtli-
ches Anzeigeverfahren und nicht um ein Genehmigungsverfahren i. S. des § 72 
LBO. Andere Behörden und Stellen (§ 69 Absatz 1 LBO) oder die Nachbarinnen und 
Nachbarn (§ 70 LBO) werden durch die untere Bauaufsichtsbehörde nicht beteiligt. 
Auch gelten andere für das Vorhaben erforderliche fachrechtliche Zulassungen mit 
der Genehmigungsfreistellung nicht als beantragt. Eine Verfahrenskoordination 
(Tz. 3.5.1) erfolgt nicht. Die Bauherrin oder der Bauherr haben diese selbst bei den 
jeweils zuständigen Fachbehörden einzuholen. Dabei ist zu beachten, dass mangels 
eines Baugenehmigungsverfahrens keine fachrechtlich aufgedrängten Zuweisungen 
(Tz. 3.4.2.1) vorliegen können und es auch insoweit eigener fachbehördlicher Zulas-
sungen oder Ausnahmen bedarf.  

Die begehrte Genehmigungsfreistellung hat die Bauherrin oder der Bauherr bei digi-
taler Antragstellung in einem Onlinedienst oder unter Verwendung der Anlage 1 des 
Vordruckerlasses (§ 1 Absatz 3 BauVorlVO) anzuzeigen. Sofern der unteren Bauauf-
sichtsbehörde die Bauvorlagen zur Genehmigungsfreistellung nicht im digitalen Ver-
fahren vorliegen, hat die Gemeinde diese unverzüglich weiterzuleiten. 

In Bezug auf die eingereichten Bauvorlagen soll die untere Bauaufsichtsbehörde zu-
mindest prüfen, 

− ob die Bauvorlagen vollständig sind, und ggf. unvollständige Bauvorlagen bei 
der Bauherrin oder dem Bauherrn unter Setzung einer angemessenen Frist 
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nachfordern (VollzBekLBO zu § 62 Absatz 2) und diese dann auch an die Ge-
meinde geben, wobei im Hinblick auf die Nachforderung § 69 Absatz 2 LBO 
und damit die Rücknahmefiktion nicht zur Anwendung kommt, und 

− ob die Verfahrensvoraussetzungen des § 62 Absatz 1 LBO vorliegen, d. h. ob 
ein Sonderbau vorliegt oder eine gefahrträchtige Nähe zu einem sog. Störfall-
betrieb besteht, und ggf. die Gemeinde über ihre rechtlichen Bedenken form-
los unterrichten. 

Die Gemeinde sollte etwaige rechtliche Bedenken der unteren Bauaufsichtsbehörde 
zum Anlass nehmen, sich gegen die Genehmigungsfreistellung des Vorhabens zu 
erklären (VollzBekLBO zu § 62 Absatz 2). Entsprechendes gilt für den Fall, dass die 
unvollständigen Bauvorlagen nicht fristgerecht vervollständigt werden. 

Im Unterscheid zur Baugenehmigung (§ 72 Absatz 1 Satz 1 LBO) wird bei der Ge-
nehmigungsfreistellung weder durch die untere Bauaufsichtsbehörde noch durch die 
Gemeinde festgestellt, ob dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen-
stehen. Zur Genehmigungsfreistellung wird daher auch kein Bescheid erteilt, sodass 
das genehmigungsfrei gestellte Vorhaben auch keinen formellen Bestandsschutz 
(Tz. 3.2.1) und nur materiellen Bestandsschutz genießt. Wird eine genehmigungsfrei 
gestellte Anlage im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, kann 
die untere Bauaufsichtsbehörde, aber auch eine (ggf. fachlich vorrangig betroffene) 
andere Behörde gegen das Vorhaben gefahrenabwehrrechtlich einschreiten (§ 58 
Absatz 2, §§ 78 bis 80 LBO; VollzBekLBO zu § 58 Absatz 2). Vor diesem Hinter-
grund sieht § 62 Absatz 5 Satz 3 LBO ein Wahlrecht vor, wonach die Bauherrin oder 
der Bauherr für das Vorhaben auch das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren 
nach § 63 LBO (Tz. 3.2.1) durchführen lassen kann. 

Für die Genehmigungsfreistellung gelten gemäß § 62 Absatz 5 Satz 1 und 2 LBO die 
Anforderungen an 

− die Erstellung bzw. Prüfung bautechnischer Nachweise (§ 66 LBO), 

− die Bauvorlagen (§ 68 Absatz 2 Satz 1 LBO) und 

− den Baubeginn (§ 72 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 und 3, Satz 2, Absatz 7 und 
8 LBO) 

entsprechend, wobei das Erfordernis des Zugangs der Baugenehmigung (§ 72 Ab-
satz 6 Satz 1 Nummer 1 LBO) mangels Genehmigungserfordernis (infolge der Ge-
nehmigungsfreistellung) entfällt. 

Insbesondere ist der Baubeginn anzuzeigen (Tz. 3.2). Auch müssen die 
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− nicht prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise bei Baubeginn der Bauherrin 
oder dem Bauherrn und 

− die prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise spätestens zehn Werktage vor 
Baubeginn geprüft bei der unteren Bauaufsichtsbehörde 

vorliegen.  

Die untere Bauaufsichtsbehörde hat den Baubeginn der zuständigen unteren Ab-
fallentsorgungsbehörde zur Kenntnis zu geben. 

Vorsorglich kann die Bauherrin oder der Bauherr für den Fall, dass die Gemeinde 
sich gegen die Genehmigungsfreistellung des Vorhabens erklären sollte (§ 62 Ab-
satz 2 Nummer 4, Absatz 4 LBO), bei der Anzeige auf Genehmigungsfreistellung in 
der Anlage 1 des Vordruckerlasses bestimmen, dass sie oder er die Anzeige dann 
als Bauantrag verstanden wissen will. Die Gemeinde leitet die Unterlagen daraufhin 
gleichzeitig mit der Erklärung an die untere Bauaufsichtsbehörde weiter (§ 62 Ab-
satz 4 Satz 4 LBO). 

3.2 Baugenehmigungsverfahren und Baubeginn 

Das Baugenehmigungsverfahren ist in Abschnitt 3 des Teils 5 der Landesbauord-
nung geregelt (§§ 63 bis 77 LBO), und zwar 

− der Bauantrag und die Bauvorlagen (Tz. 3.3) sowie, 
− wer im Genehmigungsverfahren zu beteiligen ist (Tz. 3.4). 

Gemäß § 72 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 LBO ist eine Baugenehmigung zu erteilen, 
wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, 
die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind (zu fehlenden fach-
rechtlichen Zulassungen zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung vgl. Voll-
zBekLBO zu § 63 Absatz 2 Satz 1 sowie zu § 72 Absatz 1 und 4a). Zu unterscheiden 
sind hierbei das 

− vereinfachte Baugenehmigungsverfahren als Regelverfahren (Tz. 3.2.1) und 
das 

− Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO (Tz. 3.2.2), insbesondere für Son-
derbauten. 

Liegen die Voraussetzungen des § 72 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 LBO vor, hat die 
Bauherrin oder der Bauherr einen Anspruch auf die Erteilung der Baugenehmigung. 
Nur im Ausnahmefall eines fehlenden Sachbescheidungsinteresses kann die untere 
Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung versagen (VollzBekLBO zu § 72 Ab-
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satz 1). Anlass für eine solche Versagung können auch Verstoße gegen das bauauf-
sichtlich nicht zu prüfende Fachrecht geben (§ 72 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 LBO; 
Tz. 3.6). 

Als vorweggenommener Teil der Baugenehmigung kann die Bauherrin oder der Bau-
herr zu einzelnen Fragen eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens einen Bau-
vorbescheid bei der unteren Bauaufsichtsbehörde beantragen (Bauvoranfrage; Vollz-
BekLBO zu § 75 LBO). Im Umfang der Bauvoranfrage ist dann das für das Vorhaben 
in Betracht kommende Baugenehmigungsverfahren (§ 72 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 
i. V. m. § 63 Absatz 1 Satz 1 bzw. § 64 Satz 1 LBO) entsprechend durchzuführen 
(§ 75 LBO). Im Baugenehmigungsverfahren ist der Gegenstand der Bauvoranfrage 
nicht mehr zu prüfen. Der Bauvorbescheid berechtigt allerdings nicht zum Baubeginn 
(§ 72 Absatz 6 Satz 1 LBO). 

Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errichtet 
werden sollen, wird auf Antrag durch die oberste Bauaufsichtsbehörde eine Typen-
genehmigung erteilt, wenn die baulichen Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen 
den (standortunabhängigen) bauordnungsrechtlichen Anforderungen (Tz. 3.2.2) ent-
sprechen, so insbesondere im Hinblick auf die Standsicherheit, den Brandschutz, 
den Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz, die Ausführung der Bauteile sowie 
die jeweilige Nutzung. Dies gilt auch für bauliche Anlagen, die in unterschiedlicher 
Ausführung, aber nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an 
mehreren Stellen errichtet werden sollen (§ 72a Absatz 1 LBO). Eine Typengenehmi-
gung entbindet nicht von der Verpflichtung, ein bauaufsichtliches (Genehmigungs-) 
Verfahren in Bezug auf die standortbezogenen Genehmigungsfragen durchzuführen. 
Die in der Typengenehmigung entschiedenen Fragen sind von der unteren Bauauf-
sichtsbehörde jedoch nicht erneut zu prüfen (§ 72a Absatz 4 LBO). 

Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube und 
für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf in Textform gestellten Antrag schon vor 
Erteilung der Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung). Es gelten 
insoweit die Vorschriften über die Baugenehmigung (§ 72 LBO) entsprechend (§ 74 
LBO). 

Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen Bauabschnittes darf 
erst begonnen werden, wenn 

− die Baugenehmigung bzw. die Teilbaugenehmigung der Bauherrin oder dem 
Bauherrn zugegangen ist (§ 72 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 LBO), 
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− die prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise – spätestens zehn Werktage 
vor Baubeginn – geprüft bei der unteren Bauaufsichtsbehörde vorliegen (§ 72 
Absatz 6 Satz 1 Nummer 2, Satz 2 Halbsatz 2 LBO), 

− der Baubeginn mindestens eine Woche vorher der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde angezeigt wurde (§ 72 Absatz 6 Nummer 3, Absatz 8 LBO), 

− die nicht prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise vorliegen (§ 72 Absatz 6 
Satz 2 Halbsatz 1 LBO) und 

− die Grundrissfläche abgesteckt und die Höhenlage festgelegt ist (§ 72 Ab-
satz 7 Satz 1 LBO). 

Die untere Bauaufsichtsbehörde hat den Baubeginn der zuständigen unteren Ab-
fallentsorgungsbehörde zur Kenntnis zu geben. 

3.2.1 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach den §§ 72, 63 LBO ist das Re-
gelverfahren der Landesbauordnung. Es kommt in Betracht für 

− genehmigungspflichtige Anlagen mit Ausnahme von Sonderbauten nach § 2 
Absatz 4 LBO (§ 63 Absatz 1 Satz 1 LBO), 

− im gesamten Gebiet der Gemeinde, d. h. im Geltungsbereich eines (qualifi-
zierten) Bebauungsplans (§ 30 BauGB), im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB), wobei die 

− Bauvorlagen im Falle von Gebäuden durch eine umfassend bauvorlagebe-
rechtigte Entwurfsverfasserin oder durch einen (umfassend) bauvorlagebe-
rechtigten Entwurfsverfasser i. S. des § 65 Absatz 2 LBO erstellt worden sein 
müssen (§ 65 Absatz 5 LBO). 

Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren werden 

− die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen 
Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB, einschließlich der §§ 14 und 15 
BauGB, d. h. zu einer Veränderungssperre oder zu einer Zurückstellung von 
Baugesuchen zur Sicherung der Bauleitplanung (VollzBekLBO zu § 63 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1), 

− beantragte Abweichungen i. S. des § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2 LBO sowie 

− andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmi-
gung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
fällt oder ersetzt wird (aufgedrängtes Fachrecht; Tz. 3.4.2), 
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durch die untere Bauaufsichtsbehörde geprüft. 

Die Baugenehmigung entfaltet im Umfang der bauaufsichtlichen Prüfung formellen 
Bestandsschutz, d. h. die Anlage bleibt auch dann legal, wenn sich die rechtlichen 
Anforderungen ändern. Sofern die Baugenehmigung insoweit rechtswidrig ergangen 
ist, muss die untere Bauaufsichtsbehörde den Bescheid vor einem gefahrenabwehr-
rechtlichen Einschreiten zunächst regelmäßig nach § 116 LVwG zurücknehmen. 
Hierbei ist die Jahresfrist des § 116 Absatz 4 LVwG zu beachten (VollzBekLBO zu 
§ 58 Absatz 2, zu § 63 Absatz 2 Satz 3 und 4 und § 79). 

Die Pflicht zur Erstellung und ggf. bauaufsichtlichen Prüfung bautechnischer Nach-
weise zur Standsicherheit sowie zum Brand-, Schall-, Wärme- und Erschütterungs-
schutz (§ 66 LBO) besteht unabhängig vom jeweiligen bauaufsichtlichen Verfahren. 
(zur Beauftragung einer ggf. erforderlichen bauaufsichtlichen Prüfung der bautechni-
schen Nachweise vgl. Tz. 3 und VollzBekLBO zu § 66 Absatz 3). Im Übrigen werden 
die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, z. B. zum Abstandsflächenrecht (§ 6 
LBO), zur Barrierefreiheit (§ 50 LBO) und zu den notwendigen Stellplätzen (§ 49 
LBO) im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht geprüft (Tz. 3.2.2). Insoweit 
kann die untere Bauaufsichtsbehörde bei etwaigen Verstößen – bei Bedarf ggf. be-
reits parallel zur Erteilung der Baugenehmigung – gefahrenabwehrrechtlich ein-
schreiten (§§ 58 Absatz 2 Satz 2, §§ 79 und 80). 

Die untere Bauaufsichtsbehörde hat im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren im 
Regelfall innerhalb von drei Monaten über den Bauantrag zu entscheiden. Andern-
falls gilt das Vorhaben als genehmigt („Genehmigungsfiktion“ des 63 Absatz 2 Satz 3 
LBO). Die Entscheidungsfrist beginnt zu laufen, wenn die Bauvorlagen vollständig 
vorliegen (§ 63 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 LBO; Tz. 3.3). Dies gilt auch, wenn sich 
das Erfordernis für eine Nachforderung von Bauvorlagen nach § 69 Absatz 2 LBO 
erst im weiteren Verfahren ergibt. Im Ausnahmefall kann sich die Entscheidungsfrist 
gemäß § 63 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2, Satz 2 LBO verlängern (VollzBekLBO zu 
§ 63 Absatz 2 Satz 1). 

Die Bauherrin oder der Bauherr kann ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
auch dann durchführen lassen, wenn die Voraussetzungen für eine Genehmigungs-
freistellung vorliegen. Es besteht insoweit ein Wahlrecht (Tz. 3.1.6). 

3.2.2 Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO 

Liegen die Voraussetzungen für ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach 
§§ 72, 63 LBO (Tz. 3.2.1) nicht vor, d. h. wenn 

− das Vorhaben ein Sonderbau ist (§ 62 Absatz 1 Satz 1 LBO) oder 
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− die Bauvorlagen nicht durch eine umfassend bauvorlageberechtigte Entwurfs-
verfasserin oder durch einen (umfassend) bauvorlageberechtigten Entwurfs-
verfasser i. S. des § 65 Absatz 2 LBO erstellt wurden, 

bedarf es zur Genehmigung des Vorhabens eines Baugenehmigungsverfahrens 
nach § 64 LBO. Im Unterschied zu dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren 
(Tz. 3.2.1) werden dann auch die bauordnungsrechtlichen Anforderungen geprüft, 
d. h. die materiellen Anforderungen der 

− Landesbauordnung (§§ 4 bis 50 LBO), so z. B. zum Abstandsflächenrecht (§ 6 
LBO), zur Barrierefreiheit (§ 59 LBO) und zu den notwendigen Stellplätzen 
(§ 49 LBO), nicht aber die materiellen Anforderungen, deren Einhaltung in den 
bautechnischen Nachweisen darzulegen sind (§ 66 Absatz 1 LBO), z. B. zur 
Standsicherheit (§ 12 LBO) oder zum Brandschutz (§ 14 LBO), denn die Er-
stellung und ggf. Prüfung der bautechnischen Nachweise erfolgt unabhängig 
vom jeweiligen bauaufsichtlichen Prüfprogramm (zur Beauftragung einer ggf. 
erforderlichen bauaufsichtlichen Prüfung der bautechnischen Nachweise vgl. 
Tz. 3 und VollzBekLBO zu § 66 Absatz 3), 

− Verordnungen aufgrund der Landesbauordnung (§ 85 LBO), insbesondere der 
Sonderbauverordnungen (z. B. der Verkaufsstättenverordnung), und 

− (ortsrechtlichen) Satzungen aufgrund der Landesbauordnung (§ 86 LBO), so 
z. B. einer Ortserhaltungssatzung oder einer Stellplatzsatzung. 

Anders als im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ist im Genehmigungsver-
fahren nach § 64 LBO eine Entscheidungsfrist nicht vorgeben. Es tritt somit auch 
keine Genehmigungsfiktion ein. 

3.3 Bauantrag und Bauvorlagen; gemeindliche Stellungnahme 

Das Baugenehmigungsverfahren beginnt mit der Einreichung des Bauantrags (§ 82 
Satz 2 Nummer 2 LVwG) bei der unteren Bauaufsichtsbehörde (§ 68 Absatz 1 Satz 1 
LBO), wobei der bauaufsichtliche Onlinedienst oder die Anlage 1 des Vordruckerlas-
ses (§ 1 Absatz 3 BauVorlVO) zu verwenden sind. 

Mit dem Bauantrag sind die Bauvorlagen einzureichen, d. h. alle für die Beurteilung 
des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen 
(§ 68 Absatz 2 Satz 1 LBO). Maßgeblich sind insoweit 

− die Bauvorlagenverordnung und im Übrigen 
− die Erfordernisse der bauaufsichtlichen Prüfprogramme nach § 63 oder § 64 

LBO (Tz. 3.2.1 und Tz. 3.2.2). 
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Die untere Bauaufsichtsbehörde hat den Bauantrag und die Bauvorlagen zunächst 
der Gemeinde zu übersenden, d. h. noch bevor sie die Vollständigkeit der Bauvorla-
gen prüft (VollzBekLBO zu § 68 Absatz 1 Satz 2). Die Gemeinde soll zu dem Bauvor-
haben Stellung nehmen (§ 68 Absatz 1 Satz 2 LBO). Sie unterliegt dabei der Fach-
aufsicht der unteren Bauaufsichtsbehörde (VollzBekLBO zu § 68 Absatz 1 Satz 2). 
Zweck der gemeindlichen Stellungnahme ist es, bereits im Vorfeld des gemeindli-
chen Einvernehmens nach § 36 Absatz 1 Satz 1 BauGB einen Informationsaus-
tausch zwischen Gemeinde und Bauaufsichtsbehörde über das Vorhaben einzulei-
ten, um so der unteren Bauaufsichtsbehörde mit der gemeindlichen Stellungnahme 
möglichst frühzeitig insbesondere Informationen zur 

− planungsrechtlichen Situation, 
− Erschließung (Tz. 3.4.3.2) und 
− Lage des Baugrundstücks 

mitzuteilen (VollzBekLBO zu § 68 Absatz 1 Satz 2). Für die gemeindliche Stellung-
nahme ist die Anlage 4 des Vordruckerlasses zu verwenden. 

Die untere Bauaufsichtsbehörde bestätigt der Bauherrin oder dem Bauherrn den Ein-
gang des Bauantrages und klärt sie oder ihn über die Weiterverarbeitung ihrer oder 
seiner Daten auf (Tz. 3.3.1). 

Die untere Bauaufsichtsbehörde prüft dann den Bauantrag auf Vollständigkeit. Ist der 
Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige erhebliche Mängel auf, fordert die un-
tere Bauaufsichtsbehörde die Bauherrin oder den Bauherrn zur Behebung der Män-
gel innerhalb einer angemessenen Frist auf (§ 69 Absatz 2 Satz 1 LBO). Dazu soll 
die untere Bauaufsichtsbehörde der Bauherrin oder dem Bauherrn innerhalb von drei 
Wochen die noch einzureichenden Bauvorlagen schriftlich angeben (VollzBekLBO zu 
§ 69 Absatz 2). Die im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 63 Absatz 1 
Satz 1 und 2 LBO vorgesehene Entscheidungsfrist von regelmäßig drei Monaten 
(Tz. 3.2.1) beginnt erst dann zu laufen, wenn die Bauvorlagen vollständig vorliegen. 

Ausnahmsweise kann nach § 68 Absatz 2 Satz 2 LBO der Bauherrin oder dem Bau-
herrn gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden. Die im ver-
einfachten Genehmigungsverfahren nach § 63 Absatz 1 Satz 1 und 2 LBO vorgese-
hene Entscheidungsfrist beginnt dann zu laufen, sofern mit Ausnahme der nachzu-
reichenden Bauvorlagen alle anderen Bauvorlagenvollständig vorliegen. 

Werden die im Bauantrag oder in den Bauvorlagen durch die untere Bauaufsichtsbe-
hörde beanstandeten Mängel nicht innerhalb der von der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde nach § 69 Absatz 2 Satz 1 LBO gesetzten Frist behoben, gilt der Bauantrag 
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als zurückgenommen (§ 69 Absatz 2 LBO). Für die Rücknahme werden Baugebüh-
ren gemäß § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 des Verwaltungskostengesetzes 
erhoben. 

Mit dem Bauantrag gelten alle nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für 
die Errichtung, Änderung, Nutzung oder die Beseitigung von Anlagen oder Werbean-
lagen erforderlichen Anträge auf Genehmigung, Zustimmung, Bewilligung und Er-
laubnis (fachrechtliche Zulassungen) als gestellt (Antragsfiktion). Die untere Bauauf-
sichtsbehörde holt die fachrechtlichen Zulassungen parallel zur Behördenbeteiligung 
nach § 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LBO (Tz. 3.4.2) ein (Verfahrenskoordination; 
Tz. 3.5.1). Ggf. prüft die untere Bauaufsichtsbehörde das Erfordernis der Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Tz. 3.3.2). 

3.3.1 Datenschutz 

In bauaufsichtlichen Verfahren werden in erheblichem Umfang personenbezogene 
Daten i. S. des Artikels 4 Nummer 1 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) er-
hoben (Verordnung Nummer 2016/ 679 des Europäischen Parlaments und Rates). 
Innerhalb ihrer Zweckbestimmung ist eine Verarbeitung dieser Daten nur nach Maß-
gabe der Artikel 5 und 6 DSGVO i. V. m. dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zu-
lässig. Die Weiterverarbeitung für andere Zwecke richtet sich nach Artikel 6 Absatz 4 
DSGVO und § 4 LDSG. Weiterhin sind die datenschutzrechtlichen Befugnisse des 
§ 69 Absatz 4 LBO zu beachten. Diese Normen sind auch Voraussetzung für die 
Übermittlung personenbezogener Daten an andere im bauaufsichtlichen Verfahren 
zu beteiligende öffentliche Stellen, soweit nicht spezialrechtliche Vorschriften beste-
hen. 

Nach Eingang des Bauantrages (Tz. 3.3) bzw. der Anzeige zur Durchführung des 
Genehmigungsfreistellungsverfahrens (Tz. 3.1.6) sind Betroffene gemäß Artikel 13 
DSGVO über die Weiterverarbeitung ihrer Daten aufzuklären. Es wird angeregt, nach 
dem in der Anlage beigefügten Muster zu verfahren. 

3.3.2 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für bestimmte Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Für welche Arten bzw. Größen von Vorhaben ein solches 
Verfahren durchzuführen ist, ergibt sich aus den Anlagen zum UVPG und zum Lan-
des-UVP-Gesetz. Handelt es sich um Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes, für den eine Umweltprüfung i. S. des § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt 
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wurde, braucht sich die Umweltverträglichkeitsprüfung nur auf die in der Umweltprü-
fung nicht berücksichtigten Aspekte zu erstrecken (§ 50 Absatz 3 UVPG). 

Nach § 50 Absatz 3 UVPG ist nicht gewährleistet, dass die Umweltverträglichkeits-
prüfung bei genehmigungsbedürftigen Bauvorhaben (Nummer 18 der Anlage 1 zum 
UVPG) ausschließlich im Bauleitplanverfahren durchgeführt wird. Es sind daher Fall-
konstellationen möglich, in denen die Umweltverträglichkeitsprüfung ganz oder teil-
weise im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (§ 72 Absatz 1 Satz 2 LBO) 
durchgeführt werden muss. Eine Ausweitung der materiell-rechtlichen Anforderungen 
an Bauvorhaben ist wegen der allein verfahrensrechtlichen Bedeutung der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung damit nicht verbunden. Die unteren Bauaufsichtsbehörden 
haben die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Erteilung der Bau-
genehmigung zu berücksichtigen. 

Sofern eine Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren stattgefunden hat, kann die un-
tere Bauaufsichtsbehörde angesichts der gegenwärtigen Regelungen im Baugesetz-
buch zur Umweltprüfung nach Ansicht der umweltrechtlichen Kommentarliteratur da-
von ausgehen, dass die Umweltprüfung nicht hinter den Vorgaben des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung zurückbleibt, so dass eine weitere Prüfung 
durch die untere Bauaufsichtsbehörde nicht durchzuführen ist. 

3.4 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren 

Die untere Bauaufsichtsbehörde beteiligt im Baugenehmigungsverfahren 

− die Gemeinde (§ 69 Absatz 1 Satz 1 LBO; Tz. 3.4.1), 

− Behörden, deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über den 
Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, so insbesondere in den 
Fällen des aufgedrängten Fachrechts (§ 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LBO; 
Tz. 3.4.2), 

− Behörden oder sonstige Stellen, ohne deren Stellungnahme die Genehmi-
gungsfähigkeit des Bauantrags nicht beurteilt werden kann (§ 69 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 LBO; Tz. 3.4.3), und 

− erforderlichenfalls die Nachbarinnen und Nachbarn (§ 70 LBO) bzw. die Öf-
fentlichkeit (§ 70a LBO; Tz. 3.4.4), 

wobei die untere Bauaufsichtsbehörde parallel zu der Beteiligung nach § 69 Absatz 1 
Satz 1 LBO für die Bauherrin oder den Bauherrn ggf. erforderliche fachrechtliche Zu-
lassungen einholt (Verfahrenskoordination). Dabei ist zu beachten, dass fachrechtli-
che Regelungen zur Verfahrenskoordination vorrangig sind (Tz. 3.5). 
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Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung der Behörden (§ 69 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 LBO) ist zu unterscheiden, ob das Vorhaben 

− der fachbehördlichen Zustimmung oder des Einvernehmens bedarf (aufge-
drängtes Fachrecht, Tz. 3.4.2) oder 

− lediglich ein fachbehördliches Benehmen oder eine Mitteilung oder sonstige 
Stellungnahme vorgesehen ist (Tz. 3.4.3). 

Ist eine Zustimmung oder ein Einvernehmen erforderlich, kann die Baugenehmigung 
nur dann erteilt werden, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist. Die untere Bauauf-
sichtsbehörde soll allerdings aus Gründen der Zweckmäßigkeit auch einem fachbe-
hördlichen Benehmen folgen. Will sie von einer Stellungnahme abweichen, hat sie 
vorher mit der betreffenden Behörde Kontakt aufzunehmen (VollzBekLBO zu § 69 
Absatz 1). Im Hinblick auf die durch die beteiligten Behörden geforderten Nebenbe-
stimmungen wird auf die VollzBekLBO zu § 72 Absatz 3 verwiesen. 

Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der Zustimmung oder des Einverneh-
mens, so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersu-
chens verweigert wird. Von dieser Frist abweichende Regelungen bleiben unberührt 
(§ 69 Absatz 1 Satz 2 LBO). 

Stellungnahmen (wie auch ein Benehmen oder eine Mitteilung) bleiben unberück-
sichtigt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme 
bei der Bauaufsichtsbehörde eingehen, es sei denn, die verspätete Stellungnahme 
ist für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung über den Bauantrag von Bedeutung 
(§ 69 Absatz 1 Satz 3 LBO). 

Die untere Bauaufsichtsbehörde ist nicht verpflichtet, die Fachbehörden bzw. die Ge-
meinde an die Abgabe der ihrer Erklärungen bzw. Stellungnahmen zu erinnern. 

Über die Beteiligung von Behörden oder sonstigen Stellen nach § 69 Absatz 1 Satz 1 
LBO und die bauaufsichtlichen Verfahrenskonzentration (Tz. 3.5.1) hinausgehend 
kann eine Unterrichtung von Fachbehörden über ein zu genehmigendes Bauvorha-
ben geboten sein, wenn z. B. zu befürchten steht, dass die Fachbehörden gegen das 
Vorhaben einschreiten müssten, weil diesem (fachrechtliche) Baustandards entge-
genstehen, die im Baugenehmigungsverfahren nicht zu prüfen waren. Es sind hierbei 
die Maßgaben der Tz. 3.6 zu beachten. 

3.4.1 Gemeinde 

Die Gemeinde ist in jedem Fall durch die untere Bauaufsichtsbehörde im Baugeneh-
migungsverfahren zu beteiligen, d. h. unabhängig davon, ob für das Vorhaben ein 
gemeindliches Einvernehmen nach § 36 Absatz 1 Satz 1 BauGB erforderlich ist. 
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Auch hat die untere Bauaufsichtsbehörde die Gemeinde nach § 69 Absatz 1 LBO un-
abhängig von der Stellungnahme nach § 68 Absatz 1 Satz 2 LBO (Tz. 3.3) zu dem 
Bauantrag anzuhören, wobei die Gemeinde ihr Einvernehmen nach § 36 Absatz 1 
Satz 1 BauGB zur Verfahrensbeschleunigung bereits mit der Stellungnahme nach 
§ 68 Absatz 1 Satz 2 LBO erklären kann. 

Im Baugenehmigungsverfahren ist ein gemeindliches Einvernehmen erforderlich, 
wenn das Vorhaben 

− im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder 

− im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

liegt oder 

− Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 BauGB bedarf. 

Dies gilt auch für Vorhaben während der Planaufstellung (§ 33 BauGB). 

Das Einvernehmen der Gemeinde darf gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BauGB nur aus 
bauplanungsrechtlichen Gründen (§§ 31, 33, 34 und 35 BauGB) versagt werden. 
Das Einvernehmen der Gemeinde gilt nach § 36 Absatz 2 Satz 2 BauGB als erteilt, 
wenn es nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der unteren Bau-
aufsichtsbehörde verweigert wurde. Die Monatsfrist des § 69 Absatz 1 Satz 2 LBO 
wird insoweit verdrängt. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann ein rechtswidrig ver-
sagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen (§ 36 Absatz 2 Satz 3 BauGB, § 71 
LBO). 

Was das Einvernehmen der Gemeinde zur Genehmigung von Vorhaben in Gebieten, 
in denen eine Erhaltungssatzung besteht (§ 173 Absatz 1 Satz 2 BauGB), angeht, 
handelt es sich um aufgedrängtes Fachrecht (Tz. 3.4.2 und Tz. 3.4.2.10). 

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren (§ 62 LBO) wird den gemeindlichen Belan-
gen in Bezug auf ihre Planungshoheit durch die Möglichkeit der Erklärung nach § 62 
Absatz 2 Nummer 4, Absatz 4 LBO) Rechnung getragen (Tz. 3.1.6). 

3.4.2 Aufgedrängtes Fachrecht und sonstige gesetzliche Beteiligungsvorbe-
halte 

Gemäß § 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LBO hört die untere Bauaufsichtsbehörde 
zum Bauantrag diejenigen Stellen an, deren Beteiligung oder Anhörung für die Ent-
scheidung über den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist. Dies be-
trifft in erster Linie die Fälle des aufgedrängten Fachrechts, da die Fachbehörde in-
haltlich für die zu treffende Entscheidung zuständig bleibt. 
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Fachrecht wird nur dann im Baugenehmigungsverfahren als aufgedrängtes Fach-
recht geprüft, wenn die Entscheidung darüber der unteren Bauaufsichtsbehörde im 
jeweiligen Fachrecht zugewiesen ist (§ 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 64 Satz 1 
Nummer 3 LBO). Sonstige fachgesetzliche Zustimmungsvorbehalte sind dem aufge-
drängten Fachrecht gleichgestellt. Die untere Bauaufsichtsbehörde hat bei der Ge-
nehmigungsentscheidung über den Bauantrag die betreffenden fachrechtlichen An-
forderungen der Fachbehörde zugrunde zu legen (VollzBekLBO zu § 72 Absatz 3). 

Sonstige gesetzliche Beteiligungsvorbehalte sind im Naturschutzrecht bei Vorhaben 
außerhalb von Bebauungsplänen und bei Projekten in Natura-2000 Gebieten vorge-
sehen. Hier ist das Benehmen mit der Fachbehörde herzustellen. Aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit ist dem fachbehördlichen Benehmen bzw. einer fachbehördlichen 
Mitteilung zu folgen (VollzBekLBO zu § 69 Absatz 1). 

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Behördenbeteiligung in folgenden Fällen: 

− Vorhaben außerhalb eines Bebauungsplans (Tz. 3.4.2.1), 
− FFH-Verträglichkeitsprüfung (Tz. 3.4.2.2), 
− naturschutzrechtlicher Eingriff (Tz. 3.4.2.3), 
− Unterschreitung des Waldabstands (Tz. 3.4.2.4), 
− Ausnahmen von straßenrechtlichen Anbaubeschränkungen (Tz. 3.4.2.5), 
− Bauvorhaben in (Binnenhochwasser-)Risikogebieten (Tz. 3.4.2.6), 
− Ausnahmen von dem Verbot der Errichtung baulicher Anlagen an der Küste 

(Tz. 3.4.2.7), 
− Errichtung von Bauwerken und anderen Anlagen in und außerhalb von Bau-

schutzbereichen von Flughäfen, Landeplätzen und Segelfluggeländen; Stö-
rung von Flugsicherungseinrichtungen (Tz. 3.4.2.8), 

bauliche Anlagen in bergbaurechtlichen Baubeschränkungsgebieten (Tz. 3.4.2.9) 
und 

Bauvorhaben in Gebieten, in denen eine Erhaltungssatzung besteht (Tz. 3.4.2.10). 

3.4.2.1 Vorhaben außerhalb eines Bebauungsplans 

Entscheidungen über Vorhaben, zu denen ein Bebauungsplan nicht vorliegt und so-
mit die naturschutzrechtlichen Belange nicht im Planaufstellungsverfahren geltend 
gemacht werden konnten, d. h. über Vorhaben 

− im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB oder 

− im Außenbereich nach § 35 Absatz 1 und 4 BauGB 
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ergehen im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde (§ 18 Absatz 3 Satz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes – BNatSchG). Das Benehmen ist nicht erforderlich 
bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen und während der Planaufstellung 
nach den §§ 30 und 33 BauGB sowie in Gebieten mit Satzungen nach § 34 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 3 BauGB (§ 18 Absatz 3 Satz 3 BNatSchG). 

Es handelt sich hierbei nicht um aufgedrängtes Fachrecht (Tz. 3.4.2), jedoch um eine 
Anforderung, die im Zusammenhang mit der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 
des Bauvorhabens gestellt wird. Diese ist gemäß § 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bzw. § 64 Satz 1 Nummer 1 LBO ebenfalls im Baugenehmigungsverfahren zu prü-
fen. 

Sofern sich die naturschutzrechtlich relevante Sach- und Rechtslage seit dem Be-
schluss eines Bebauungsplans (§ 214 Absatz 3 BauGB) geändert hat, kann im Ein-
zelfall auch in überplanten Gebieten die Erteilung des Einvernehmens durch bzw. die 
Herstellung des Benehmens mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich sein. 
Beispielsweise kann ein Bebauungsplan durch den Aufwuchs oder die Einwanderung 
geschützter Arten funktionslos werden. Die Gemeinde soll in diesem Fall durch die 
Genehmigungsbehörde auf das Planerfordernis hingewiesen werden. 

3.4.2.2 FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Bei Vorhaben, also Plänen und Projekten in Natura 2000-Gebieten muss gemäß 
§ 34 BNatSchG i. V. m. § 25 LNatSchG vor dessen Zulassung eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung durchgeführt werden. Bei Baugenehmigungen für Vorhaben in Gebieten 
mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB und während der Planaufstellung nach § 33 
BauGB entfällt das Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (§ 34 Absatz 8 
BNatSchG), dies jedenfalls dann, wenn die habitatschutzbezogenen Anforderungen 
bereits im Zuge der Bebauungsplanung geprüft wurden und das Vorhaben die betref-
fenden Festsetzungen einhält. 

Die Prüfung der Verträglichkeit des Projektes nach § 34 Absatz 1 BNatSchG sowie 
die Prüfung, ob die Voraussetzungen einer Ausnahme nach § 34 Absatz 3 und 4 
BNatSchG vorliegen, werden von der unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt. 
Die untere Bauaufsichtsbehörde trifft ihre Entscheidung im Benehmen mit der unte-
ren Naturschutzbehörde. 

3.4.2.3 Naturschutzrechtlicher Eingriff 

Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. des Bundesnaturschutzgesetzes sind Verän-
derungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit 
der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
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Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er-
heblich beeinträchtigen können (§ 14 Absatz 1 BNatSchG). Ein Eingriff darf – selbst 
wenn er entsprechend den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und des 
Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) vermieden oder ausgeglichen werden 
könnte – auch dann nicht zugelassen werden, wenn ihm andere Vorschriften des Na-
turschutzrechtes (z. B. arten- oder biotopschutz-, landschafts- oder gewässerschutz-
rechtliche Vorschriften) entgegenstehen (§ 9 Absatz 3 LNatSchG). Bedarf ein Eingriff 
einer Baugenehmigung, entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde anstelle und im 
Benehmen mit der ansonsten zuständigen unteren Naturschutzbehörde, über den 
Ausgleich, den Ersatz oder die Ersatzzahlung im Einvernehmen (§ 11 Absatz 1 
Satz 1 LNatSchG i. V. m. § 17 Absatz 1 BNatSchG). 

§ 18 BNatSchG bleibt unberührt. Es geht dabei um die Regelung des Ausgleichs für 
den Eingriff („Soll“). Dass der Ausgleich bereits bewirkt wurde („Ist“), kann zum Zeit-
punkt der Erteilung der Baugenehmigung noch nicht verlangt werden. Die Regelung 
des Ausgleichs für den Eingriff erfolgt in der Baugenehmigung als Auflage (§ 72 Ab-
satz 3 LBO). Mit der Auflage werden die im Gesetz nicht näher festgelegten Pflichten 
der Bauherrinnen oder Bauherren konkretisiert (siehe auch § 15 Absatz 6 BNatSchG 
und § 9 Absatz 4 LNatSchG). 

Gemäß § 18 Absatz 2 BNatSchG kommt die Eingriffsregelung der §§ 14 bis 17 
BNatSchG nicht zur Anwendung auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen 
nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbe-
reich nach § 34 BauGB. Entscheidungen über die Errichtung von baulichen Anlagen 
nach § 34 BauGB bedürfen allerdings des Benehmens der unteren Naturschutzbe-
hörde (Tz. 3.4.2.1). 

3.4.2.4 Unterschreitung des Waldabstands 

Zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der 
Walderhaltung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Natur-
schutz sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf o-
der Waldbrand ist es verboten, Bauvorhaben in einem Abstand von weniger als 30 m 
vom Wald (Waldabstand) durchzuführen (§ 24 Absatz 1 Satz 1 des Landeswaldge-
setzes – LWaldG). 

Die untere Bauaufsichtsbehörde kann Unterschreitungen des Waldabstands im Ein-
vernehmen mit dem Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung 
(LLnL) als untere Forstbehörde (§ 32 Absatz 2, § 34 LWaldG) zulassen, wenn eine 
Gefährdung nach § 24 Absatz 1 Satz 1 LWaldG nicht zu besorgen ist (§ 24 Absatz 2 
Satz 2 LWaldG). Vgl. dazu Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Inneres, 
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ländliche Räume und Integration und des Ministeriums für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur zum Waldabstand vom 30. August 2018 (Amtsbl. Schl.-H. 
S. 806), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 16. April 2019 (Amtsbl. Schl.-
H. S. 475). 

Ist die Unterschreitung Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Vorhabens in Gebie-
ten mit Bebauungsplänen oder Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 
3 BauGB, erfolgt die Entscheidung bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
des Bebauungsplanes oder der Satzung (§ 24 Absatz 2 Satz 4 LWaldG). Sofern sich 
die forstrechtlich relevante Sach- und Rechtslage seit dem Beschluss des Bebau-
ungsplans (§ 214 Absatz 3 BauGB) geändert hat, ist auch in überplanten Gebieten 
die Erteilung des Einvernehmens der unteren Forstbehörde erforderlich. 

3.4.2.5 Ausnahmen von straßenrechtlichen Anbaubeschränkungen 

Bei Bauvorhaben an Straßen sind die Anbaubeschränkungen für 

− Bundesautobahnen und Bundesstraßen nach § 9 FStrG (Tz. 3.4.2.5.1) und  

− Landesstraßen und Kreisstraßen nach 30 StrWG (Tz. 3.4.2.5.2) 

zu beachten. Über die Zustimmung zur Errichtung von baulichen Anlagen in der An-
baubeschränkungszone entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde im Baugeneh-
migungsverfahren nach Beteiligung der Straßenbauverwaltung. Zur (fachbehördli-
chen) Erteilung von Ausnahmen von straßenrechtlichen Anbauverboten vgl. 
Tz. 3.5.1.2. 

3.4.2.5.1 Bundesautobahnen und Bundesstraßen 

Die Errichtung, erhebliche Änderung oder Nutzungsänderung von (baulichen) Anla-
gen (vgl. auch § 9 Absatz 5a FStrG) 

− längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 Meter und 

− längs der Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, 

gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 

bedarf gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 1 FStrG der Zustimmung 

− des Fernstraßen-Bundesamts bei Bundesautobahnen bzw. 

− des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein als oberste 
Landesstraßenbaubehörde bei Bundesstraßen (§ 2 Nummer 1 Buchstabe f 
der Landesverordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Straßenbau 
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und Verkehr vom 30. Juni 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 544), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 3. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 991)). 

Dies gilt auch für die erhebliche Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 
Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge 
an Bundesstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind (§ 9 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 FStrG). Von dem Fernstraßen-Bundesamt sind auch mögliche 
straßenrechtliche Gefahren, die z. B. von einer Blendwirkung der PV-Anlagen an Flä-
chen längs von Autobahnen (§ 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa des Baugesetzbuchs) ausgehen, zu prüfen. 

Wird zu Bauvorhaben innerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahren von Bundestraßen die Zustimmung der obers-
ten Landesstraßenbaubehörde oder des Fernstraßen-Bundesamtes nicht erteilt (§ 9 
Absatz 3 und 3a i. V. m. Absatz 2 FStrG), hat die untere Bauaufsichtsbehörde den 
Bauantrag abzulehnen. 

3.4.2.5.2 Landesstraßen und Kreisstraßen 

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrt dürfen Baugenehmigungen für bauliche Anlagen in einer Entfernung 

− bis zu 40 Meter bei Landesstraßen und 

− bis zu 30 Meter bei Kreisstraßen, 

jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeug-
verkehr bestimmten Fahrbahn, 

von der unteren Bauaufsichtsbehörde nur nach Zustimmung des Trägers der Stra-
ßenbaulast erteilt werden (§ 30 Absatz 1 Satz 1 StrWG). Träger der Straßenbaulast 
ist für die Landesstraßen sowie für die Kreisstraßen, deren Verwaltung an das Land 
übertragen wurde, der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. 
Für die übrigen Kreisstraßen (d. h. im Kreis Segeberg, Pinneberg, Steinburg und 
Herzogtum Lauenburg) sind die Landrätinnen und Landräte zuständig. Abweichend 
von der Monatsfrist des § 69 Absatz 1 Satz 2 LBO gilt die Zustimmung erst als erteilt, 
wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens unter An-
gabe von Gründen verweigert wird (§ 30 Absatz 1 Satz 2 StrWG). 

Die Zustimmung des Trägers der Straßenbaulast ist auch erforderlich, wenn infolge 
der Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen außerhalb der zur Erschlie-
ßung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Zufahrten 
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zu einer Landes- oder Kreisstraße geschaffen oder geändert werden sollen (§ 30 Ab-
satz 2 StrWG). Eine Änderung der Zufahrt liegt auch dann vor, wenn sie gegenüber 
dem bisherigen Zustand einem wesentlich größeren oder andersartigen Verkehr die-
nen soll (§ 24 Absatz 3 StrWG). Die Betrachtung erfolgt dabei unabhängig von der 
Entfernung der baulichen Anlage zu einer klassifizierten Straße. 

3.4.2.6 Bauvorhaben in (Binnenhochwasser-)Risikogebieten 

Für Gebiete, für die die Gefahr einer Überflutung im Falle eines Hochwasserereignis-
ses i. S. des § 74 Absatz 2 WHG besteht, nämlich für 

− Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrin-
tervall mindestens 200 Jahre) oder bei Extremereignissen, 

− Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrin-
tervall mindestens 100 Jahre) und 

− soweit erforderlich, Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit. 

werden Gefahrenkarten erstellt. In diesen Gebieten, können Baugenehmigungen nur 
im Einvernehmen mit der unteren Wasserbehörde erteilt werden (§ 76 LWG). Untere 
Wasserbehörden sind die Landrätinnen und Landräte und die Bürgermeisterinnen 
und die Bürgermeister der kreisfreien Städte (§ 101 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
LWG). Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 3 der Wasser- und Küstenschutzbehör-
den-Zuständigkeitsverordnung vom 4. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 638), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 7. September 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1126). 
Zu der Errichtung baulicher Anlagen in Hochwasserrisikogebieten an der Küste vgl. 
Tz. 3.4.2.7. 

3.4.2.7 Ausnahmen von dem Verbot der Errichtung baulicher Anlagen an der 
Küste 

Bauliche Anlagen dürfen 

− in einer Entfernung bis zu 50 Meter landwärts vom Fußpunkt der Innenbö-
schung von Landesschutzdeichen und bis zu 25 Meter vom Fußpunkt der In-
nenböschung von Regionaldeichen, 

− im Deichvorland, 

− in einer Entfernung bis zu 150 Meter landwärts von der oberen Böschungs-
kante eines Steilufers oder vom seewärtigen Fußpunkt einer Düne oder eines 
Strandwalles, 

− in den Hochwasserrisikogebieten an der Küste (§ 59 Absatz 1 Satz 2 LWG) 
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nicht errichtet oder wesentlich geändert werden (§ 82 Absatz 1 LWG), wobei die Aus-
nahmen des § 82 Absatz 2 LWG zu beachten sind. 

Ausnahmen von dem Verbot des § 82 Absatzes 1 LWG sind zulässig, wenn sie mit 
den Belangen des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes vereinbar sind und 
wenn das Verbot im Einzelfall zu einer besonderen Härte führen würde oder ein drin-
gendes öffentliches Interesse vorliegt. Ist eine Betroffenheit der Belange des Küsten-
schutzes und des Hochwasserschutzes auszuschließen, kann in den Fällen des § 82 
Absatz 1 Nummer 3 und 4 LWG eine Ausnahme auch ungeachtet der Voraussetzun-
gen des § 82 Absatz 3 Satzes 1 LWG gewährt werden (§ 82 Absatz 3 Satz 1 und 2 
LWG). 

Über Ausnahmen entscheidet gleichzeitig mit der Erteilung der Baugenehmigung die 
untere Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb für Küsten-
schutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein – LKN-SH – als untere 
Küstenschutzbehörde (§ 102 Absatz 2 LWG i. V. m. § 2 Absatz 1 Nummer 1 der Lan-
desverordnung über die Errichtung des Landesamtes für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz vom 21. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 633), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 1. April 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 173)). 

3.4.2.8 Errichtung von Bauwerken und anderen Anlagen in und außerhalb 
von Bauschutzbereichen von Flughäfen, Landeplätzen und Segelflug-
geländen; Störung von Flugsicherungseinrichtungen 

Bei Vorhaben auf und im Nahbereich von Flugplätzen bzw. bei Vorhaben, deren Ge-
samthöhe 20 Meter über Grund überschreitet, ist in den entsprechenden Genehmi-
gungsverfahren gemäß §§ 12 ff. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) die Zustimmung bzw. 
die Erteilung von Auflagen zum Schutze des Luftverkehrs (z. B. Kennzeichnung, Ver-
öffentlichung) durch die Luftfahrtbehörde erforderlich. Dies gilt auch für Kräne, die für 
die Umsetzung von Vorhaben errichtet werden. Weiterhin kann ein beschränkter 
Bauschutzbereich von Landeplätzen und Segelfluggeländen nach § 17 LuftVG zu be-
achten sein. 

Luftfahrtbehörde ist die zivile Luftfahrtbehörde im Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein. Die ggf. nach § 31 Absatz 3 LuftVG vorgeschriebene 
gutachtliche Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation wird durch die zivile 
Luftfahrtbehörde eingeholt. Gemäß § 12 Absatz 2 bzw. § 14 Absatz 1 und § 17 
Satz 2 LuftVG besteht in diesen Fällen eine von § 69 Absatz 1 Satz 2 LBO abwei-
chende Frist von zwei Monaten. 
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Eine abschließende Entscheidung der zivilen Luftfahrtbehörde nach §§ 12 ff. LuftVG 
setzt voraus, dass in den Bauvorlagen Angaben über den Standort (geografische Ko-
ordinaten nach WGS 84) sowie Gesamthöhe über Grund und NHN enthalten sind. 
Die Belange des militärischen Flugbetriebes sind mit Ausnahme von Angelegenhei-
ten nach § 14 LuftVG über die Beteiligung der Wehrbereichsverwaltung als militäri-
sche Luftfahrtbehörde zu prüfen (Tz. 3.5.1.13). 

Überdies dürfen Bauwerke nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungsein-
richtungen gestört werden können (§ 18a Absatz 1 Satz 1 LuftVG). Eine mögliche 
Störung von Flugsicherungseinrichtungen prüfen die zuständigen Bauaufsichtsbehör-
den anhand des Web-Tools des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung. Sobald 
eine Störung von Flugsicherungseinrichtungen möglich ist, besteht ein unmittelbar 
gesetzlich angeordnetes Bauverbot.  

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung entscheidet auf der Grundlage einer gut-
achtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation, ob durch die Errichtung 
der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. Das Bundesauf-
sichtsamt für Flugsicherung teilt seine Entscheidung der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde oder, falls es einer Genehmigung nicht bedarf, dem Bauherrn mit (§ 18a Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 LuftVG). Die Entscheidung des Bundesaufsichtsamts für Flugsi-
cherung hat einen konstitutiv-feststellenden Inhalt: Es wird verbindlich festgestellt, ob 
durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen gestört werden kön-
nen. Wird festgestellt, dass durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungsein-
richtungen gestört werden können, folgt daraus zwingend ein Bauverbot. Die Ent-
scheidung ist für die Genehmigungsbehörde bindend; es besteht keine eigene Ent-
scheidungskompetenz. 

3.4.2.9 Bauliche Anlagen in bergbaurechtlichen Baubeschränkungsgebieten 

In durch die Landesregierung zur Sicherung der Aufsuchung und Gewinnung von Bo-
denschätzen festgesetzten Baubeschränkungsgebieten nach § 107 Absatz 1 des 
Bundesberggesetzes (BBergG) darf gemäß § 108 Absatz 1 BBergG die für die Er-
richtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen erforder-
liche baurechtliche Genehmigung oder Zustimmung oder eine diese einschließende 
Genehmigung nur mit Zustimmung des niedersächsischen Landesamts für Bergbau, 
Energie und Geologie (LBEG) als Bergaufsicht (bauvoranfragen@lbeg.niedersach-
sen.de) erteilt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Landesbauordnung nicht für 
Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, gilt, dies mit Ausnahme von Gebäuden 
(§ 1 Absatz 2 Nummer 2 LBO) 
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3.4.2.10 Bauvorhaben in Gebieten, in denen eine Erhaltungssatzung besteht 

Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine Erhaltungssatzung 
Gebiete bezeichnen, in denen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Ge-
biets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt, der Rückbau, die Änderung oder die 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung bedürfen (§ 172 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 BauGB). Ist eine Baugenehmigung erforderlich, wird die Genehmi-
gung durch die untere Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde er-
teilt (§ 173 Absatz 1 Satz 2 BauGB). 

3.4.3 Sonstige zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Bauantrages 
erforderliche Stellungnahmen 

Gemäß § 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 LBO sind diejenigen Stellen durch die un-
tere Bauaufsichtsbehörde zu beteiligen, ohne deren Stellungnahme die Genehmi-
gungsfähigkeit des Bauantrages nicht beurteilt werden kann (Tz. 3.4.3). Dabei ist zu 
beachten, dass ein Bauvorhaben im Genehmigungsverfahren nur hinsichtlich der 
Einhaltung derjenigen Vorschriften zu beurteilen ist, die in den Prüfprogrammen der 
§§ 63 Absatz 1 Satz 1 bzw. 64 Satz 1 LBO aufgeführt sind. In Betracht kommen ins-
besondere folgende Prüfgegenstände: 

− Rücksichtnahmegebot hinsichtlich des Immissionsschutzes (Tz. 3.4.3.1), 
− Erfordernis der gesicherten Erschließung (Tz. 3.4.3.2) und 
− Eignung von Baugrundstücken; Altlasten und Bodenschutz; nicht verfahrens-

freie Aufschüttungen (Tz. 3.4.3.3). 

3.4.3.1 Rücksichtnahmegebot hinsichtlich des Immissionsschutzes 

Im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit (§ 63 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bzw. § 64 Satz 1 Nummer 1 LBO) ist auch das Rücksichtnahmegebot nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu beachten. Ein Ver-
stoß gegen das Rücksichtnahmegebot kann vorliegen, wenn ein Vorhaben zwar in 
jeder Hinsicht den aus seiner Umgebung hervorgehenden Rahmen wahrt, sich aber 
gleichwohl in seine Umgebung nicht einfügt, weil das Vorhaben es an der gebotenen 
Rücksicht auf die sonstige, also vor allem auf die in seiner unmittelbaren Nähe vor-
handene Bebauung fehlen lässt (BVerwG, Urteil vom 5. Dezember 2013 – 4 C 5/12 –
, juris, Rn. 21). Gegenstand des Rücksichtnahmegebots können sein 

− die immissionsschutzrechtlichen Betreiberpflichten des § 22 BImSchG, z. B. 
im Zusammenhang mit dem Betrieb von Wärmepumpen, 
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− die immissionsschutzrechtlichen Ableitbedingungen für Abgase von Feue-
rungsanlagen nach § 19 der 1. BImSchV, 

− Geruchsbelästigungen, die von benachbarten Tierhaltungsanlagen ausgehen, 

− Lärmbelästigungen, die von benachbarten Sport- oder Freizeitstätten ausge-
hen, oder 

− Lärmbelästigungen, die von Stellplätzen ausgehen, so auch im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren, d. h. ungeachtet dessen, ob § 49 Absatz 2 LBO 
(„bauordnungsrechtlichen Rücksichtnahmegebot im Stellplatzrecht“) zu prüfen 
ist, zumal § 15 Absatz 1 Satz 2 BauNVO durch § 49 Absatz 2 LBO nicht ver-
drängt wird. 

Die Einhaltung des Rücksichtnahmegebots ist insbesondere dann zu prüfen, wenn 
die Baumaßnahme oder der zu genehmigende Betrieb einer immissionsschutzrecht-
lich nicht genehmigungsbedürftigen Anlage Immissionen oder Veränderungen beste-
hender Immissionen auslöst bzw. durch die Verwirklichung des Vorhabens Immissi-
onswerte für die hinzukommende Bebauung überschritten werden. 

Ob im Hinblick auf die immissionsschutzrechtlichen Betreiberpflichten des § 22 BIm-
SchG 

− das jeweils örtlich zuständige Regionaldezernat Technischer Umweltschutz 
des Landesamtes für Umwelt (LfU), 

− das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 
− die Landrätinnen und Landräte und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

der kreisfreien Städte als Kreisordnungsbehörden oder 
− die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden und die 

Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher als örtliche Ordnungsbehörden zu be-
teiligen sind, 

richtet sich nach § 3 Absatz 1 der Landesverordnung über die zuständigen Behörden 
nach immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medienübergrei-
fenden Vorschriften des Umweltschutzes vom 20. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 540, 544), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 21. November 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 956). 

Da die Stellungnahme der Immissionsschutzbehörde für die Rechtmäßigkeit der Ent-
scheidung über den Bauantrag von Bedeutung ist, sollte diese abgewartet und ge-
mäß § 69 Absatz 1 Satz 3 auch dann berücksichtigt werden, wenn sie nicht innerhalb 
der Monatsfrist bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingeht. 
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Überdies kann die untere Bauaufsichtsbehörde beim LfU auch Daten zu sog. Störfall-
betrieben erfragen (vgl. auch Tz. 3.1.6 und Tz. 3.4.4). Zur Prüfung der Einhaltung 
von Lärmkontingenten in Bebauungsplänen vgl. VollzBekLBO zu § 63 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1. 

3.4.3.2 Erfordernis der gesicherten Erschließung 

Im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit (§ 63 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bzw. § 64 Satz 1 Nummer 1 LBO) ist zu prüfen, ob für das Vorhaben die (bau-
planungsrechtliche) Erschließung gesichert ist, d. h. die 

− verkehrliche Erschließung, 
− Abwasserbeseitigung, 
− Wasserversorgung und 
− Löschwasserversorgung sowie 
− Energieversorgung. 

Gemäß § 68 Absatz 1 Satz 2 LBO soll die Gemeinde mit der Kenntnisnahme des 
Bauantrags eine Stellungnahme abgeben und u. a. Angaben zur Erschließung ma-
chen. Dafür ist der Vordruck 4 des Vordruckerlasses vorgesehen (Tz. 3.3). Die un-
tere Bauaufsichtsbehörde kann grundsätzlich auf die Richtigkeit der Angaben der 
Gemeinde vertrauen. 

Macht die Gemeinde zur Erschließung keine oder unvollständige Angaben oder er-
hält die untere Bauaufsichtsbehörde Hinweise, die den Angaben der Gemeinde wi-
dersprechen, kann sie andere Stellen nach § 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 beteili-
gen, so insbesondere die Träger der Ver- oder Entsorgung bzw. die damit beauftrag-
ten Unternehmen. 

Soweit ein Vorhaben nicht an eine öffentliche Abwasserentsorgungsanlage ange-
schlossen werden kann, ist die gesicherte Erschließung in den Bauvorlagen darzule-
gen (§ 3 Nummer 6 der Bauvorlagenverordnung). Dazu ist der betreffende Vorfluter 
zu benennen und im Lageplan darzustellen bzw. ein Versickerungsgutachten vorzu-
legen (VollzBekLBO zu § 68 Absatz 2). 

Soweit für das Bauvorhaben im Hinblick auf die Abwasserbeseitigung Genehmigun-
gen des Trägers der Abwasserbeseitigungspflicht erforderlich sind, z. B. für eine 
Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 45 des Landeswassergesetzes 
(LWG), gelten die dafür erforderlichen Anträge mit dem Antrag auf Baugenehmigung 
als gestellt (§ 68 Absatz 2 Satz 3; vgl. Tz. 3.5.1). Die untere Bauaufsichtsbehörde hat 
dann die erforderlichen Zulassungen für die Bauherrschaft einzuholen (§ 72 Ab-
satz 4a Satz 1). 
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Was das planungsrechtliche Erfordernis der Erschließung angeht, hat die untere 
Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung zu erteilen, wenn die Gemeinde in ihrer 
Stellungnahme dargelegt hat, dass eine Abwasserbeseitigung möglich ist, sei es 
über eine Kanalisation, sei es durch eine Beseitigung auf dem Grundstück und des-
sen Eignung (Lage am Vorfluter, Versickerungsfähigkeit des Bodens) auch durch 
Bauvorlagen (VollzBekLBO zu § 68 Absatz 2) nachgewiesen ist. Sind die für die Ab-
wasserbeseitigung ggf. erforderlichen satzungsrechtlichen Genehmigungen durch 
den Träger der Abwasserbeseitigungspflicht zum Abschluss des Baugenehmigungs-
verfahrens noch nicht erteilt, steht dies der Erteilung der Baugenehmigung (§ 72 Ab-
satz 1 Satz 1) nicht entgegen. 

Ist eine Beseitigung des Niederschlagswassers im Wege einer Versickerung oder 
eine Einleitung, z. B. in einen Vorfluter, beabsichtigt, sollte die untere Bauaufsichts-
behörde die untere Wasserbehörde hierüber informieren. Ist die Gewässerbenutzung 
nicht nach § 13 LWG erlaubnisfrei, gilt die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis 
mit dem Bauantrag als beantragt (Tz. 3.5.1). Sind die dafür ggf. erforderlichen was-
serrechtlichen Erlaubnisse durch die untere Wasserbehörde zum Abschluss des 
Baugenehmigungsverfahrens noch nicht erteilt, steht dies der Erteilung der Bauge-
nehmigung nicht entgegen (VollzBekLBO zu § 72 Absatz 1).  

3.4.3.3 Eignung von Baugrundstücken; Altlasten und Bodenschutz; nicht 
verfahrensfreie Aufschüttungen 

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist zu prüfen, ob Bodenbelastungen vor-
handen sind, die zur planungsrechtlichen Unzulässigkeit des Vorhabens führen (§ 63 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bzw. § 64 Satz 1 Nummer 1). Hinsichtlich der Vorausset-
zungen wird auf Tz. 5 und 6 des Altlastenerlasses vom 28. Mai 2020 (Amtsbl. Schl.-
H. S. 986) verwiesen und auf die dort genannten Maßgaben zur Beteiligung der Bo-
denschutzbehörde. 

Zudem müssen Baugrundstücke für bauliche Anlagen geeignet sein (§ 13 Satz 2 
LBO). Es dürfen also keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen für die bauli-
chen Anlagen, z. B. durch Wasser, Feuchtigkeit, Altlasten, Kampfmittel sowie andere 
chemische, physikalische oder biologische Einflüsse entstehen. Es handelt sich hier-
bei um eine bauordnungsrechtliche Vorschrift, die im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren (§ 63 LBO) nicht zu prüfen ist (Tz. 3.2.1). Im Baugenehmigungsver-
fahren nach § 64 LBO ist die Vorschrift aber Teil des Prüfprogramms, sodass zur Be-
urteilung des Bauvorhabens insbesondere im Hinblick auf Altlasten eine Beteiligung 
der unteren Bodenschutzbehörde erforderlich sein kann. 
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Untere Bodenschutzbehörde sind die Landrätinnen und Landräte der Kreise und die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte (§§ 12 und 13 des Lan-
desbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) i. V. m. § 3 der Landesverord-
nung über die Zuständigkeit der Bodenschutzbehörden vom 11. Juli 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 341)). Zur Kampfmittelfreiheit der Grundstücke vgl. Tz. 3.7.2. 

Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens nach § 64 LBO ist überdies die Gene-
ralklausel nach § 3 LBO. Zwar findet sich die Gefahrenabwehr (§ 3 Absatz 2 LBO) 
durch das bauaufsichtliche Prüfprogramm dahingehend beschränkt, dass das Fach-
recht nur insoweit zu prüfen ist, wie es sich um aufgedrängtes Fachrecht handelt 
(§ 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 64 Satz 1 Nummer 3 LBO; Tz. 3.4.2). Allerdings 
sind gemäß § 3 Absatz 1 LBO an Bauordnungsrecht auch die Belange des Schutzes 
der natürlichen Grundlagen des Lebens und somit u. a. des Schutzes des Bodens zu 
beachten (vgl. auch BT-Drs. 13/ 6701, S. 32). 

Vor diesem Hintergrund beteiligt die untere Bauaufsichtsbehörde im Baugenehmi-
gungsverfahren nach § 64 LBO z. B. zur Beurteilung von (nicht verfahrensfreien) 
selbstständigen Aufschüttungen, die größer als 1.000 m² sind und deren zu verbrin-
gende Menge mehr als 30 m³ beträgt (§ 61 Absatz 1 Nummer 9 LBO), die untere Bo-
denschutzbehörde. Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren kommt eine Betei-
ligung nach § 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 LBO allerdings nicht in Betracht, da das 
Prüfprogramm nach § 63 Absatz 1 Satz 1 LBO die Prüfung des § 3 LBO als bauord-
nungsrechtliche Vorschrift nicht umfasst. Dessen ungeachtet kann die untere Bau-
aufsichtsbehörde die untere Bodenschutzbehörde über das Vorhaben unterrichten, 
wenn schädliche Bodenveränderungen zu befürchten sind (Tz. 3.6.5). 

3.4.4 Beteiligung der Nachbarinnen und Nachbarn; Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ist zu erwarten, dass durch die Baugenehmigung und insbesondere dazu erteilter 
Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen (§ 67 LBO) öffentlich-rechtlich ge-
schützte nachbarliche Belange berührt werden, sollen die Eigentümerinnen oder Ei-
gentümer benachbarter Grundstücke vor der Erteilung der Genehmigung bzw. Ab-
weichungen, Ausnahmen oder Befreiungen durch die untere Bauaufsichtsbehörde 
benachrichtigt werden (§ 70 Absatz 1 Satz 1 und 2 LBO). Vgl. dazu VollzBekLBO zu 
§ 70. 

Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeig-
net sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu benachteiligen 
oder zu belästigen, kann die untere Bauaufsichtsbehörde anstelle einer Nachbarbe-
teiligung nach § 70 LBO eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 70a LBO durchführen. 
In den Fällen, in denen eine gefahrträchtige Nähe zu einem sog. Störfallbetrieb 
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(Tz. 3.4.3.1) besteht (§ 70a Absatz 2 LBO), ist die Öffentlichkeit nach § 70a LBO zu 
beteiligen. 

3.5 Verfahrenskoordination 

Mit dem Bauantrag gelten alle nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für 
die Errichtung, Änderung, Nutzung oder die Beseitigung von Anlagen oder Werbean-
lagen erforderlichen Anträge auf Genehmigung, Zustimmung, Bewilligung und Er-
laubnis (fachrechtliche Zulassungen) als gestellt, soweit durch Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist (§ 68 Absatz 2 Satz 3 LBO; Tz. 3.5.1). Etwas anderes 
kann im Fachrecht z. B. dahingehend bestimmt sein, dass dort eine Verfahrenskoor-
dination vorgesehen ist und u. a. die Baugenehmigung durch die jeweilige Fachbe-
hörde einzuholen ist (Tz. 3.5.2). 

3.5.1 Verfahrenskoordination der unteren Bauaufsichtsbehörde 

Der bauaufsichtlichen Verfahrenskoordination unterfallen nur diejenigen fachrechtli-
chen Zulassungen, die unmittelbar für das Bauvorhaben erforderlich sind, nicht aber 
Betriebserlaubnisse mit z. B. einem personalen, die Zuverlässigkeit des Betreibers 
betreffenden Bezug (OVG Bremen, Urteil vom 20. Dezember 2016 – 1 LC 156/ 15 –, 
juris, Rn. 32). 

Die fachrechtlichen Zulassungen gelten nach § 68 Absatz 2 Satz 2 als beantragt (An-
tragsfiktion) und werden für die Bauherrin oder den Bauherrn parallel zur Behörden-
beteiligung nach § 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LBO (Tz. 3.4.2) durch die untere 
Bauaufsichtsbehörde eingeholt (§ 72 Absatz 4a Satz 1). Von der Verfahrenskoordi-
nation nach § 68 Absatz 2 Satz 3 LBO ausgenommen sind Abweichungen, Ausnah-
men und Befreiungen, die nach § 67 Absatz 2 LBO gesondert zu beantragen sind 
(§ 68 Absatz 2 Satz 4 LBO). 

Bei den fachrechtlichen Zulassungen handelt es sich nicht um aufgedrängtes Fach-
recht i. S. des § 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bzw. des § 64 Satz 1 Nummer 3 LBO 
(Tz. 3.4.2). Denn die Entscheidung ist nicht der unteren Bauaufsichtsbehörde zuge-
wiesen, sondern die zuständige Fachbehörde trifft diese eigenständig. Die Verfah-
renskoordination ist lediglich formell. Eine Konzentrationswirkung (Tz. 3.1.3) geht da-
mit nicht einher. 

Soweit die fachrechtlichen Zulassungen zum Abschluss des Baugenehmigungsver-
fahren vorliegen, hat die untere Bauaufsichtsbehörde diese mit der Baugenehmigung 
grundsätzlich gleichzeitig auszuhändigen (§ 72 Absatz 4a Satz 1 LBO). 

Liegen die fachrechtlichen Zulassungen nicht vollständig vor oder wurden diese ver-
sagt, ist darin – vorbehaltlich eines fehlenden Sachbescheidungsinteresses 
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(Tz. 3.6) – kein Genehmigungshindernis für den Bauantrag zu sehen, da die Bauher-
rin oder der Bauherr einen Anspruch auf die Erteilung der Baugenehmigung hat, 
wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, 
die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind (§ 72 Absatz 1 
Satz 1 Halbsatz 1 LBO). Die untere Bauaufsichtsbehörde hat die Bauherrschaft aber 
auf das Fehlen fachrechtlicher Zulassungen hinzuweisen (VollzBekLBO zu § 63 Ab-
satz 2 Satz 1 und zu § 72 Absatz 4a LBO; Tz. 3.7). Denn ohne die erforderlichen 
fachrechtlichen Zulassungen darf mit dem Bau nicht begonnen werden. 

Stehen dem Vorhaben bauaufsichtliche Gründe nicht entgegen, wird aber eine fach-
rechtliche Zulassung versagt, teilt die für die fachrechtliche Zulassung zuständige 
Behörde dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller durch schriftlichen Bescheid 
unmittelbar mit. Die für die fachrechtliche Zulassung zuständige Behörde hat die un-
tere Bauaufsichtsbehörde über die Mitteilung zu benachrichtigen (§ 72 Absatz 4a 
Satz 2 LBO). 

Im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben können insbesondere folgende fach-
rechtliche Zulassungen erforderlich sein: 

− denkmalschutzrechtliche Genehmigung (Tz. 3.5.1.1), 
− Ausnahme von straßenrechtlichen Anbauverboten (Tz. 3.5.1.2), 
− Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Tz. 3.5.1.3), 
− Indirekteinleitergenehmigung (Tz. 3.5.1.4), 
− Genehmigung von Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern (Tz. 3.5.1.5), 
− Ausnahmegenehmigung für bauliche Anlagen in festgesetzten Überschwem-

mungsgebieten (Tz. 3.5.1.6), 
− Ausnahmegenehmigung für Anlagen auf oder in einem Deich oder im Deich-

vorland (Tz. 3.5.1.7), 
− Genehmigung von Anlagen an der Küste (Tz. 3.5.1.8), 
− Genehmigung für Anlagen an einer Bundeswasserstraße (Tz. 3.5.1.9), 
− Ausnahme oder Befreiung für eine Zerstörung oder erhebliche Beeinträchti-

gung von gesetzlich geschützten Biotopen, insbesondere von Binnengewäs-
sern oder Knicks (Tz. 3.5.1.10), 

− Ausnahme im Gewässerschutzstreifen (Tz. 3.5.1.11), 
− Abweichung vom Mindestabstand zu Mooren und Heiden (Tz. 3.5.1.12), 
− Genehmigung baulicher Anlagen im Schutzbereich militärischer Anlagen 

(Tz. 3.5.1.13), 
− Genehmigung von Bauvorhaben in Sanierungsgebieten (Tz. 3.5.1.14), 
− Befreiungen hinsichtlich des Artenschutzes (Tz. 3.5.1.15) und 
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− Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen in Landschaftsschutzgebieten 
(Tz. 3.5.1.16). 

Weiterhin können satzungsrechtliche Ausnahmen erforderlich sein, so z. B. von einer 
Baumschutzsatzung. 

3.5.1.1 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung 

Der Genehmigung der Landrätinnen und Landräte für die Kreise und die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister für die kreisfreien Städte als untere Denkmalschutzbe-
hörden (§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 des Denkmalschutzgesetzes – DSchG) be-
dürfen gemäß § 12 Absatz 1 DSchG 

− die Instandsetzung, die Veränderung und die Vernichtung eines Kulturdenk-
mals, 

− die Überführung eines Kulturdenkmals von heimatgeschichtlicher oder die Kul-
turlandschaft prägender Bedeutung an einen anderen Ort, 

− die Veränderung der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals, wenn 
sie geeignet ist, seinen Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen, 

es sei denn, es ist gleichzeitig eine Genehmigungspflicht des Landesamts für Denk-
malpflege Schleswig-Holstein und das Archäologische Landesamt Schleswig-Hol-
stein als obere Denkmalschutzbehörde (§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 DSchG) 
nach § 12 Absatz 2 DSchG berührt. Dann ist diese allein zuständig (§ 12 Absatz 3 
Satz 2 DSchG). 

Eine Genehmigung der oberen Denkmalschutzbehörde nach § 12 Absatz 2 DSchG 
ist insbesondere erforderlich für 

− alle Maßnahmen in Denkmalbereichen und in deren Umgebung, die geeignet 
sind, die Denkmalbereiche wesentlich zu beeinträchtigen; Maßnahmen nach 
Absatz 1 bleiben davon unberührt (§ 12 Absatz 2 Nummer 1 DSchG), 

− alle Maßnahmen in Grabungsschutzgebieten und Welterbestätten, die geeig-
net sind, diese zu beeinträchtigen oder zu gefährden (§ 12 Absatz 2 Num-
mer 2 DSchG), 

Die Frage, ob ein Bauvorhaben geeignet ist, eine einfache bzw. wesentliche Beein-
trächtigung 

− eines Kulturdenkmales herbeizuführen, prüft die zuständige untere Denkmal-
schutzbehörde, wobei diese im Falle von archäologischen Kulturdenkmalen 
die Zustimmung der oberen Denkmalschutzbehörde einzuholen hat; 



Verfahrensregelungen Stand: 6/ 2023 
 

– 46 – 
 

− von Denkmalbereichen und deren Umgebung herbeizuführen, mit Ausnahme 
der Maßnahmen nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 DSchG, prüft die obere 
Denkmalschutzbehörde; 

− eines Grabungsschutzgebietes oder einer Welterbestätte herbeizuführen, prüft 
jeweils die obere Denkmalschutzbehörde. 

Sobald die Unterlagen bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde eingegangen 
sind, prüft diese innerhalb von vier Wochen, ob der Antrag unvollständig ist oder 
sonstige erhebliche Mängel aufweist. Ist das der Fall, fordert sie die Antragstellerin 
oder den Antragsteller zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen 
Frist auf. Werden die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben, gilt der Antrag als zu-
rückgewiesen (§ 13 Absatz 1 Satz 1 bis 3 DSchG). 

Im Rahmen von Abwägungsentscheidungen hat die Denkmalschutzbehörde u. a. § 2 
EEG zu beachten (vgl. auch VollzBekLBO zu § 67 Absatz 1). 

Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung gilt als erteilt, wenn die zuständige Denk-
malschutzbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang der vollständigen 
Antragsunterlagen bei der Denkmalschutzbehörde einen Bescheid erlassen hat (§ 13 
Absatz 1 Satz 4 DSchG; vgl. auch OVG Schleswig, Urteil vom 29. September 1999 – 
1 L 123/ 97 –, juris, Rn. 16). Dies gilt auch dann, wenn die Denkmalschutzbehörde 
demselben Träger der öffentlichen Verwaltung wie die untere Bauaufsichtsbehörde 
angehört. § 13 Absatz 1 Satz 4 DSchG enthält eine abweichende Regelung zur An-
tragsfiktion des § 68 Absatz 2 Satz 3 LBO. Maßgeblich ist der Fristbeginn nach dem 
Fachrecht. 

Sofern die Gefahr besteht, dass die Genehmigungsfiktion des § 13 Absatz 1 Satz 4 
DSchG eintritt, da eine von der Denkmalschutzbehörde erteilte Denkmalschutzge-
nehmigung zwar bereits erlassen, aber mangels Zugang gegenüber der Bauherrin 
oder dem Bauherrn noch nicht wirksam ist (§ 112 Absatz 1 LVwG) und wegen eines 
noch nicht abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahrens gemäß § 72 Absatz 4a 
Satz 1 LBO nicht gleichzeitig mit der Baugenehmigung durch die untere Bauauf-
sichtsbehörde der Bauherrin oder dem Bauherrn innerhalb der denkmalschutzrechtli-
chen Frist zur Genehmigungsfiktion ausgehändigt werden kann, sollte die Denkmal-
schutzbehörde ihre Genehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn direkt bekannt-
geben. § 72 Absatz 4a Satz 1 LBO steht dem nicht entgegen. Denn die Vorschrift 
bindet dem Wortlaut nach lediglich die untere Bauaufsichtsbehörde und nicht die 
Denkmalschutzbehörde. 
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3.5.1.2 Ausnahme von straßenrechtlichen Anbauverboten 

Bei Bauvorhaben an Straßen sind die Anbauverbote zu beachten. Hinsichtlich der 
Anbauverbote ist zwischen 

− Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Tz. 3.5.1.2.1) und  

− Landesstraßen und Kreisstraßen (Tz. 3.5.1.2.2) 

zu unterscheiden. Von den straßenrechtlichen Anbauverboten sind die darüberhin-
ausgehenden Anbaubeschränkungen zu unterscheiden, die von der unteren Bauauf-
sichtsbehörde als aufgedrängtes Fachrecht zu prüfen ist (Tz. 3.4.2.5). Ausnahmen 
von straßenrechtlichen Anbauverbote können von der jeweils zuständigen Straßen-
baubehörde (s. u.) zugelassen werden. 

3.5.1.2.1 Bundesautobahnen und Bundesstraßen 

Längs der Bundesfernstraßen dürfen nicht errichtet werden 

− Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter bei Bundesautobah-
nen und bis zu 20 Meter bei Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils 
gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, sowie 

− bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge 
an Bundesstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen. 

Werbeanlagen sind gemäß § 9 Absatz 6 FStrG den Hochbauten gleichgestellt. Das 
Anbauverbot für Hochbauten gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabun-
gen größeren Umfangs, nicht aber für technische Einrichtungen, die für das Erbrin-
gen von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 9 
Absatz 1 FStrG). Von dem Anbauverbot kann 

− das Fernstraßen-Bundesamt bei Bundesautobahnen bzw. 

− der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein als oberste 
Landesstraßenbaubehörde bei Bundesstraßen (§ 2 Nummer 1 Buchstabe f 
der Landesverordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Straßenbau 
und Verkehr vom 30. Juni 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 544), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 3. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 991)), 

Ausnahmen zulassen (§ 9 Absatz 8 FStrG). 
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3.5.1.2.2 Landesstraßen und Kreisstraßen 

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrt dürfen Hochbauten jeder Art an 

− Landesstraßen in einer Entfernung bis zu 20 Meter und 

− Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 15 Meter, 

jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden (§ 29 Absatz 1 StrWG). Das Anbauver-
bot für Hochbauten gilt entsprechend für 

− Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs, nicht aber für techni-
sche Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen Tele-
kommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 29 Absatz 2 Satz 3 und 4 
StrWG), sowie 

− Anlagen der Außenwerbung an Straßen außerhalb der zur Erschließung der 
anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt (§ 29 Absatz 2 
Satz 1 StrWG). 

An Brücken und im Luftraum über diesen Straßen ist eine Außenwerbung nicht ge-
stattet (§ 29 Absatz 2 Satz 2 StrWG). Träger der Straßenbaulast ist für die Landes-
straßen sowie für die Kreisstraßen, deren Verwaltung an das Land übertragen 
wurde, der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. Für die übri-
gen Kreisstraßen (d. h. im Kreis Segeberg, Pinneberg, Steinburg und Herzogtum 
Lauenburg) sind die Landrätinnen und Landräte zuständig. 

Bei Werbeanlagen ist eine Ausnahme am Ort der eigenen Leistung zulässig (§ 29 
Absatz 3 Satz 2 StrWG). Vgl. dazu VollzBekLBO zu § 10 Absatz 3 und den Erlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schles-
wig-Holstein VII 434-555.30 vom 9. April 2015. 

3.5.1.3 Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen 

Die Errichtung, der Betrieb sowie die wesentliche Änderung von Abwasserbehand-
lungsanlagen, die nicht bereits unter die Genehmigungspflicht nach § 60 Absatz 3 
WHG fallen, sowie von Regenrückhaltebecken sind genehmigungspflichtig (§ 52 Ab-
satz 1 Satz 1 LWG). Die Genehmigungspflicht entfällt für 

− Kleinkläranlagen, d. h. für Anlagen zum Behandeln von häuslichem Schmutz-
wasser, bei denen der Schmutzwasseranfall acht m³/d nicht übersteigt (§ 52 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 LWG), 
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− (serienmäßig hergestellte) Abwasserbehandlungsanlagen, für die nach den 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften auch hinsichtlich wasserrechtlicher An-
forderungen Verwendbarkeits-, Anwendbarkeits- und Übereinstimmungsnach-
weise zu führen sind (§ 52 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 LWG), oder für die eine 
Bauartzulassung des Deutschen Institut für Bautechnik vorliegt (§ 52 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4, Absatz 3 LWG), 

− Abwasservorbehandlungsanlagen, soweit sie nicht nach § 60 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 WHG der Genehmigungspflicht unterliegen, insoweit kann aber 
eine Indirekteinleitergenehmigung (Tz. 3.5.1.4) erforderlich sein (§ 52 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 LWG); und 

− Regenrückhaltebecken, soweit diese an die Kanalisation des Abwasserbesei-
tigungspflichtigen angeschlossen werden (§ 52 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 
LWG). 

Zuständig für die Erteilung der Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen 
sind die Landrätinnen und die Landräte und die Bürgermeisterinnen und die Bürger-
meister der kreisfreien Städte als untere Wasserbehörden (§ 101 Absatz 1 Satz 2 
LWG). 

3.5.1.4 Indirekteinleitergenehmigung 

Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) be-
darf der Genehmigung durch die zuständige Behörde, soweit an das Abwasser in der 
Abwasserverordnung i. d. F. d. B. vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 20. Januar 2022 (BGBl. I S. 87) in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung Anforderungen für den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor sei-
ner Vermischung festgelegt sind (§ 58 Absatz 1 WHG). Der Indirekteinleiter hat min-
destens einen Monat vor der beabsichtigten Einleitung des Abwassers in eine öffent-
liche Abwasseranlage bei der zuständigen Behörde einen vollständigen Antrag auf 
Genehmigung zu stellen oder die Einleitung anzuzeigen (§ 48 Absatz 1 Satz 1 LWG). 
Zuständig für die Erteilung der Indirekteinleitergenehmigung sind die Gemeinden als 
Träger der Abwasserbeseitigungspflicht oder diejenigen, auf die die Aufgabe nach 
§ 46 LWG übertragen wurde (§ 48 Absatz 3 Satz 1 LWG). 

3.5.1.5 Genehmigung von Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern 

Die Errichtung oder die wesentliche Änderung von Anlagen in oder an oberirdischen 
Gewässern bedarf der Genehmigung der Wasserbehörde (§ 23 Absatz 1 Satz 1 
LWG). Zuständig für die Erteilung der Genehmigung sind die Landrätinnen und die 
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Landräte und die Bürgermeisterinnen und die Bürgermeister der kreisfreien Städte 
als untere Wasserbehörden (§ 101 Absatz 1 Satz 2 LWG). 

Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die untere Wasserbehörde nicht binnen zwei 
Monaten nach Eingang des Antrages anders entscheidet. Die Frist beginnt zu laufen, 
sobald die Unterlagen vollständig bei der unteren Wasserbehörde vorliegen (§ 23 
Absatz 2 Satz 1 und 2 LWG). Im Landeswassergesetz ist also eine abweichende Re-
gelung zur Antragsfiktion des § 68 Absatz 2 Satz 3 LBO vorgesehen. 

Sofern die Gefahr besteht, dass die Genehmigungsfiktion des § 23 Absatz 2 Satz 1 
LWG eintritt, da eine von der unteren Wasserbehörde erteilte Genehmigung zwar be-
reits erlassen, aber mangels Zugang gegenüber der Bauherrin oder dem Bauherrn 
noch nicht wirksam ist (§ 112 Absatz 1 LVwG) und wegen eines noch nicht abge-
schlossenen Baugenehmigungsverfahrens gemäß § 72 Absatz 4a Satz 1 LBO nicht 
gleichzeitig mit der Baugenehmigung durch die untere Bauaufsichtsbehörde der Bau-
herrin oder dem Bauherrn innerhalb der wasserrechtlichen Frist zur Genehmigungs-
fiktion ausgehändigt werden kann, sollte die untere Wasserbehörde ihre Genehmi-
gung der Bauherrin oder dem Bauherrn direkt bekanntgeben. § 72 Absatz 4a Satz 1 
LBO steht dem nicht entgegen. Denn die Vorschrift bindet dem Wortlaut nach ledig-
lich die untere Bauaufsichtsbehörde und nicht die untere Wasserbehörde. 

3.5.1.6 Ausnahmegenehmigung für bauliche Anlagen in Überschwemmungs-
gebieten 

Überschwemmungsgebiete sind die Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und 
Binnendeichen oder sonstigen Hochwasserschutzanlagen (§ 74 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 LWG) sowie die in § 76 Absatz 1 Satz 1 WHG bezeichneten sonstigen 
Gebiete (§ 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 LWG). Sowohl in durch Verordnung festge-
setzten Überschwemmungsgebieten als auch in Überschwemmungsgebieten im 
Sinne von § 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LWG ist die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt (§ 78 Absatz 4 
Satz 1 WHG, § 75 Absatz 1 LWG). Hiervon abweichend kann die Errichtung oder Er-
weiterung einer baulichen Anlage im Einzelfall durch die Landrätinnen und die Land-
räte und die Bürgermeisterinnen und die Bürgermeister der kreisfreien Städte als un-
tere Wasserbehörden (§ 101 Absatz 1 Satz 2 LWG) nach Maßgabe des § 78 Ab-
satz 5 WHG genehmigt werden. Entsprechendes gilt für nach § 76 Absatz 3 WHG er-
mittelte, in Kartenform dargestellte und vorläufig gesicherte Gebiete (§ 78 Absatz 8 
WHG). 
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3.5.1.7 Ausnahmegenehmigung für Anlagen auf oder in einem Deich oder im 
Deichvorland 

Jede Benutzung des Deiches einschließlich seines Zubehörs, die seine Funktionsfä-
higkeit beeinträchtigen kann, ist unzulässig. Insbesondere ist es verboten, auf oder in 
dem Deich Anlagen zu errichten oder wesentlich zu ändern (§ 70 Absatz 1 Satz 1 
und Satz 2 Nummer 4 LWG). Über Ausnahmen vom Verbot der Errichtung oder we-
sentlicher Änderung von Anlagen entscheidet gemäß § 70 Absatz 3 LWG der Lan-
desbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein – 
LKN-SH – als untere Küstenschutzbehörde (Tz. 3.4.2.7), im Falle von Binnendeichen 
(§ 65 Nummer 4 LWG) – die Landrätinnen und die Landräte und die Bürgermeisterin-
nen und die Bürgermeister der kreisfreien Städte als untere Wasserbehörden (§ 101 
Absatz 1 Satz 2 LWG). Dies gilt für die Nutzung des Deichvorlandes entsprechend 
(§ 73 LWG). 

3.5.1.8 Genehmigung von Anlagen an der Küste 

Die Errichtung, Beseitigung oder wesentliche Änderung von Anlagen an der Küste o-
der im Küstengewässer bedürfen gemäß § 80 LWG der Genehmigung des Landes-
betriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein – 
LKN-SH – als untere Küstenschutzbehörde (Tz. 3.4.2.7). Den Küsten und Küstenge-
bieten gleichgestellt sind die Niederungen und Ufer, die im Einflussbereich der Meere 
liegen (§ 58 Absatz 1 Satz 3 LWG). 

Bedarf es Ausnahmen von dem Verbot der Errichtung baulicher Anlagen an der 
Küste (§ 82 LWG), sind diese als aufgedrängtes Fachrecht mit der Baugenehmigung 
durch die untere Bauaufsichtsbehörde zu erteilen oder zu versagen (Tz. 3.4.2.7). 

3.5.1.9 Genehmigung für Anlagen an einer Bundeswasserstraße 

Einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung des Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamtes bedürfen die Errichtung, die Veränderung und der Betrieb von An-
lagen einschließlich des Verlegens, der Veränderung und des Betriebs von Seeka-
beln in, über oder unter einer Bundeswasserstraße oder an ihrem Ufer, wenn durch 
die beabsichtigte Maßnahme eine Beeinträchtigung des für die Schifffahrt erforderli-
chen Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs zu erwarten ist (§ 31 Absatz 1 Nummer 2 WaStrG). Die strom- und schiff-
fahrtspolizeiliche Genehmigung ist beim örtlich zuständigen Wasser- und Schiff-
fahrtsamt (WSA) zu beantragen. In schiffbaren Wasserstraßen unter Landeshoheit 
außerhalb der Bundeswasserstraßen ist eine Genehmigung nach § 95 Absatz 2 
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Nummer 3 LWG (diese entspricht der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmi-
gung nach § 31 WaStrG) erforderlich. Diese erteilt die nach Landesrecht zuständige 
Verkehrsbehörde. 

3.5.1.10 Ausnahme oder Befreiung für eine Zerstörung oder erhebliche Beein-
trächtigung von gesetzlich geschützten Biotopen, insbesondere von 
Binnengewässern oder Knicks 

Gesetzlich geschützte Biotope finden sich in § 30 Absatz 2 BNatSchG und § 21 Ab-
satz 1 LNatSchG aufgeführt und in § 1 der Biotopverordnung vom 13. Mai 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 146), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. April 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 507), definiert. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder zu ei-
ner erheblichen Beeinträchtigung der Biotope führen können, sind grundsätzlich ver-
boten (§ 30 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG). 

Von dem Verbot kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, dies aber nur 
für 

− stehende Binnengewässer i. S. des § 30 Absatz 2 Nummer 1 BNatSchG, die 
Kleingewässer sind, und 

− Knicks 

(§ 21 Absatz 3 LNatSchG). Über die Ausnahmen entscheidet die zuständige Natur-
schutzbehörde. 

Sofern Bauvorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung oder Zerstörung anderer 
gesetzlich geschützter Biotope führen, prüft die untere Naturschutzbehörde auf An-
trag die Möglichkeit der Erteilung einer Befreiung gemäß § 67 BNatSchG. 

3.5.1.11 Ausnahmen im Gewässerschutzstreifen 

An Gewässern erster Ordnung sowie Seen und Teichen mit einer Größe von einem 
Hektar und mehr dürfen bauliche Anlagen in einem Abstand von 50 Meter landwärts 
von der Uferlinie nicht errichtet oder wesentlich erweitert werden. Davon abweichend 
ist an den Küsten ein Abstand von mindestens 150 Meter landwärts von der mittleren 
Hochwasserlinie an der Nordsee und von der Mittelwasserlinie an der Ostsee einzu-
halten. Bei Steilufern bemessen sich die Abstände landwärts von der oberen Bö-
schungskante des Steilufers (§ 35 Absatz 2 LNatSchG). 

Von dem Verbot können nach § 35 Absatz 4 LNatSchG Ausnahmen zugelassen wer-
den. Über die Ausnahmen entscheidet die zuständige Naturschutzbehörde. 
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3.5.1.12 Abweichungen vom Mindestabstand zu Mooren und Heiden 

Der Mindestabstand für das Aufstellen von Zelten und sonstigen beweglichen Unter-
künften zu Wäldern, Mooren und Heiden sowie für das Errichten von Gebäuden oder 
nach der Brandgefährdung oder Brandlast vergleichbaren baulichen Anlagen zu 
Mooren und Heiden beträgt 30 Meter. Ausgenommen hiervon sind 

− bewegliche Unterkünfte, die den im Wald Tätigen zum Schutz und zum vo-
rübergehenden Aufenthalt während ihrer Arbeit dienen (Waldarbeiterschutz-
hütten und -wagen), und 

− Zelte und sonstige bewegliche Unterkünfte im Wald, die von den Eigentüme-
rinnen und Eigentümern oder Nutzungsberechtigten oder deren Beschäftigten, 
Beauftragten oder sonst legitimierten Personen aufgestellt wurden. 

Für vergleichbare bewegliche Unterkünfte, die waldpädagogischen Zwecken dienen, 
kann die zuständige Behörde auf Antrag einen geringeren als den Mindestabstand 
zulassen (§ 3 Absatz 1 der Landesverordnung zum Brandschutz der Wälder, Moore 
und Heiden vom 31. Januar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 92, 121), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 9. April 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 507)). Es kann gemäß § 3 
Absatz 2 der Landesverordnung auch die Einhaltung eines größeren Abstandes ver-
langt werden. Zuständig für die Entscheidungen sind gemäß § 4 Nummer 1 und 2 
der Verordnung 

− bei Wäldern, einschließlich Mooren, Heiden und sonstigen ungenutzten Län-
dereien von untergeordneter Bedeutung gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 5 des Landeswaldgesetzes das Landesamt für Landwirtschaft und nach-
haltige Landentwicklung (LLnL) als untere Forstbehörde und 

− bei sonstigen Mooren und Heiden die Landrätinnen und Landräte und die Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte als untere Natur-
schutzbehörden. 

3.5.1.13 Genehmigung baulicher Anlagen im Schutzbereich militärischer Anla-
gen 

Innerhalb der Schutzbereiche militärischer Anlagen ist für die Errichtung, Änderung 
oder Beseitigung baulicher oder anderer Anlagen oder Vorrichtungen über oder unter 
der Erdoberfläche, die Genehmigung der Wehrbereichsverwaltung erforderlich (§ 3 
Absatz 1 des Schutzbereichgesetzes). Das gilt auch für den Fall, dass zivile Infra-
strukturmaßnahmen von militärischem Interesse von derartigen Vorhaben berührt 
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werden. Soweit militärische Anlagen dem Genehmigungsverfahren nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz unterliegen, ist das Landesamt für Umwelt (LfU) zu-
ständig (Tz. 3.1.3.1). 

3.5.1.14 Genehmigung von Bauvorhaben in Sanierungsgebieten 

Gemäß § 144 Absatz 2 BauGB bedürfen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
folgende Rechtsgeschäfte der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde: 

− die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung 
und Veräußerung eines Erbbaurechts; 

− die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die 
Bestellung eines Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen i. S. 
des § 148 Absatz 2 BauGB im Zusammenhang steht; 

− ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der o. g. 
Rechtsgeschäfte begründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag genehmigt 
worden, gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene dingliche 
Rechtsgeschäft als genehmigt; 

− die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast; 

− die Teilung eines Grundstücks. 

Ist eine Baugenehmigung erforderlich, wird die Genehmigung durch die untere Bau-
aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt. Über die gemeindliche 
Genehmigung ist innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags bei der 
Baugenehmigungsbehörde zu entscheiden; § 22 Absatz 5 Satz 3 bis 6 BauGB ist mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Genehmigungsfrist höchstens um 
zwei Monate verlängert werden darf (§ 145 Absatz 1 Satz 2 und 3 BauGB). 

Die sanierungsrechtliche Genehmigung bleibt aber als solche ein eigenständiger Ge-
nehmigungstatbestand. Es handelt sich nicht um aufgedrängtes Fachrecht 
(EZBK/Krautzberger, 148. EL Oktober 2022, BauGB § 145 Rn. 5). 

3.5.1.15 Befreiungen hinsichtlich des Artenschutzes 

Alle europäischen Vogelarten sind nach der europäischen Vogelschutzrichtlinie und 
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besonders geschützt. Des Weiteren un-
terliegen alle wildlebenden Tiere dem Schutz nach § 44 BNatSchG. Es dürfen daher 
Baumaßnahmen und Maßnahmen an Gehölzen, das heißt Bäumen, Sträuchern, äl-
terem Efeu usw. nur dann vorgenommen werden, wenn keine Vögel oder Fleder-
mäuse oder von ihnen belegte Lebens-, Fortpflanzungs- und Ruhestätten dadurch 
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beeinträchtigt werden können. Die Durchführung baurechtlich zulässiger Bauvorha-
ben im Innen- und Außenbereich führt häufig zu Konflikten mit den Belangen des Ar-
tenschutzes, vor allem dem Schutz wildlebender Tiere. In Einzelfällen kann hierdurch 
trotz erteilter Baugenehmigung eine Beschränkung für das Bauvorhaben erforderlich 
werden, zum Beispiel bei Gebäudeabbrüchen, Dachrekonstruktionen, Gebäudeaus-
bau und -umbau, Fassaden- und Fugensanierung sowie bauvorbereitender Baum-, 
Gehölz- und sonstiger Biotopbeseitigung. Über die Befreiungen entscheidet die zu-
ständige Naturschutzbehörde. Bei besonders geschützten Arten ist eine artenschutz-
rechtliche Genehmigung oder Befreiung durch die obere Naturschutzbehörde beim 
Landesamt für Umwelt zu erteilen. 

3.5.1.16 Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen in Landschaftsschutz-
gebieten 

Bauvorhaben in Landschaftsschutzgebieten bedürfen einer Genehmigung, Aus-
nahme oder Befreiung von der Landschaftsschutzverordnung. Über diese entschei-
det die zuständige Naturschutzbehörde. 

3.5.2 Verfahrenskoordination durch andere Behörden 

Die bauaufsichtliche Verfahrenskoordination nach § 68 Absatz 2 Satz 3, § 72 Ab-
satz 4a LBO ist nachrangig zu fachgesetzlichen Vorschriften über eine Verfahrensko-
ordination, nämlich zur 

− Eingriffsgenehmigung für den Abbau oberflächennaher Bodenschätze, Abgra-
bungen und Aufschüttungen (Tz. 3.5.2.1), 

− Genehmigung der Einrichtung, Erweiterung, wesentlichen Änderung und des 
Betriebs von Tiergehegen (Tz. 3.5.2.2), 

− Genehmigung für die Verstärkung und Änderung von Deichen, Sicherungs-
dämmen und Sperrwerken (Tz. 3.5.2.3) und 

− Genehmigung von Sportboothäfen (Tz. 3.5.2.4). 

Die jeweilige Fachbehörde holt dann eine ggf. erforderliche Baugenehmigung 
(Tz. 3.1) bei der unteren Bauaufsichtsbehörde ein und händigt diese der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller gleichzeitig mit ihrer (fachrechtlichen) Genehmigung 
aus. Versagt die untere Bauaufsichtsbehörde die Erteilung der Baugenehmigung, 
teilt sie dies unter Benachrichtigung der für die Verfahrenskoordination zuständigen 
Fachbehörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller durch schriftlichen Bescheid 
mit. 
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Die Frist im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren beginnt auch im Falle einer 
fachrechtlichen Verfahrenskoordination erst dann zu laufen, wenn die Bauvorlagen 
der unteren Bauaufsichtsbehörde vollständig vorliegen (§ 63 Absatz 2 Satz 1 LBO; 
Tz. 3.3 und Tz. 3.2.1, vgl. auch § 11a Absatz 3 Satz 2 LNatSchG). Hat die untere 
Bauaufsichtsbehörde eine Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren erlassen, ist 
das fachgesetzliche Genehmigungsverfahren aber noch nicht abschlossen, sodass 
die Baugenehmigung noch nicht durch die für die Verfahrenskoordination zuständige 
Fachbehörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller gleichzeitig mit der fach-
rechtlichen Zulassung ausgehändigt werden kann, sollte die untere Bauaufsichtsbe-
hörde ihre Baugenehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn direkt bekanntgeben. 
Denn andernfalls liefe die untere Bauaufsichtsbehörde Gefahr, dass die Genehmi-
gungsfiktion des § 63 Absatz 2 Satz 3 LBO eintritt, da die von ihr erlassene Geneh-
migung erst dann wirksam wird, wenn sie der Bauherrin oder dem Bauherrn zuge-
gangen ist (§ 112 Absatz 1 LVwG). Die Vorschriften über die fachrechtliche Verfah-
renskoordination stehen dem nicht entgegen. 

3.5.2.1 Eingriffsgenehmigung für den Abbau oberflächennaher Boden-
schätze, Abgrabungen und Aufschüttungen 

Über die Eingriffsgenehmigung für 

− die Gewinnung von Kies, Sand, Ton, Steinen oder anderen selbstständig ver-
wertbaren Bodenbestandteilen (oberflächennahe Bodenschätze) oder 

− andere Abgrabungen sowie Aufschüttungen, Auf- oder Abspülungen oder das 
Auffüllen von Bodenvertiefungen 

entscheidet gemäß § 11a Absatz 1 LNatSchG die zuständige Naturschutzbehörde. 

Mit dem Antrag gelten alle nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für die 
Gewinnung von oberflächennahen Bodenschätzen, für Abgrabungen, Aufschüttun-
gen, Auf- oder Abspülungen erforderlichen Anträge auf behördliche Zulassungen o-
der Anzeigen als gestellt, so u. a. eine ggf. erforderliche Baugenehmigung. Die fach-
rechtliche Verfahrenskoordination ist in § 11a Absatz 3 LNatSchG geregelt, vgl. dazu 
allgemein Tz. 3.5.2. 

3.5.2.2 Genehmigung der Einrichtung, Erweiterung, wesentlichen Änderung 
und des Betriebs von Tiergehegen 

Tiergehege sind dauerhafte Einrichtungen, in denen Tiere wild lebender Arten außer-
halb von Wohn- und Geschäftsgebäuden während eines Zeitraums von mindestens 
sieben Tagen im Jahr gehalten werden und die kein Zoo i. S. des § 42 Absatz 1 
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BNatSchG sind (§ 43 Absatz 1 BNatSchG). Die Einrichtung, Erweiterung, wesentli-
che Änderung und der Betrieb von Tiergehegen bedarf der Genehmigung durch die 
untere Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Tierschutz-
behörde (§ 28 Absatz 1 Satz 2 LNatSchG). 

Mit dem Antrag auf Genehmigung gelten alle anderen nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlichen Anträge auf behördliche Zulassung als gestellt, so u. a. 
eine ggf. erforderliche Baugenehmigung. Die fachrechtliche Verfahrenskoordination 
ist in § 28 Absatz 1 Satz 3, § 11a Absatz 3 Satz 2 bis 4 LNatSchG geregelt, vgl. dazu 
allgemein Tz. 3.5.2. 

3.5.2.3 Genehmigung für die Verstärkung und Änderung von Deichen, Siche-
rungsdämmen und Sperrwerken 

Die Verstärkung oder Änderung von Deichen, Sicherungsdämmen oder Sperrwerken 
kann ohne Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens oder Plangenehmigungs-
verfahrens (Tz. 3.1.3.2.2) gemäß § 63 Absatz 2 LWG zugelassen werden, wenn 

− es sich um eine Verstärkung oder Änderung innerhalb des bereits bestehen-
den Deiches einschließlich des Zubehörs handelt oder das Vorhaben von un-
wesentlicher Bedeutung ist und 

− nach dem Landes-UVP-Gesetz keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (Tz. 3.3.2) besteht. 

Zuständig für die Genehmigung ist der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz Schleswig-Holstein – LKN-SH – als untere Küstenschutzbehörde 
(Tz. 3.4.2.7). 

Mit dem Antrag auf Genehmigung gelten alle anderen nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlichen Anträge auf behördliche Zulassung als gestellt, so u. a. 
eine ggf. erforderliche Baugenehmigung. Die fachrechtliche Verfahrenskoordination 
ist in § 63 Absatz 3 LWG geregelt, vgl. dazu allgemein Tz. 3.5.2. 

3.5.2.4 Genehmigung von Sportboothäfen 

Mit einem Antrag auf Genehmigung eines Sportboothafens (§ 2 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 10) gelten alle nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für die Er-
richtung oder Änderung eines Sportboothafens erforderlichen Anträge auf behördli-
che Zulassung als gestellt. Die fachrechtliche Verfahrenskoordination findet sich in 
§ 96 Absatz 6 LWG geregelt vgl. dazu allgemein Tz. 3.5.2. 

3.6 Unterrichtung von Behörden 
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Die Genehmigungsfreiheit nach den §§ 60 bis 62, 76 und 77 Absatz 1 Satz 4 LBO 
(Tz. 3.1) sowie die Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung nach §§ 63, 64, 66 
Absatz 4 und 77 Absatz 3 LBO entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung 
der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt 
werden, und lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt (§ 59 Ab-
satz 1 LBO). 

Soweit im Baugenehmigungsverfahren also aufgrund der beschränkten Prüfpro-
gramme der §§ 63 und 64 LBO nicht geprüft wird, ob dem Bauvorhaben öffentlich-
rechtliche Vorschriften entgegenstehen (§ 72 Absatz 1 Satz 1 LBO), haben die unte-
ren Bauaufsichtsbehörden bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Be-
seitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen gleichwohl darüber 
zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit 
nicht andere Behörden zuständig sind (§ 58 Absatz 1 Satz 1 LBO).  

So können die unteren Bauaufsichtsbehörden z. B. im Falle eines vereinfachten Bau-
genehmigungsverfahrens, in dem bauordnungsrechtliche Anforderungen wie u. a. zu 
den notwendigen Stellplätzen (§ 49 LBO) nicht zu prüfen sind, die Verpflichtung zur 
Herstellung notwendiger Stellplätze parallel zum Baugenehmigungsverfahren oder 
zu Baubeginn durch Ordnungsverfügung durchsetzen (VollzBekLBO zu § 49 Ab-
satz 1). 

Auch ist zu beachten, dass die untere Bauaufsichtsbehörde die Erteilung der Bauge-
nehmigung in den Fällen eines fehlenden Sachbescheidungsinteresses (VollzBe-
kLBO zu § 72 Absatz 1) versagen kann, wenn 

− das Bauvorhaben gegen sonstige, d. h. im bauaufsichtlichen Prüfprogramm 
nach den §§ 63 oder 64 LBO nicht zu prüfende, öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten verstößt und der 

− Rechtsverstoß so erheblich ist, dass das Ermessen auf Null reduziert ist, die 
untere Bauaufsichtsbehörde oder eine andere (Fach-)Behörde somit gar nicht 
anders könnte, als gefahrenabwehrrechtlich gegen das Vorhaben einzuschrei-
ten, wie z. B. bei einem nicht unerheblichen Verstoß gegen das Abstandsflä-
chenrecht (§ 6 LBO), und 

− die Bauherrin oder der Bauherr die Baugenehmigung deswegen nicht mehr 
betätigen kann und somit kein Interesse an der Sachbescheidung, d. h. an der 
Erteilung der Baugenehmigung, hat. 

Als milderes Mittel zu einer Versagung aus einem fehlenden Sachbescheidungsinte-
resses kann die Baugenehmigung mit Nebenbestimmungen versehen werden. Auch 
kommt eine Tekturgenehmigung in Betracht (VollzBekLBO zu § 63 Absatz 1 Satz 1). 
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Dabei sind fachrechtliche Zuständigkeiten zu beachten. Sofern die Nebenbestim-
mungen in dem von der unteren Bauaufsichtsbehörde nicht zu prüfenden Fachrecht 
gründen, müssen die Nebenbestimmungen durch die zuständige Fachbehörde erteilt 
werden. Dies ist in der Baugenehmigung kenntlich zu machen (VollzBekLBO zu § 72 
Absatz 3). 

Die bauaufsichtliche Zuständigkeit für die Gefahrenabwehr steht unter dem Vorbe-
halt, dass nicht andere Fachbehörden (vorrangig) zuständig sind (§ 58 Absatz 2 
Satz 1 Halbsatz 2 LBO). Die Gefahrenabwehr durch andere Fachbehörden setzt je-
doch zunächst die Kenntnis des gefahrträchtigen Sachverhalts voraus. Eine Unter-
richtung der Fachbehörden ist in der Landesbauordnung aber nur in den Fällen der 
Behördenbeteiligung (Tz. 3.4.2 und Tz. 3.4.3) und der Verfahrenskoordination 
(Tz. 3.5.1) vorgesehen. 

Um die Fachbehörden bei ihrer Aufgabe der Gefahrenabwehr zu unterstützen, kann 
es daher zweckmäßig sein, dass die untere Bauaufsichtsbehörde diejenigen Fachbe-
hörden rechtzeitig über ein Bauvorhaben unterrichtet, deren Belange durch das Vor-
haben in nicht unerheblicher Weise berührt werden. Soweit die Unterrichtung nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist (Tz. 3.6.3), steht die Unterrichtung im pflichtgemäßen 
Ermessen der unteren Bauaufsichtsbehörde, wobei ggf. eine Ermessensbindung 
durch diesen Erlass zu beachten ist. 

In Betracht kommen folgende Fälle: 

− stationären Einrichtungen (Tz. 3.6.1), 
− Heime, sonstige betreute Wohnformen, Tagesgruppen und Kindertagesein-

richtungen (Tz. 3.6.2), 
− besondere Gesundheitsgefahren (Tz. 3.6.3), 
− Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Errichtung und Erwei-

terung von Tierställen (Tz. 3.6.4), 
− Bodenbelastungen (Tz. 3.6.5), 
− Abfallanlagen (Tz. 3.6.6), 
− Anlagen in der Nähe von Bahnanlagen (Tz. 3.6.7), 
− ortsfeste Funkanlagen (Tz. 3.6.8), 
− kerntechnische Anlagen; sonstiger Strahlenschutz (Tz. 3.6.9), 
− Vorhaben, die die Belange des Bergbaus berühren (Tz. 3.6.10), 
− Errichtung oder Änderung von Lebensmittelbetrieben (Tz. 3.6.11) und 
− Gebäude mit Feuerstätten (Tz. 3.6.12). 
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Soweit nicht anders bestimmt, genügt eine Unterrichtung (z. B. per E-Mail) darüber, 
dass für das Vorhaben eine Baugenehmigung erteilt oder dieses genehmigungsfrei 
gestellt wurde, dies unter Angabe 

− des Datums der Genehmigung bzw. Genehmigungsfreistellung, 
− des Gegenstands und Orts des Vorhabens sowie 
− der Person der Bauherrin oder des Bauherrn. 

Datenschutzrechtlich ist die Übermittlung nach § 69 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 zu 
lässig. Weitere Ermittlungen hat die jeweilige Fachbehörde selbst anzustellen. Eine 
Übersendung von Bauvorlagen ist regelmäßig nicht geboten. Sofern aufgrund der 
Unterrichtung der Fachbehörden von dort Hinweise gegeben werden, können diese 
in die Baugenehmigung als Hinweise der Fachbehörde aufgenommen werden. 

Überdies sollte die Bauherrin oder der Bauherr bereits bei der Bauberatung (Tz. 2) 
oder zumindest im Baugenehmigungsbescheid auf die maßgeblichen Rechtspflichten 
hingewiesen werden (Tz. 3.7). Denn die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften obliegt zunächst der Bauherrin oder dem Bauherrn sowie den am Bau Be-
teiligten (§ 52 LBO). 

Die Unterrichtung im Baugenehmigungsverfahren zum Zwecke der Gefahrenabwehr 
ist von der Verpflichtung der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Übersendung der 
Baugenehmigung (Tz. 3.8) zu unterscheiden. Letztere dient insbesondere Register-
zwecken. 

3.6.1 Stationären Einrichtungen 

Stationäre Einrichtungen i. S. des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes (SbStG) 
sind auf einen dauerhaften Aufenthalt ausgerichtete Einrichtungen, 

− in denen volljährige Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderungen länger 
als drei Monate wohnen können sowie über Tag und Nacht Leistungen der 
Pflege, der Betreuung und Assistenz und der hauswirtschaftlichen Versor-
gung, der Unterstützung oder Beratung bei der hauswirtschaftlichen Versor-
gung erhalten oder erhalten können, 

− die entgeltlich betrieben werden, 

− in denen die Bewohnerinnen und Bewohner keinen Einfluss auf den Wechsel 
sowie die Anzahl der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner haben und 

− in denen Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderungen die Wohnraumüber-
lassung und die Leistungen der Pflege, der Betreuung und Assistenz und der 
hauswirtschaftlichen Versorgung, der Unterstützung oder der Beratung bei der 
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hauswirtschaftlichen Versorgung vertraglich nicht mit verschiedenen Leis-
tungserbringern einzeln regeln können 

(§ 7 Absatz 1 SbStG). Die unteren Bauaufsichtsbehörden sollen in diesen Fällen die 
Aufsichtsbehörden nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz unterrichten. Auf-
sichtsbehörde sind die Landrätinnen und Landräte der Kreise und die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte (§ 30 SbStG). Über die Zulassung 
von Ausnahmen und Befreiungen bei stationären Einrichtungen nach § 7 SbStG ent-
scheidet die Aufsichtsbehörde nach § 7 SbStG-Durchführungsverordnung vom 
23. November 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 12. November 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1353), i. V. m. § 30 SbStG. 

3.6.2 Heime, sonstige betreute Wohnformen, Tagesgruppen und Kindertages-
einrichtungen 

Bei Anträgen auf Genehmigung oder Änderung einer sonderbaulichen Nutzung (§ 2 
Absatz 4 Nummer 11 und 12 LBO) zum Zwecke des Betriebs einer Einrichtung nach 
§ 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sollen die unteren Bauauf-
sichtsbehörden die zuständigen Aufsichtsbehörden unterrichten. 

Aufsichtsbehörde 

− für Einrichtungen der Jugendhilfe (Heime, sonstige betreute Wohnformen, Ta-
gesgruppen) ist das für die Jugendhilfe zuständige Ministerium des Landes 
Schleswig-Holstein, welches als Landesjugendamt die Aufgaben des überörtli-
chen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe wahrnimmt (§ 50 Absatz 1 des Ju-
gendförderungsgesetzes – JuFöG). 

− für Kindertageseinrichtungen sind das für die Jugendhilfe zuständige Ministe-
rium des Landes Schleswig-Holstein, welches als Landesjugendamt die Auf-
gaben des überörtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe wahrnimmt (§ 50 
Absatz 1 JuFöG i. V. m. § 41 Absatz 1 JuFöG) für Kindertageseinrichtungen in 
den kreisfreien Städten und die Landrätinnen und Landräte für Kindertages-
einrichtungen im kreisangehörigen Bereich (§ 41 Absatz 1 JuFöG). 

Eine Abstimmung des Vorhabens durch die zuständigen Aufsichtsbehörden mit der 
unteren Bauaufsichtsbehörde (§ 45 Absatz 5 Satz 1 SGB VIII) ist nicht erforderlich, 
da diese für den Vollzug der baulichen und räumlichen Anforderungen, die über § 45 
SGB VIII i. V. m. landesrechtlichen Regelungen an den Betrieb von Einrichtungen zu 
stellen sind, nicht zuständig ist (§ 58 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 LBO). Eine Abstim-
mung kann im Sinne der Bauherrin oder des Bauherrn jedoch zweckmäßig sein.  
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Zur Beteiligung der Einrichtungsaufsichten bei baulichen Anlagen für Naturkinderta-
gesstätten siehe Erlass vom 29. November 2018 – IV 544 – 39663/ 2018. 

3.6.3 Besondere Gesundheitsgefahren 

Die Träger des Öffentlichen Gesundheitsdienstes der Kreise und kreisfreien Städte – 
Gesundheitsbehörden (§ 3 Absatz 1 des Gesundheitsdienst-Gesetzes – GDG) sind 
gemäß § 4 Absatz 2 GDG zu folgenden bauaufsichtlichen Verfahren rechtzeitig zu 
unterrichten: 

− Einrichtungen, die der infektionshygienischen Überwachung nach § 23 Ab-
satz 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) unterliegen, 

− Einrichtungen, die i. S. des § 3 Nummer 11 der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) i. d. F. d. B. vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343), der Erfüllung 
einer öffentlichen Tätigkeit dienen und der Anzeigepflicht nach § 13 Absatz 1 
und 2 Nummer 5 TrinkwV und der Überwachung nach § 19 Absatz 7 TrinkwV 
unterliegen, z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Alten- und Pflegeheime, Sport- 
und Freizeiteinrichtungen, 

− Wasserversorgungsanlagen gemäß § 3 Nummer 2a TrinkwV (zentrale Was-
serwerke), 

− Einrichtungen des Badewesens, die der Überwachung nach § 39 Absatz 2 
i. V. m. § 37 IfSG und der Bäderhygieneverordnung vom 17. Mai 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 336), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Dezem-
ber 2018 (GVOBl. Schl.-H. 2019 S. 9, 37), unterliegen. 

− Gebäude, für die nicht nur vorübergehende Nutzung durch Personen an 
Standorten, die durch äußere Umwelteinflüsse (Lärm, Geruch, Staub, Licht) 
besonders beeinflusst werden, z. B. durch die Nähe eines landwirtschaftlichen 
Betriebes, einer Flutlichtanlage, einer Sportstätte, Produktionsstätte oder einer 
Hauptverkehrsstraße, zur Erfüllung von § 9 GDG. 

Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach anderen Rechts-
vorschriften, so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der anderen 
Behörde abzustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung rechtzeitig auf weiterge-
hende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen. 
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3.6.4 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Errichtung und 
Erweiterung von Tierställen 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe 
sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerbli-
chen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen 
sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nach-
teilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist (§ 62 
Absatz 1 Satz 1 WHG). Die Errichtung oder die wesentliche Änderung von Anlagen, 
die wassergefährdende Stoffe befördern, bedürfen nach Maßgabe des § 23 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4 LWG der Genehmigung durch die Landrätinnen und die Landräte 
und die Bürgermeisterinnen und die Bürgermeister der kreisfreien Städte als untere 
Wasserbehörden (§ 101 Absatz 1 Satz 2 LWG). Im Übrigen sind die Anforderungen 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328), zu beachten. Zuständig für die Gefahrenabwehr ist die un-
tere Wasserbehörde (§ 107 Absatz 3 LWG). Um sicherzustellen, dass die gesetzli-
chen Anforderungen an die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
erfüllt werden, soll die untere Bauaufsichtsbehörde die untere Wasserbehörde über 
diese Vorhaben unterrichten. Dies gilt auch für die Errichtung oder Erweiterung von 
Tierställen im Hinblick auf die Lagerkapazitäten für Silage und Festmist. 

3.6.5 Bodenbelastungen 

Die bodenschutzrechtlichen Pflichten zur Gefahrenabwehr obliegen zunächst der 
Bauherrin oder dem Bauherrn (§ 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes). Liegen der 
unteren Bauaufsichtsbehörde Anhaltspunkte dafür vor, dass mit dem Bauvorhaben 
eine Bodenbelastung einhergeht, soll sie die untere Bodenschutzbehörde darüber 
unterrichten. Untere Bodenschutzbehörde sind die Landrätinnen und Landräte der 
Kreise und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte (§§ 12 
und 13 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) i. V. m. § 3 der 
Landesverordnung über die Zuständigkeit der Bodenschutzbehörden vom 11. Juli 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 341). 

3.6.6 Abfallanlagen 

Bei Anträgen auf Genehmigung oder Änderung von Anlagen, die der Lagerung, der 
Behandlung oder dem Umschlag von Abfällen i. S. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
dienen und die nicht nach § 4 BImSchG i. V. m. Nummer 8 des Anhangs der Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) i. d. F. d. B. vom 31. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Oktober 2022 
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(BGBl. I S. 1799), genehmigungspflichtig sind (Tz. 3.1.3.1), haben die unteren Bau-
aufsichtsbehörden die Landrätinnen und Landräte der Kreise und die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte als untere Abfallentsorgungsbehörde 
(§ 25 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 des Landesabfallwirtschaftsgesetzes) über das Vor-
haben zu unterrichten. Dies gilt auch dann, wenn die untere Bauaufsichtsbehörde 
nicht sicher ist, ob es sich bei den gehandhabten Materialien um Abfälle im rechtli-
chen Sinne handelt. Bei Abfallanlagen kann es sinnvoll sein, Nebenbestimmungen 
der zuständigen Abfallentsorgungsbehörde in dem Baugenehmigungsbescheid als 
eigenständige Anforderung der Abfallbehörde aufzunehmen und entsprechend 
kenntlich zu machen (Tz. 3.6). Vgl. auch Tz. 3.7.5 zu den in der Baugenehmigung zu 
erteilenden Hinweisen. 

Für die Wahrnehmung der abfallrechtlichen Überwachung nach § 3 der Landesver-
ordnung über die zuständigen Behörden nach abfallrechtlichen Vorschriften vom 
11. Juli 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 341), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
16. Juni 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 841), sind den unteren Abfallentsorgungsbehör-
den die Genehmigungen zur Kenntnis zu geben. 

3.6.7 Anlagen in der Nähe von Bahnanlagen 

Sollen bauliche Anlagen in der Nähe von Bahnanlagen errichtet werden, hat die un-
tere Bauaufsichtsbehörde, zu unterrichten 

− die fachlich zuständige Eisenbahnaufsichtsbehörde, d. h. 
o das Eisenbahn-Bundesamt für die bundeseigenen Eisenbahnen und 
o den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, für die 

nicht bundeseigenen Eisenbahnen sowie 
− die Unternehmen der Deutschen Bahn AG bzw. die betroffenen nicht bundes-

eigenen Eisenbahninfrastrukturunternehmen (z. B. AKN oder neg), die für den 
Bereich 
o der Schienenwege und der Streckensicherung (für den Bereich der Deut-

schen Bahn AG: DB Netz AG in Hannover) und 
o der Bahnhöfe, Stationen und Haltepunkte (für den Bereich der Deutschen 

Bahn AG: DB Station & Service AG) 
verantwortlich sind. 

Eine Unterrichtung ist nicht erforderlich, wenn es sich um Betriebsanlagen handelt 
(Tz. 3.1.3.2.1). 
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3.6.8 Ortsfeste Funkanlagen 

Eine ortsfeste Funkanlage mit einer äquivalenten isotropen Strahlungsleistung 
(EIRP) von 10 Watt oder mehr darf nur betrieben werden, wenn für diesen Standort 
eine gültige Standortbescheinigung vorliegt (§ 4 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung 
über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder vom 
20. August 2002 (BGBl. I S. 3366), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 27. Juni 
2017 (BGBl. I S. 1947)). Die Standortbescheinigung hat die Bauherrin oder der Bau-
herr bei der zuständigen Außenstelle der Bundesnetzagentur zu beantragen. 

Für Anlagen, die gewerblichen Zwecken dienen oder die im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmungen betrieben werden und nicht einer Genehmigung nach § 4 BIm-
SchG bedürfen (Tz. 3.1.3.1), gilt die Verordnung über elektromagnetische Felder 
(26. BImSchV) i. d. F. d. B. vom 14. August 2013 (BGBl. I S. 3266). Zuständig ist in-
soweit das Landesamt für Umwelt (LfU). 

Die Netzbetreiber haben sich verpflichtet, die Städte, Gemeinden und Kreise über 
ihre Pläne zum Netzausbau zu unterrichten und die geplanten Standorte für Anten-
nenanlagen zu benennen. 

3.6.9 Kerntechnische Anlagen; sonstiger Strahlenschutz 

Bei unwesentlichen Änderungen, die keine atomrechtliche Genehmigung nach § 7 
AtG (Tz. 3.1.2), aber eine Baugenehmigung § 59 Absatz 1 LBO erfordern, erteilt die 
untere Bauaufsichtsbehörde den Genehmigungsbescheid. Die Reaktorsicherheitsbe-
hörde erhält den Bescheid nachrichtlich zur Kenntnis. 

Im Falle der Errichtung, Nutzungsänderung oder dem Abbau von baulichen Anlagen, 
in denen Personen einer Strahlenbelastung durch ionisierende Strahlen (keine La-
serstrahlen) ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können, z. B. in Arztpraxen oder 
Krankenhäusern durch Röntgenanlagen und radioaktive Stoffe, hat die untere Bau-
aufsichtsbehörde das für Strahlenschutz zuständige Ministerium bzw. in Betrieben, 
die der Aufsicht der Bergbehörden unterstehen, das niedersächsische Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) als Bergaufsicht (bauvoranfragen@lbeg.nie-
dersachsen.de) zu unterrichten. 

In der Baugenehmigung ist ein Hinweis gemäß Tz. 3.7.8 vorzusehen. 

3.6.10 Vorhaben, die die Belange des Bergbaus berühren 

Die Landesbauordnung gilt nicht für Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, dies 
mit Ausnahme von Gebäuden (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 LBO). Bei Vorhaben, die die 
Belange des Bergbaus berühren (§ 1 BBergG) ist das niedersächsischen Landesamt 

mailto:bauvoranfragen@lbeg.niedersachsen.de
mailto:bauvoranfragen@lbeg.niedersachsen.de
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für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) als Bergaufsicht (bauvoranfra-
gen@lbeg.niedersachsen.de) zu unterrichten. Dies gilt insbesondere in offenen Fra-
gen zu bergbaulichen Verhältnissen oder zur Bergschadensgefährdung in Gebieten 
in denen aktuell Bergbau betrieben oder in der Vergangenheit betrieben worden ist 
(z. B. Bohrlochbergbau zur Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl). 

3.6.11 Errichtung oder Änderung von Lebensmittelbetrieben 

Die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht der Kreise und kreisfreien Städte ist zu un-
terrichten, wenn eine Baugenehmigung zur Errichtung oder Änderung von Lebens-
mittelbetrieben erteilt wird. 

3.6.12 Gebäude mit Feuerstätten 

Sobald eine Baugenehmigung für ein Gebäude mit Feuerstätten erteilt ist, hat die un-
tere Bauaufsichtsbehörde die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin 
oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger über das Bauvorhaben 
zu unterrichten. Die Unterrichtung dient der Sicherstellung der nach § 42 Absatz 6 er-
forderlichen Bescheinigung der Eignung der Feuerungsanlagen vor Baubeginn. 

3.7 Hinweise für die Bauherrschaft 

Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Instandhaltung und der Beseiti-
gung von Anlagen sind die Bauherrin oder der Bauherr und – im Rahmen ihres Wir-
kungskreises – die anderen am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden (§ 52 LBO). Dazu sollte die Bauher-
rin oder der Bauherr durch die untere Bauaufsichtsbehörde bereits bei der Baubera-
tung (Tz. 2) oder zumindest im Baugenehmigungsbescheid auf wichtige Rechts-
pflichten hingewiesen werden, so im Hinblick auf 

− erneuerbare Energien in Gebäuden (Tz. 3.7.1), 
− die Kampfmittelbeseitigung (Tz. 3.7.2), 
− den Arbeitsschutz (Tz. 3.7.3), 
− die Unfallverhütungsvorschriften (Tz. 3.7.4), 
− die Abfallentsorgung (Tz. 3.7.5), 
− das Begrünungsgebot von Freiflächen; sog. Schottergartenverbot (Tz. 3.7.6), 
− das Erfordernis der Abnahme von Apotheken (Tz. 3.7.7), 
− den Umgang mit radioaktiven Stoffen, insbesondere beim Abriss von Gebäu-

den (Tz. 3.7.8), und 
− den Bodenschutz (Tz. 3.7.9). 
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Generell sollte in der Baugenehmigung auf 

− die Anforderungen an den Baubeginn, d. h. insbesondere auf eine ggf. noch 
erforderliche Prüfung der bautechnischen Nachweise (Tz. 3.2) und auf die ob-
ligatorische Bauüberwachung nach § 81 Absatz 2 LBO sowie 

− ggf. auf das Fehlen fachrechtlicher Zulassungen (Tz. 3.5.1) 

hingewiesen werden. 

3.7.1 Erneuerbare Energien in Gebäuden 

In die Baugenehmigung ist folgender Hinweis aufzunehmen: 

„Zum sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden und zur zunehmenden Nutzung 

erneuerbarer Energien ergeben sich für z. B. für Neubauten, bei Nutzungsänderun-

gen oder bei Renovierungen konkrete Anforderungen aus dem Gebäudeenergiege-

setz des Bundes (GEG) und dem Energiewende- und Klimaschutzgesetz des Landes 
Schleswig-Holstein (EWKG). Anknüpfpunkt sind dabei i. d. R. die Einstufung als 

„Neubau“, „Bestand“, „Wohngebäude“ oder „Nichtwohngebäude“. 

Über die bundesweiten Regelungen des GEG hinaus, sind in Schleswig-Holstein die 

ergänzenden Anforderungen des EWKG zu beachten: 

− Nutzung von erneuerbaren Energien für Kälte- und Wärmebedarf:  

Für beheizte Wohn- und Nichtwohngebäude im Gebäudestand gilt § 9 EWKG: 

Beim Austausch oder dem nachträglichen Einbau einer Heizungsanlage ab 

dem 1. Juli 2022 sind die Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen 
Gebäude, die vor dem 1. Januar 2009 errichtet wurden, verpflichtet, mindes-

tens 15 Prozent des jährlichen Wärme- und Kälteenergiebedarfs durch Erneu-

erbare Energien zu decken. 

− Installation von Photovoltaikanlagen: 

§ 10 EWKG: Beim Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen 

Parkplatzes mit mehr als 100 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge nach dem 1. Ja-

nuar 2023 ist über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche eine 

Photovoltaikanlage zu installieren. 

− § 11 EWKG: Beim Neubau sowie bei Renovierung von mehr als 10 Prozent 

der Dachfläche von Nichtwohngebäuden ist auf der für eine Solarnutzung ge-
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eigneten Dachfläche eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung zu installie-
ren, wenn der Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2023 bei der zu-

ständigen unteren Bauaufsichtsbehörde eingeht. 

In Hinblick auf den Denkmalschutz gelten insoweit die Regelungen des § 105 

GEG, auf den die §§ 10, 11 EWKG Bezug nehmen.“ 

Entsprechende Hinweise sollen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren bzw. 
bereits bei der Bauberatung (Tz. 2) gegeben werden. 

3.7.2 Kampfmittelbeseitigung 

Baugrundstücke müssen auch im Hinblick auf ihre Kampfmittelfreiheit für bauliche 
Anlagen geeignet sein (Tz. 3.4.3.3). Dies ist vor allem von Bedeutung bei Bauvorha-
ben auf Grundstücken, die in Bombenabwurfgebieten oder in ehemaligen Haupt-
kampfgebieten des Zweiten Weltkriegs liegen und bei denen nicht unerhebliche Er-
deingriffe vorgenommen werden. Die Eigentümerin oder der Eigentümer oder die o-
der der Nutzungsberechtigte sind daher verpflichtet, vor der Errichtung von baulichen 
Anlagen und vor Beginn von Tiefbauarbeiten auf den in der Kampfmittelverordnung 
Schleswig-Holstein genannten Grundstücken, die mit Kampfmitteln belastet sind oder 
sein können, beim  

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein – Kampfmittelräumdienst –,  
Lärchenweg 17 in 24242 Felde,  
E-Mail: kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de,  

als für die Beseitigung von Kampfmitteln zuständige Landesbehörde eine kosten-
pflichtige Auskunft über mögliche Kampfmittelbelastungen einzuholen (§ 2 Absatz 3 
der Kampfmittelverordnung vom 7. Mai 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 539), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 5. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 607)). Die betreffenden 
Flächen sind in der Anlage zu der Verordnung aufgeführt.  

Entsprechende Hinweise sollen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren bzw. 
bereits bei der Bauberatung (Tz. 2) gegeben werden (VollzBekLBO zu § 13). 

3.7.3 Arbeitsschutz 

Die Vorschriften, die im Zusammenhang mit arbeitsschutzrechtlichen Regelungen 
stehen, hat die Bauherrin oder der Bauherr in eigener Verantwortung einzuhalten 
(§ 52 LBO). Die Bauherrin oder der Bauherr ist in der Baugenehmigung auf diesen 
Umstand und auf die Zuständigkeit der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Un-
fallkasse Nord hinzuweisen. 

mailto:kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de
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Die Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. 2023 I Nr. 1), dient 
der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen. 
Die Forderungen der Baustellenverordnung richten sich an die Bauherrschaft als 
Hauptverantwortliche für das Bauvorhaben. Die zuständige Arbeitsschutzbehörde 
berät und überwacht die Bauherrin oder den Bauherrn bezüglich ihrer oder seiner 
Verpflichtungen aus der Baustellenverordnung. 

Grundlegende Informationen hierzu stellt die Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei 
der Unfallkasse Nord in einem Merkblatt zur Verfügung. Das Merkblatt soll möglichst 
frühzeitig, d. h. bei erster Kontaktaufnahme mit der Bauherrin oder mit dem Bauherrn 
(z. B. bei der Bauberatung, Tz. 2) ausgehändigt werden, spätestens jedoch mit der 
Baugenehmigung (§ 72 LBO) oder der Zustellung des Gebührenbescheides im Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren (§ 62 LBO). 

Das Merkblatt wird auf der Internetseite der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der 
Unfallkasse Nord eingestellt (www.uk-nord.de) sowie in der notwendigen Stückzahl 
(Jahresbedarf nach Angabe der unteren Bauaufsichtsbehörde) zur Verfügung ge-
stellt. Alternativ können die unteren Bauaufsichtsbehörden die Inhalte des Merkblatts 
für eigene Informationen verwenden und den Bauherren zur Verfügung stellen. In 
diesen Fällen soll der Wortlaut mit der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Un-
fallkasse Nord abgestimmt werden. 

3.7.4 Unfallverhütungsvorschriften 

Unfallverhütungsvorschriften sind Arbeitsschutzbestimmungen, die von Unfallversi-
cherungsträgern als autonomes Satzungsrecht erlassen werden. In der Baugenehmi-
gung sind Hinweise auf die Zuständigkeiten aufzunehmen, und zwar 

− für landwirtschaftliche Vorhaben der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau, Weisensteinstraße 70-72, 34131 Kassel – Geschäfts-
stelle Kiel, Schulstraße 29, 24143 Kiel, 

− für Vorhaben der Feuerwehr der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord, 
Hopfenstraße 2d, 24114 Kiel, 

− für kommunale Bauvorhaben der Unfallkasse Nord, Seekoppelweg 5a, 
24113 Kiel. 

Ungeachtet der nicht im Baugenehmigungsverfahren zu prüfenden Unfallverhütungs-
vorschriften sollte im Sinne der Bauherrin oder des Bauherrn ein Hinweis auf die 
frühzeitige Einbindung der Unfallversicherungsträger ihrerseits bereits bei Antragstel-

http://www.uk-nord.de/
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lung bzw. bei Vorlage der Bauunterlagen durch die untere Bauaufsichtsbehörde er-
folgen. Bei frühzeitiger Einbindung der Unfallkasse Nord als Unfallversicherungsträ-
ger in sensiblen Bereichen wie Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen (Versi-
cherung kraft Gesetz, § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a bis c des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuchs – SGB VII) würde bereits von Beginn an die Beachtung der ein-
schlägigen unfallversicherungsrechtlichen Vorschriften gewährleistet und sollte daher 
wahrgenommen werden. 

3.7.5 Abfallentsorgung 

In die Baugenehmigung ist im Falle von Abfallanlagen nach Tz. 3.6.6 folgender Hin-
weis aufzunehmen: 

„Das Kreislaufwirtschaftsgesetz und sein untergesetzliches Regelwerk enthält zahl-
reiche Vorgaben, die von der Bauherrin oder dem Bauherrn als Abfallerzeuger oder 
Abfallbesitzer zu beachten sind. Besonders hervorzuheben sind §§ 8 und 9 der Ge-
werbeabfallverordnung, die auf eine frühzeitige Abtrennung schadstoffhaltiger und 
Getrennthaltung verwertbarer Abfälle abzielen. Gerade dann, wenn Ausnahmen von 
den Regelanforderungen in Anspruch genommen werden, empfiehlt es sich, diese 
vorab mit der zuständigen unteren Abfallentsorgungsbehörde abzustimmen.“ 

3.7.6 Begrünungsgebot von Freiflächen; sog. Schottergartenverbot 

Gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 LBO müssen die nicht überbauten Flächen grundsätzlich 
vollständig wasseraufnahmefähig sowie begrünt oder bepflanzt sein, soweit dem 
nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegen-
stehen. Die Anlage von Flächen mit mehr als nur einem geringen Stein- oder Schot-
teranteil (sog. Schottergärten) ist unzulässig. Vor diesem Hintergrund sieht die Vollz-
BekLBO zu § 8 Absatz 1 Satz 1 vor, dass folgender Hinweis in die Baugenehmigun-
gen aufzunehmen ist: 

„Es ist insbesondere darauf zu achten, dass nicht überbaute Flächen von Baugrund-
stücken bepflanzt oder begrünt sowie wasseraufnahmefähig sein müssen, soweit sie 
nicht für andere zulässige Nutzungen erforderlich sind. Näheres kann eine gemeindli-
che Satzung in Form eines Bebauungsplanes oder einer Ortgestaltungssatzung re-
geln (§ 8 Absatz 1 der Landesbauordnung).“ 

3.7.7 Apotheken 

Eine Apotheke darf erst eröffnet werden, nachdem die zuständige Behörde beschei-
nigt hat, dass die Apotheke den gesetzlichen Anforderungen entspricht (§ 6 des Apo-
thekengesetzes). Eine vorab erteilte Baugenehmigung ist mit einem entsprechenden 
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Hinweis zu versehen. Zuständig für den Vollzug des Apothekengesetzes ist das Lan-
desamt für soziale Dienste (§ 3 Absatz 1 Nummer 2 der Landesverordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach gesundheits- und tiergesundheitsrechtlichen Vor-
schriften vom 11. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 453), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 9. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 243). 

3.7.8 Atom- und Strahlenschutzrecht 

In die Baugenehmigung bei baulichen Anlagen auf dem Betriebsgelände kerntechni-
scher Anlagen ist in Hinblick auf den sonstigen Strahlenschutz i. S. der Tz. 3.6.9 fol-
gender Hinweis aufzunehmen: 

„Nach § 31 Absatz 1 der Strahlenschutzverordnung (StrSchV) dürfen radioaktive 
Stoffe und Gegenstände im Sinne des § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (Gebäude, 
Räume, Raumteile, Bauteile, Bodenflächen, Anlagen und Anlagenteile) nur nach ei-
ner Freigabe als nicht radioaktive Stoffe verwendet, verwertet, beseitigt, innegehalten 
oder an Dritte weitergegeben werden, soweit sie aus einer genehmigungspflichtigen 
Tätigkeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. § 5 Absatz 39 Nummer 1 oder 
2 des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) oder aus Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 bis 7 StrlSchG stammen. Gleiches gilt für Gegenstände, die im 
Rahmen einer der vorgenannten Tätigkeiten kontaminiert oder aktiviert wurden. Die 
Festlegung des Freigabeverfahrens und Freigabepfades (uneingeschränkte, spezifi-
sche Freigabe, §§ 32 f. StrlSchV) erfolgt durch das Ministerium für Energiewende, 
Klimaschutz, Umwelt und Natur1 als zuständige atom- und strahlenschutzrechtliche 
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde. Um sicherzustellen, dass Gebäude, in denen 
mit radioaktiven Stoffen umgegangen wurde, nicht ohne das erforderliche Verfahren 
zum Beispiel anderweitig verwendet oder abgerissen werden und so möglicherweise 
radioaktive Stoffe in den Wertstoffkreislauf gelangen, bedarf es einer frühzeitigen 
Einbindung der atom- und strahlenschutzrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichts-
behörde.“ 

3.7.9 Bodenschutz 

In den Fällen möglicher Bodenbelastungen (Tz. 3.6.5) weist die untere Bauaufsichts-
behörde die Bauherrin oder den Bauherrn darauf hin, dass eine Auskunft aus dem 
Boden- und Altlastenkataster der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde einge-
holt werden soll. 

                                                             
1 Es ist darauf zu achten, dass die jeweils aktuelle Ressortbezeichnung verwendet 
wird. 
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3.8 Übersendung der Baugenehmigung 

Im Übrigen ist die erteilte Baugenehmigung folgenden Stellen zur Kenntnis zu geben: 

− der Gemeinde (§ 72 Absatz 5 LBO), 
− den Behörden, deren Entscheidung als aufgedrängtes Fachrecht durch die 

Baugenehmigung ersetzt wurde (VollzBekLBO zu § 72 Absatz 5), ferner dem 
− Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein 

(Tz. 3.8.1), 
− Finanzamt (Tz. 3.8.2), 
− Statistikamt Nord (Tz. 3.8.3) und dem 
− Landesamt für Umwelt (Tz. 3.8.4). 

3.8.1 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein 

Werden Gebäude errichtet oder in ihren äußeren Abmessungen verändert, haben die 
unteren Bauaufsichtsbehörden dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein (LVermGeo SH) eine Mitteilung über die Baugenehmigung oder 
das durchgeführte Verfahren der Genehmigungsfreistellung sowie eine Anzeige über 
die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung (Fertigstellungstermin) im Rahmen der jähr-
lichen Mitteilung an das Statistikamt Nord (Tz. 3.8.3) mit den Daten, die für die Ein-
messung des Gebäudes und die Fortführung des Liegenschaftskatasters erforderlich 
sind, zu senden (§ 6 Absatz 2 des Vermessungs- und Katastergesetzes). Zu den Ge-
bäuden i. S. dieser Regelung zählen auch 

− ortsfeste, oberirdische bauliche Anlagen für das Fernmeldewesen, für die öf-
fentliche Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser und für die öffentli-
che Abwasserbeseitigung mit mehr als 100 m³ umbauten Raumes oder Behäl-
terinhalts sowie Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 
10 Meter, 

− sonstige ortsfeste, oberirdische Behälter über 50 m³ Inhalt und über 6 Meter 
Höhe. 

Erforderliche Daten sind 

− Aktenzeichen, Datum der Baugenehmigung/ Genehmigungsfreistellung, 

− Name und Anschrift der Bauherrin oder des Bauherrn, 

− Lage des Baugrundstücks (Straße, PLZ, Ort, Kreis), 

− Grundstücksbezeichnung, Gemarkung, Flur, Flurstück, 

− Art des Bauvorhabens, 
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− beabsichtigte Aufnahme der Nutzung (Fertigstellungstermin) im Rahmen der 
jährlichen Mitteilung an das Statistikamt Nord. 

Die erforderlichen Informationen sind dem LVermGeo SH ab 1. Januar 2024 aus-
schließlich auf elektronischen Weg zu übermitteln. Dazu wird eine einheitliche, medi-
enbruchfreie und automatisierte Schnittstelle eingerichtet und die Datenstruktur be-
kannt gegeben. Bis zur Einführung eines gemeinsamen einheitlichen Verfahrens sol-
len die erforderlichen Informationen per E-Mail (in Ausnahmefällen auf Datenträgern) 
übergeben werden. 

3.8.2 Finanzamt 

Die Bauaufsichtsbehörden haben die Finanzämter über Baugenehmigungen und 
durchgeführte Verfahren der Genehmigungsfreistellung in geeigneter Weise zu un-
terrichten (Abschnitt 5 der Grundsteuer-Richtlinien vom 9. Dezember 1978 (BStBl. I 
S. 553)). Erforderliche Daten sind 

− Aktenzeichen, Datum der Baugenehmigung/ Genehmigungsfreistellung, 

− Name und Anschrift der Bauherrin oder des Bauherrn, 

− Lage des Baugrundstücks (Straße, PLZ, Ort, Kreis), 

− Grundstücksbezeichnung, Gemarkung, Flur, Flurstück, 

− Art des Bauvorhabens. 

3.8.3 Statistikamt Nord 

Nach § 6 Absatz 2 des Hochbaustatistikgesetzes (HBauStatG) sind die unteren Bau-
aufsichtsbehörden und für bestimmte Angaben (§ 3 Absatz 1 bis 3 HBauStatG) auch 
die Bauherrin oder der Bauherr und die mit der Baubetreuung Beauftragten (gegen-
über dem Statistikamt Nord) auskunftspflichtig. 

Der praktizierte Erhebungsweg Bauherrin, Bauherr, untere Bauaufsichtsbehörde, 
Statistikamt Nord ist beizubehalten. Dieser Erhebungsweg gilt für alle Baumaßnah-
men, die einem bauaufsichtlichen Verfahren unterliegen. 

3.8.4 Landesamt für Umwelt 

Werden Vorhaben errichtet, für die die §§ 3 ff. des Erneuerbare-Energien-Wärmege-
setzes gelten, ist im bauaufsichtlichen Verfahren dem Landesamt für Umwelt (LfU) 
als zuständiger Behörde eine Mitteilung über die Baugenehmigung oder das durch-
geführte Verfahren der Genehmigungsfreistellung zu übersenden. 
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3.9 Betriebserlaubnisse 

Die bauaufsichtliche Verfahrenskoordination (Tz. 3.5.1) erstreckt sich nicht auf Be-
triebserlaubnisse mit z. B. einem personalen, die Zuverlässigkeit des Betreibers be-
treffenden Bezug. Die Bauherrin oder der Bauherr hat diese somit selbst bei der zu-
ständigen Fachbehörde einzuholen. In Betracht kommen insbesondere folgende Nut-
zungen: 

− Gaststätten (Tz. 3.9.1), 
− Spielhallen (Tz. 3.9.2), 
− Prostitutionsstätten (Tz. 3.9.3), 
− Pferdewetten (Tz. 3.9.4), 
− Sportwetten (Tz. 3.9.5) und 
− Spielbanken (Tz. 3.9.6). 

3.9.1 Gaststätten 

Gaststätten können neben einer Baugenehmigung durch die untere Bauaufsichtsbe-
hörde der Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 des Gaststättengesetzes (GastG) bedürfen. 
Einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis bedarf es nur, wenn in der Gaststätte Alkohol 
ausgeschenkt werden soll. 

Bei Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 GastG und einer Stell-
vertretungserlaubnis nach § 9 GastG hat nach § 1 Absatz 3 Satz 1 der Gaststätten-
verordnung (GastVO) vom 1. April 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 185), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 7. Oktober 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 681), die Erlaubnisbe-
hörde die untere Bauaufsichtsbehörde zu beteiligen. Bei Anträgen auf Erteilung einer 
vorläufigen Erlaubnis und vorläufigen Stellvertretungserlaubnis nach § 11 Absatz 1 
und 2 GastG sowie einer Gestattung nach § 12 Absatz 1 GastG kann nach § 1 Ab-
satz 4 GastVO die Erlaubnisbehörde die Beteiligung der Bauaufsichtsbehörde vorse-
hen. 

Zuständige Behörden für die Ausführung des Gaststättengesetzes und der Gaststät-
tenverordnung sind nach § 1 Absatz 1 der Landesverordnung zur Bestimmung der 
für die Ausführung des Gaststättengesetzes zuständigen Behörden vom 4. Mai 1971 
(GVOBl. Schl.-H. S. 224), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 
2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 452), die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amts-
freien Gemeinden sowie die Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher als örtliche Ord-
nungsbehörden. 
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3.9.2 Spielhallen 

Spielhallen bedürfen neben der Baugenehmigung durch die untere Bauaufsichtsbe-
hörde der Erlaubnis nach § 3 Spielhallengesetz (SpielhG). Die Anforderungen an 
eine Erlaubnis nach § 3 SpielhG machen u. a. ggf. bauliche Maßnahmen erforderlich. 
Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 17 Spielhallengesetz. 

3.9.3 Prostitutionsstätten 

Prostitutionsstätten bedürfen neben der Baugenehmigung durch die untere Bauauf-
sichtsbehörde der Erlaubnis nach § 12 Absatz 2 des Prostituiertenschutzgesetzes 
(ProstSchG). Die sachliche Zuständigkeit der Landrätinnen und Landräte und der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte ergibt sich aus der 
Prostituiertenschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung vom 6. Juli 2017 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 408). 

Die Erlaubnisbehörde nach dem Prostituiertenschutzgesetz hat im Rahmen ihrer Ent-
scheidungszuständigkeit eine eigene bauplanungsrechtliche Bewertung gemäß § 14 
Absatz 2 Nummer 5 ProstSchG vorzunehmen. Sie kann die zuständige Bauauf-
sichtsbehörde um ihre bauaufsichtsrechtliche Stellungnahme bitten, eine Verpflich-
tung zur Kontaktaufnahme besteht jedoch nicht. Ein Erlaubnisbescheid nach dem 
Prostituiertenschutzgesetz bindet die Bauaufsichtsbehörde nicht, er schließt gemäß 
§ 12 Absatz 7 ProstSchG Erlaubnis- oder Anzeigepflichten nach anderen Vorschrif-
ten, insbesondere des Bau-, Gaststätten-, Gewerbe-, Wasser-, Immissions- oder des 
Straßen- und Wegerechts nicht ein. 

3.9.4 Pferdewetten 

Die Räumlichkeiten für das Abschließen und Vermitteln von Pferdewetten bedürfen 
neben der Baugenehmigung durch die untere Bauaufsichtsbehörde einer Erlaubnis 
gemäß § 2 Absatz 1 und 2 des Rennwett- und Lotteriegesetzes (RennwLottG) 
i. V. m. § 3 der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz. Er-
laubniserteilende Behörde ist das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 
und Sport. 

Für das Betreiben eines Totalisators ist gemäß § 1 RennwLottG eine Erlaubnis erfor-
derlich. Erlaubniserteilende Behörde ist das Ministerium für Landwirtschaft, ländliche 
Räume, Europa und Verbraucherschutz. 
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3.9.5 Sportwetten 

Die Räumlichkeiten für die Vermittlung von Sportwetten (Wettvermittlungsstellen) be-
dürfen neben der Baugenehmigung durch die untere Bauaufsichtsbehörde einer Er-
laubnis des für Inneres zuständigen Ministeriums (§§ 4 Absatz 1, 21a Absatz 1 
Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 (GlüStV 2021) in Verbindung mit §§ 2, 
13 des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsvertra-
ges zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021 
AG SH) sowie § 6 der Sportwettvermittlungsverordnung (SVVO)). 

3.9.6 Spielbanken 

Der Betrieb öffentlicher Spielbanken bedarf einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis 
(§ 2 Absatz 2 i. V. m. § 4 Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021. Die glücks-
spielrechtliche Erlaubnis für den Betrieb öffentlicher Spielbanken wird vom für Inne-
res zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium sowie dem für Wirtschaft zuständigen Ministerium erteilt. 

4. Führung und Aufbewahrung von Bauakten 

Bei der Bauaktenführung im bauaufsichtlichen Verfahren gebieten es die Persönlich-
keitsrechte sowie das Rechtsschutzinteresse der Betroffenen, dass bei der Aktenfüh-
rung die datenschutzrechtlichen Vorschriften in besonderem Maße beachtet werden. 

Im Zusammenwirken mit dem datenschutzrechtlichen Erforderlichkeitsgrundsatz so-
wie der Begriffsbestimmung für Verwaltungsverfahren nach § 74 LVwG ergibt sich 
eine eindeutige Festlegung für den zulässigen Inhalt einer bauaufsichtlichen Verfah-
rensakte: 

Alle Unterlagen, die zur Dokumentation der bauaufsichtlichen Entscheidung erforder-
lich sind, und die Entscheidung selbst sowie ggf. anschließende Überprüfungsmaß-
nahmen sind in einer Akte zusammenzufassen; andere Unterlagen dürfen in diese 
Akte nicht aufgenommen werden, da sie nicht Teil des bauaufsichtlichen Verwal-
tungsverfahrens sind. 

Bei korrekter Aktenführung sollen Betroffene die Möglichkeit haben, sich durch Ein-
sicht in ihre Akte einen umfassenden Überblick über die Entscheidungsgründe der 
Behörde zu verschaffen. Unterlagen, die nicht in die Bauakte gehören, sind z. B. Un-
terlagen über Bußgeldverfahren, Schriftwechsel mit Nachbarinnen oder Nachbarn 
(z. B. Beschwerden), soweit diese keine Auswirkungen auf das baurechtliche Verfah-
ren haben. 
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Unterlagen, die nicht in die Bauakte gehören, können, soweit sie aus anderen Grün-
den noch benötigt werden, in gesonderten Akten aufbewahrt und nach festzulegen-
den Fristen (Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO) vernichtet werden. 

Auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c und f DSGVO wird hingewiesen. 

Die langfristige bzw. dauerhafte Aktenaufbewahrung (Schriftgutverwaltung) und da-
mit auch von Unterlagen nach Abschluss des bauaufsichtlichen Verfahrens ist Teil 
der inneren Ordnung und der allgemeinen Geschäftsführung der Verwaltungsbe-
hörde (und damit einer fachaufsichtlichen Prüfung nicht zugänglich; die datenschutz-
rechtliche Aufsicht durch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schles-
wig-Holstein bleibt davon unberührt). Hierzu gehört alles, was zur Einrichtung einer 
Behörde, zu ihrem reibungslosen Funktionieren (Sicherstellung des laufenden Ge-
schäftsbetriebs) notwendig ist. 

Ohne eine nachvollziehbare Aktenführung kann das Verwaltungshandeln nicht von 
der Verwaltung selbst, den Gerichten oder ggf. dem Parlament überprüft werden. Die 
Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns beugt rechtswidrigem Verhalten vor. 

Für Dauerverwaltungsakte bedarf es danach einer dauerhaften Aufbewahrung der 
maßgeblichen Akteninhalte. Es empfiehlt sich daher, seitens der Verwaltungsbe-
hörde entsprechend vorzusorgen. 

Vor einer Vernichtung von Akten sind diese dem zuständigen Archiv anzubieten 
(§ 15 Absatz 2 Satz 2 des Landesarchivgesetzes). 
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Anlage 

Datenschutzrechtliche Aufklärung der Bauherrin oder des Bauherrn 

Nach Eingang des Bauantrages bzw. der Anzeige zur Durchführung des Genehmi-
gungsfreistellungsverfahrens sind Betroffene gemäß Artikel 13 DSGVO über die Wei-
terverarbeitung ihrer Daten aufzuklären. 

Es wird angeregt, nach folgendem Muster zu verfahren: 

„Eingangsbestätigung 

Sehr geehrte/ r Frau/ Herr ...,  

Ihr/ e Bauantrag/ Anzeige zur Durchführung des Genehmigungsfreistellungsverfah-
rens ist hier am . . . eingegangen. Ihr Vorhaben wird unter dem oben angegebenen 
Aktenzeichen geführt. Um die weitere Bearbeitung nicht zu verzögern, bitte ich Sie, 
bei weiterem Schriftwechsel sowie bei Telefonaten das Aktenzeichen anzugeben.  

Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten im bauaufsichtlichen Verfah-
ren: 

Nach Artikel 13 der der Verordnung (EU) 2016/ 679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/ 46/ EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, 
S. 1; ber. ABl. L 314 vom 22. November 2016, S. 72; L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2; 
ABl. L 074 vom 4. März 2021, S. 35) sind bei der Erhebung personenbezogener Da-
ten bei den Betroffenen - hier Antragstellerin oder Antragsteller - folgende Informatio-
nen mitzuteilen: 

− den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls 
seines Vertreters; 

Formulierungsvorschlag: 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist … [Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, ggf. Internet-Adresse der öffentlichen Stelle] 

− den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

Formulierungsvorschlag: 

Der/ die Beauftragte für den Datenschutz ist erreichbar unter: … 

[Dienstliche Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten] 

Hinweis: 
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Der Name des behördlichen Datenschutzbeauftragten muss nicht, kann aber ge-
nannt werden. 

Für den behördlichen Datenschutzbeauftragten wird die Einrichtung eines Funkti-
onspostfachs empfohlen. 

− Rechtsgrundlage und Zweck der Datenerhebung  

Nach § 53 Absatz 1 Satz 2 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Hol-
stein (LBO) vom 6. Dezember 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1422), obliegt es der 
Bauherrin oder dem Bauherrn, im bauaufsichtlichen Verfahren die nach öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen und Nachweise, 
insbesondere gegenüber der Bauaufsichtsbehörde, zu erbringen. Die von Ihnen 
erhobenen Daten speichert die Bauaufsichtsbehörde in einer Bauakte und/ oder 
in einer automatisierten Vorgangsdokumentation, um bei der Errichtung, Ände-
rung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhal-
tung von Anlagen nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu wachen, dass die 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlasse-
nen Anordnungen eingehalten werden (§ 58 Absatz 2 Satz 1 LBO).  

− Beabsichtigte Weiterverarbeitung der Daten im bauaufsichtlichen Verfahren und 
beabsichtigte Übermittlung  

Im bauaufsichtlichen Verfahren ist die Beteiligung folgender Behörden und sonsti-
ger Stellen beabsichtigt: 

− Belegenheitsgemeinde/ Amtsverwaltung: 

− Untere Naturschutzbehörde: 

− Untere Wasserbehörde: 

− Untere Bodenschutzbehörde: 

− Untere Küstenschutzbehörde: 

− Untere Denkmalschutzbehörde: 

− Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord: 

− Landesamt für Umwelt: 

− Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung: 

− Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein: 

− Fernstraßen-Bundesamt 

− Prüfingenieurin/ Prüfingenieur/ Prüfamt für Standsicherheit: 
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− Prüfingenieurin/ Prüfingenieur für Brandschutz: 

− bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin/ bevollmächtigter Bezirksschorn-
steinfeger: 

− Sachverständige Stelle: 

− Sonstige: 

(Nicht zutreffende Behörden/ Stellen sind zu streichen.) 

Außerdem ist die Beteiligung der Eigentümerinnen oder Eigentümer folgender 
Flurstücke beabsichtigt: 

− Flurstück Nummer: 

− Flurstück Nummer: 

−   

Nach Abschluss des bauaufsichtlichen Verfahrens werden folgende Behörden o-
der sonstige Stellen über die Erteilung der Genehmigung oder das durchgeführte 
Genehmigungsfreistellungsverfahren unterrichtet: 

− Belegenheitsgemeinde/ Amtsverwaltung: 

− Finanzamt: 

− Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord): 

− Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein: 

− Landesamt für Umwelt: 

− Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord: 

− Sonstige: 

Ergibt sich bei der Bearbeitung, dass weitere Behörden, sonstige Stellen oder 
Personen beteiligt werden sollen, werden Sie vorab informiert.  

− über die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

Formulierungsvorschlag: 

Ihre Daten werden nach der Erhebung …  

[z.B.: für 1 Jahr / längstens … Jahre / bis zur Nutzungsaufnahme usw.] gespei-
chert. 

Alternative, falls keine Fristen benennbar sind: 
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Ihre Daten werden nach der Erhebung bei … [Name der öffentlichen Stelle] so 
lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten gemäß … [Angabe der Vorschriften] für … [hier möglichst genaue Umschrei-
bung der zu erfüllenden Aufgabe/ n, ggf. auch hinsichtlich Dokumentationspflich-
ten] erforderlich ist. 

− über das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über 
die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Lö-
schung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts 
gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

Formulierungsvorschlag: 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stehen Ihnen folgende 
Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 
DSGVO). 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verar-
beitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Daten-
verarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfah-
ren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertrag-
barkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öf-
fentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch … [Name der öffentlichen Stelle] durch eine 
entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jeder-
zeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

− über das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

Formulierungsvorschlag: 
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Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verar-
beitet werden. 

Wenn Sie sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht 
auf Akteneinsicht wenden möchten, können Sie sie wie folgt kontaktieren:  

Der/ die Beauftragte für den Datenschutz ist erreichbar unter: … 

Dienstliche Anschrift: 

Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein 

Holstenstraße 98 

24103 Kiel 

E-Mail-Adresse: mail@datenschutzzentrum.de  

Weitere Informationen können Sie dem offiziellen Internetauftritt der Landesbe-
auftragten unter  

https:/ / www.datenschutzzentrum.de/ 

entnehmen. 

− ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die be-
troffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, 
und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte; 

Formulierungsvorschlag: 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich 
aus … [Gesetz, Vertrag]. 

… [Name der öffentlichen Stelle] benötigt Ihre Daten, um … [z.B.: Ihren Antrag 
auf … zu bearbeiten / den Vertrag mit Ihnen abschließen zu können]. 

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, ... [z. B: kann Ihr Antrag nicht 
bearbeitet werden / kann der Vertrag mit Ihnen nicht abgeschlossen werden / 
kann nach … ein Bußgeld verhängt werden / können folgende Maßnahmen er-
griffen werden … usw.]. 

− sofern die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person, sondern 
bei anderen Stellen erhoben wurden: aus welcher Quelle die personenbezoge-
nen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen Quel-
len stammen. 

mailto:mail@datenschutzzentrum.de
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Formulierungsvorschlag: 

… [Name der öffentlichen Stelle] hat Daten von Ihnen im Zuge des … [Bezeich-
nung des Verfahrens, z.B. Bauantrag, Beihilfeantrag] erhoben.  

Mit diesen Datenschutzhinweisen möchte … [Name der öffentlichen Stelle] Sie 
nachstehend gemäß Art. 14 DSGVO über die Verarbeitung 

Ihrer Daten informieren. 

Mit freundlichen Grüßen  

Name“ 

Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle 
(§ 5 Absatz 1 LDSG). Das gilt nur für die initiative Übermittlung an andere Stellen. 
Sofern auch bei anderen Daten abgefragt werden, gilt § 5 Absatz 2 LDSG: „Erfolgt 
die Übermittlung personenbezogener Daten auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, 
trägt diese die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung.“ 

5. Übersicht der Verfahrensregelungen 

Zunächst ist zu prüfen, ob der Anwendungsbereich der Landesbauordnung. eröff-
net ist (§ 1 LBO; vgl. auch VollzBekLBO zu § 1). Dann ist zu prüfen, ob es der Ertei-
lung einer Baugenehmigung durch die untere Bauaufsichtsbehörde (Tz. 3.1) bedarf: 

Ist das Vorhaben nach § 61 LBO verfahrensfrei (Tz. 3.1.1) 

− als Anlage nach § 61 Absatz 1 LBO (Tz. 3.1.1.1)? 

− als verfahrensfreie Nutzungsänderung nach § 61 Absatz 2 LBO 
(Tz. 3.1.1.2)? 

− als verfahrensfreie Beseitigung nach § 61 Absatz 3 LBO (Tz. 3.1.1.3)? 

Ist eine Baugenehmigung nicht zu erteilen, 

− da nach § 60 eine andere Gestattung vorrangig ist (Tz. 3.1.2), nämlich 

o eine produktsicherheitsrechtliche Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 Be-
trSichV (z. B. bei Benzin- und Gastankstellen; Tz. 3.1.2.1)? 

o eine Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 der Biostoffverordnung für be-
stimmte Laboratorien (Tz. 3.1.2.2)? 

o eine atomrechtliche Genehmigung (Tz. 3.1.2.3)? 

− da eine fachrechtliche Genehmigung Konzentrationswirkung hat 
(Tz. 3.1.3), nämlich 
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o eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung (z. B. für Windenergie-
anlagen; Tz. 3.1.3.1)? 

o eine Planfeststellung oder Plangenehmigung (Tz. 3.1.3.2)? 

o eine gentechnische Anlagengenehmigung (Tz. 3.1.3.3)? 

o eine sprengstoffrechtliche Lagergenehmigung (Tz. 3.1.3.4)? 

− da nach § 77 LBO die Entwurfsplanung von einer Baudienststelle des 
Bundes oder des Landes (z. B. GMSH) verantwortet wird (Tz. 3.1.4)? 

− da es sich um Fliegende Bauten nach § 76 LBO handelt (z. B. Zelte oder 
Fahrgeschäfte; Tz. 3.1.5)? 

− da das Vorhaben genehmigungsfreigestellt (§ 62 LBO) wurde („Bauen 
ohne Baugenehmigung“; Tz. 3.1.6)? 

Falls das Vorhaben der Erteilung einer Baugenehmigung durch die untere Bauauf-
sichtsbehörde bedarf, kann eine fachrechtliche Verfahrenskoordination (Tz. 3.5.2) 
zu beachten sein, wonach die Fachbehörde die Baugenehmigung für die Antragstel-
lerin oder für den Antragsteller einholt, so in den Fällen der 

− Eingriffsgenehmigung für den Abbau oberflächennaher Bodenschätze, Abgra-
bungen und Aufschüttungen (Tz. 3.5.2.1), 

− Genehmigung der Einrichtung, Erweiterung, wesentlichen Änderung und des 
Betriebs von Tiergehegen (Tz. 3.5.2.2) und 

− Genehmigung für die Verstärkung und Änderung von Deichen, Sicherungs-
dämmen und Sperrwerken (Tz. 3.5.2.3). 

− Genehmigung von Sportboothäfen (Tz. 3.5.2.4). 

Eine Baugenehmigung kann 

− im vereinfachten Verfahren (Regelfall bei dem gemäß § 63 Absatz 1 LBO 
auf eine Prüfung des Bauordnungsrechts verzichtet wird und die Genehmi-
gungsfiktion des § 63 Absatz 2 Satz 3 LBO zu beachten ist; Tz. 3.2.1) oder 

− im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO (so insbesondere für Son-
derbauten i. S. des § 2 Absatz 4 LBO; Tz. 3.2.2) 

erteilt werden. 

Ein Baugenehmigungsverfahren läuft regelmäßig wie folgt ab: 
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− die Bauherrschaft bzw. die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser 
reicht den Bauantrag und die erforderlichen Bauvorlagen bei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde ein (Tz. 3.3), 

− die untere Bauaufsichtsbehörde übersendet den Bauantrag unverzüglich an 
die Gemeinde, d. h. noch vor Prüfung der Vollständigkeit der Bauvorlagen 
(Tz. 3.3), 

− die Gemeinde nimmt gegenüber der unteren Bauaufsichtsbehörde gemäß 
§ 68 Absatz 1 Satz 2 LBO Stellung; die gemeindliche Stellungnahme enthält 
insbesondere Angaben zur Erschließungssituation (Tz. 3.3), 

− die untere Bauaufsichtsbehörde prüft inzwischen (Tz. 3), ob die Bauvorlagen 
ordnungsgemäß eingereicht wurden und fordert erforderlichenfalls fehlende 
oder nicht ordnungsgemäße Bauvorlagen unter Fristsetzung nach, wobei bei 
Fristablauf der Bauantrag gemäß § 69 Absatz 2 Satz 2 LBO als zurückgenom-
men gilt (Rücknahmefiktion; Tz. 3.3), 

− liegen die Bauvorlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde ordnungsgemäß 
(d. h. insbesondere vollständig) vor, beginnt die fachliche Prüfung; im ver-
einfachten Baugenehmigungsverfahren (Tz. 3.2.1); zeitgleich beginnt dann 
auch die Entscheidungsfrist im Hinblick auf die Genehmigungsfiktion zu lau-
fen, 

− die untere Bauaufsichtsbehörde beteiligt die Gemeinde und holt ggf. das erfor-
derliche gemeindliche Einvernehmen ein (Tz. 3.4.1), 

− die untere Bauaufsichtsbehörde beteiligt diejenigen Behörden, deren Beteili-
gung im Baugenehmigungsverfahren fachgesetzlich vorgesehen ist (§ 69 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 LBO), so 

o die untere Naturschutzbehörde bei Vorhaben außerhalb eines Bebau-
ungsplans (Tz. 3.4.2.1) und bei einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
(Tz. 3.4.2.2) sowie  

o die zuständige Fachbehörde in den Fällen des aufgedrängten Fach-
rechts (Tz. 3.4.2): 

Gegenstand des aufge-
drängten Fachrechts 

zu beteiligende Behörde Art der 
Beteiligung 

Fiktion 
nach 

naturschutzrechtlicher Ein-
griff (Tz. 3.4.2.3) 

untere Naturschutzbehörde Benehmen 
(Ausgleich im 
Einvernehmen) 

1 Monat 



Übersicht der Verfahrensregelungen Stand: 6/ 2023 
 

– 86 – 
 

Unterschreitung des Wald-
abstands (Tz. 3.4.2.4) 

untere Forstbehörde beim 
LLnN 

Einvernehmen 1 Monat 

Ausnahmen von straßen-
rechtlichen Anbaube-
schränkungen bei Bunde-
sautobahnen und Bundes-
straßen (Tz. 3.4.2.5.1) 

Straßenbauverwaltung (Fern-
straßenbundesamt bzw. LBV)  

Zustimmung 1 Monat 

Ausnahmen von straßen-
rechtlichen Anbaube-
schränkungen bei Landes-
straßen und Kreisstraßen 
(Tz. 3.4.2.5.2) 

Straßenbauverwaltung (LBV 
bzw. zuständige Kreise) 

Zustimmung 2 Mo-
nate 

Bauvorhaben in (Binnen-
hochwasser-)Risikogebie-
ten (Tz. 3.4.2.6) 

untere Wasserbehörde Einvernehmen 1 Monat 

Ausnahmen von dem Ver-
bot der Errichtung baulicher 
Anlagen an der Küste 
(Tz. 3.4.2.7) 

LKN-SH Einvernehmen 1 Monat 

Errichtung von Bauwerken 
und anderen Anlagen in 
und außerhalb von Bau-
schutzbereichen von Flug-
häfen, Landeplätzen und 
Segelfluggeländen; Stö-
rung von Flugsicherungs-
einrichtungen (Tz. 3.4.2.8) 

Luftfahrtbehörde beim LBV Zustimmung 
bzw. Mitteilung 

2 Mo-
nate 

bauliche Anlagen in berg-
baurechtlichen Baube-
schränkungsgebieten 
(Tz. 3.4.2.9) 

Bergaufsicht beim LBEG Zustimmung 1 Monat 

Bauvorhaben in Gebieten, 
in denen eine Erhaltungs-
satzung besteht 
(Tz. 3.4.2.10) 

Gemeinde Einvernehmen 1 Monat 

− die untere Bauaufsichtsbehörde beteiligt diejenigen Behörden oder Stellen, 
ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des Bauantrags nicht 
beurteilt werden kann (§ 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LBO; Tz. 3.4.3), so 
z. B. im Hinblick auf 
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o das Rücksichtnahmegebot hinsichtlich des Immissionsschutzes 
(Tz. 3.4.3.1), 

o das Erfordernis der gesicherten Erschließung (Tz. 3.4.3.2) und 

o die Eignung von Baugrundstücken (Altlasten) und nicht verfahrensfreier 
Aufschüttungen (Tz. 3.4.3.3), 

− sind für das Bauvorhaben fachrechtliche Zulassungen erforderlich, gelten 
diese mit dem Bauantrag als beantragt (Antragsfiktion des § 68 Absatz 2 
Satz 3 LBO); hierüber informiert die untere Bauaufsichtsbehörde die zuständi-
gen Fachbehörden und holt die fachrechtliche Zulassungen für die Bauherr-
schaft ein (Verfahrenskoordination; Tz. 3 und Tz. 3.4), so z. B. eine 

o denkmalschutzrechtliche Genehmigung (Tz. 3.5.1.1), 

o Ausnahme von straßenrechtlichen Anbauverboten (Tz. 3.5.1.2), 

o Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Tz. 3.5.1.3), 

o Indirekteinleitergenehmigung (Tz. 3.5.1.4), 

o Genehmigung von Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern 
(Tz. 3.5.1.5), 

o Ausnahmegenehmigung für bauliche Anlagen in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten (Tz. 3.5.1.6), 

o Ausnahmegenehmigung für Anlagen auf oder in einem Deich oder im 
Deichvorland (Tz. 3.5.1.7), 

o Genehmigung von Anlagen an der Küste (Tz. 3.5.1.8), 

o Genehmigung für Anlagen an einer Bundeswasserstraße (Tz. 3.5.1.9), 

o Ausnahme oder Befreiung für eine Zerstörung oder erhebliche Beeinträch-
tigung von gesetzlich geschützten Biotopen, insbesondere von Binnenge-
wässern oder Knicks (Tz. 3.5.1.10), 

o Ausnahme im Gewässerschutzstreifen (Tz. 3.5.1.11), 

o Abweichung vom Mindestabstand zu Mooren und Heiden (Tz. 3.5.1.12), 

o Genehmigung baulicher Anlagen im Schutzbereich militärischer Anlagen 
(Tz. 3.5.1.13), 

o Genehmigung baulicher Anlagen im Schutzbereich militärischer Anlagen 
(Tz. 3.5.1.13), 

o Genehmigung von Bauvorhaben in Sanierungsgebieten (Tz. 3.5.1.14), 
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o Befreiungen hinsichtlich des Artenschutzes (Tz. 3.5.1.15) und 

o Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen in Landschaftsschutzgebie-
ten (Tz. 3.5.1.16), 

− die Erteilung der fachrechtlichen Zulassungen ist – vorbehaltlich eines fehlen-
den Sachbescheidungsinteresses – nicht Voraussetzung für die Erteilung 
der Baugenehmigung (Tz. 3), 

− die untere Bauaufsichtsbehörde entscheidet ggf. über nach § 67 Absatz 2 
Satz 1 beantragte Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen, 

− die untere Bauaufsichtsbehörde beteiligt erforderlichenfalls die Nachbarinnen 
und Nachbarn bzw. die Öffentlichkeit (Tz. 3.4.4), 

− um der für die Gefahrenabwehr zuständigen Fachbehörden zu ermögli-
chen, ihre Belange schon während des Baugenehmigungsverfahrens gegen-
über der Bauherrschaft gelten zu machen (Tz. 3.6), informiert die untere Bau-
aufsichtsbehörde die zuständigen Behörden, so im Falle von 

o stationären Einrichtungen (Tz. 3.6.1), 

o Heimen, sonstige betreute Wohnformen, Tagesgruppen und Kindertages-
einrichtungen (Tz. 3.6.2), 

o besonderen Gesundheitsgefahren (Tz. 3.6.3), 

o Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie der Errich-
tung und Erweiterung von Tierställen (Tz. 3.6.4), 

o Bodenbelastungen (Tz. 3.6.5), 

o Abfallanlagen (Tz. 3.6.6), 

o Anlagen in der Nähe von Bahnanlagen (Tz. 3.6.7), 

o ortsfesten Funkanlagen (Tz. 3.6.8) und 

o Vorhaben, die die Belange des Bergbaus berühren (Tz. 3.6.10), 

− sind bautechnische Nachweise (z. B. zur Standsicherheit oder zum Brand-
schutz) prüfpflichtig, veranlasst die untere Bauaufsichtsbehörde deren bauauf-
sichtliche Prüfung z. B. durch eine Prüfingenieurin für Standsicherheit bzw. für 
Brandschutz, sobald ihr die bautechnischen Nachweise von der Bauherrschaft 
bzw. von der Nachweiserstellerin oder von dem Nachweisersteller vorgelegt 
werden; die bauaufsichtliche Prüfung der prüfpflichtigen bautechnischen 
Nachweise ist nicht Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung, 
sondern erst für den Baubeginn (Tz. 3), 
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− stehen dem Vorhaben keine öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen, die im 
Baugenehmigungsverfahren nach dem jeweiligen Prüfprogramm im verein-
fachten Verfahren oder im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 (Tz. 3.2.1 
und Tz. 3.2.2) zur prüfen sind, erteilt die untere Bauaufsichtsbehörde die 
Baugenehmigung, 

− in die Baugenehmigung sollen vorhabenbezogen Hinweise aufgenommen 
werden 

o zu erneuerbaren Energien in Gebäuden (Tz. 3.7.1), 

o zur Kampfmittelbeseitigung (Tz. 3.7.2), 

o zum Arbeitsschutz (Tz. 3.7.3), 

o zu den Unfallverhütungsvorschriften (Tz. 3.7.4), 

o zur Abfallentsorgung (Tz. 3.7.5), 

o zum Begrünungsgebot von Freiflächen (sog. Schottergartenverbot; 
Tz. 3.7.6), 

o zum Erfordernis der Abnahme von Apotheken (Tz. 3.7.7), 

o zum Umgang mit radioaktiven Stoffen, insbesondere beim Abriss von Ge-
bäuden (Tz. 3.7.8), und 

o zum Bodenschutz (Tz. 3.7.9), 

darüber hinaus in jedem Fall aber 

o zu den Anforderungen an den Baubeginn, d. h. insbesondere auf eine ggf. 
noch erforderliche Prüfung der bautechnischen Nachweise (Tz. 3.2) und 
auf die obligatorische Bauüberwachung nach § 81 Absatz 2 LBO sowie 

o wenn noch fachrechtliche Zulassungen fehlen, 

− soweit fachrechtliche Zulassungen (Tz. 3.5.1) zum Abschluss des Bauge-
nehmigungsverfahren vorliegen, händigt die untere Bauaufsichtsbehörde 
diese der Bauherrschaft mit der Baugenehmigung aus, 

− die untere Bauaufsichtsbehörde gibt die erteilte Baugenehmigung folgenden 
Stellen zur Kenntnis: 

o der Gemeinde (§ 72 Absatz 5 LBO), 

o den Behörden, deren Entscheidung als aufgedrängtes Fachrecht 
(Tz. 3.4.2) durch die Baugenehmigung ersetzt wurde, ferner dem 



Übersicht der Verfahrensregelungen Stand: 6/ 2023 
 

– 90 – 
 

o Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein 
(Tz. 3.8.1), 

o Finanzamt (Tz. 3.8.2), 

o Statistikamt Nord (Tz. 3.8.3) und dem 

o Landesamt für Umwelt (Tz. 3.8.4), 

− um der für die Gefahrenabwehr zuständigen Fachbehörden zu ermögli-
chen (Tz. 3.6), informiert die untere Bauaufsichtsbehörde die zuständigen Be-
hörden über die Erteilung der Baugenehmigung, so die 

o zuständige Aufsichtsbehörde im Falle von kerntechnischen Anlagen; sons-
tiger Strahlenschutz (Tz. 3.6.9), 

o die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht bei der Errichtung oder Änderung 
von Lebensmittelbetrieben (Tz. 3.6.11) und 

o die bevollmächtige Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollmächtige Be-
zirksschornsteinfeger bei Gebäuden mit Feuerstätten (Tz. 3.6.12), 

− die untere Bauaufsichtsbehörde nimmt die Bauakte zu den Akten (Tz. 4). 
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